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1 Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025, der eine Reduktion der 

Treibhausgase um 90 % im Vergleich zum Jahr 1990 zum Ziel hat und dazu den Ausbau aller 

nachhaltig nutzbaren erneuerbaren Energien intensivieren muss, förderte das Hessische Ministe-

rium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) das Modellvorha-

ben „Mobilisierung, Aufbereitung und Verwertung holziger Biomassen in der ländlichen Region am 

Beispiel des Werra-Meißner Kreises“. Dieses Modellvorhaben gliederte sich in eine einjährige Kon-

zeptphase (2014–2015) und eine dreijährige Umsetzungsphase (2018–2021). 

Die schrittweise Realisierung der in der Konzeptphase formulierten Empfehlungen zur Umsetzung 

des Grüngutkonzepts sowie des Landschaftsholz-Managementkonzepts (Raussen et al., 2015) war 

Gegenstand der Umsetzungsphase. Leitlinien waren dabei die Nutzung von Synergieeffekten 

durch die Verknüpfung der beiden Konzepte sowie die Darstellung des Modellcharakters zur Über-

tragbarkeit der Erkenntnisse auf andere, ähnlich strukturierte Landkreise in Hessen. 

Ziele der Umsetzung des Grüngutkonzepts 

 Standortfindung, Genehmigungsplanung und Einrichtung von Sammel- und Aufbereitungs-

plätzen für holziges Grüngut in jeder der 13 Mitgliedskommunen des Zweckverbands Ab-

fallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis (ZVA) 

 Prüfung von Kooperationsoptionen mit den Städten Eschwege, Sontra und Witzenhausen, 

die zwar dem Werra-Meißner-Kreis (WMK), nicht aber dem ZVA angehören 

 Prüfung von Kooperationsoptionen mit Kommunen anderer Landkreise sowie gewerblichen 

Anbietern 

 Realisierung eines Sammel- und Verwertungskonzepts für holziges Grüngut inklusive der 

Vergabe notwendiger Logistik- und Verwertungsleistungen 

 fachliche Begleitung der Umsetzung inklusive eines Monitorings durch die Witzenhausen-

Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (W-I) 

Ziele der Umsetzung des Landschaftsholz-Managementkonzepts 

 Aufbau eines Landschaftsholz-Katasters unter Nutzung von Geoinformationssystemen 

(GIS) mit einer detaillierten Erfassung (Kartierung) der zu pflegenden Landschaftselemente 

inklusive der ihnen zuzuordnenden Attribute (Gemarkung, Flurstück, Flächengröße, Natur- 

bzw. Wasserschutzstatus, Gehölztyp, Biomassevorrat) 

 stetige Erweiterung des Landschaftsholz-Katasters durch Erhebung weiterer Attribute im 

Feld (Eigentumsverhältnisse, Pflegeanforderungen, Zuwegbarkeit etc.) 

 Einbindung des Landschaftsholz-Katasters in eine geeignete Software zur Unterstützung 

der praktischen Arbeit des Landschaftsholz-Managements (Planung und Koordination von 

Pflege- und Logistikmaßnahmen) 

 Etablierung eines Landschaftsholz-Managers bzw. einer Landschaftsholz-Managerin 

 Einbindung von Gewerbe, Verbänden, Vereinen, Naturschutz, Bürgern, Kommunen 

 Testbetrieb des Landschaftsholz-Managements unter Nutzung der Software 

Die Umsetzung des Grüngutkonzepts wurde dabei mit Beginn der Umsetzungsphase (Juni 2018) 

bis zum offiziellen Ende des Modellprojekts (Mai 2021) durch die W-I koordiniert, die auch mit der 
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Gesamtkoordination des Modellprojekts betraut war. Die Umsetzung des Landschaftsholz-Ma-

nagementkonzepts wurde nach erfolgter Ausschreibung der entsprechenden Leistungen von Sep-

tember 2018 bis Mai 2021 durch die Werkstatt für junge Menschen Eschwege e. V. (WfjM) koordi-

niert, die damit auch die Rolle des Landschaftsholz-Managers einnahm. 

Umsetzung des Grüngutkonzepts 

Hauptaufgabe bei der Umsetzung des Grüngutkonzepts war die Schaffung einer Sammelinfrastruk-

tur. Zunächst wurde von jeder der 13 Mitgliedskommunen des ZVA jeweils ein potenziell geeigneter 

Standort für einen Grüngutplatz vorgeschlagen. Diese Plätze wurden dann durch die W-I, den ZVA 

sowie die untere Naturschutzbehörde (UNB) des WMK begutachtet und es wurde eine erste Ein-

schätzung getroffen, ob sich ein Platz eher als reiner Sammelplatz oder als Sammel- und Aufbe-

reitungsplatz eignet. Die Ergebnisse dieser Begutachtung und der Einschätzung wurden zusam-

men mit den auf dem Platz geplanten Aktivitäten in einem Steckbrief für jeden Platz festgehalten. 

Auf Basis dieser Steckbriefe wurde die Eignung eines jeden Platzes in bauplanerischer sowie na-

turschutzrechtlicher Hinsicht mit dem Regierungspräsidium (RP) Kassel bzw. den dort ansässigen 

Behörden, der oberen Bauaufsicht, der oberen Naturschutzbehörde (ONB) sowie der Immissions-

schutzbehörde, abgestimmt. Im Zuge dieser Abstimmung traten verschiedene rechtliche Fragestel-

lungen auf, die schließlich in einem durch die LandesEnergieAgentur Hessen moderierten Ge-

spräch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des HMUKLV, des Hessischen Ministeriums für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW), des RP Kassel, des WMK, des ZVA und der 

W-I erörtert wurden. Ergebnisse dieses Gesprächs waren, dass auch für temporäre Sammelplätze 

für naturbelassenes holziges Grüngut keine Ausnahmen bei der Auslegung des Bauplanungsrechts 

(Ausnahmeregelung für die Errichtung im Außenbereich) oder des Immissionsschutzrechts ge-

macht werden können. 

Daraus folgte die Notwendigkeit der Anpassung von sechs Flächennutzungsplänen (F-Plänen), der 

Aufstellung von fünf Bebauungsplänen (B-Plänen), der Beantragung von sieben Genehmigungen 

nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie der Beantragung von vier naturschutz-

rechtlichen Genehmigungen. Mit der Erstellung der F-Pläne und B-Pläne wurde das Büro für Inge-

nieurbiologie und Landschaftsplanung GbR (BIL) beauftragt. Mit der Erstellung der Genehmigungs-

unterlagen wurde die W-I beauftragt, wobei die Erstellung von einer BImSchG-Genehmigung und 

drei naturschutzrechtlichen Genehmigungen Bestandteil des Modellprojekts waren und die Erstel-

lung der restlichen Genehmigungen über einen externen Auftrag erfolgte. 

Im Herbst 2020 erfolgte schließlich die erste Sammelkampagne auf acht der geplanten 13 Grün-

gutplätzen, wo an zwei Samstagen jeweils für 4 Stunden holziges Grüngut von Privatpersonen 

kostenfrei entgegengenommen wurde. Der Zuspruch zu dieser Sammlung war groß, sodass ins-

gesamt von ca. 1.000 Anlieferern rund 270 Mg holziges Grüngut angeliefert wurde. Mit dem Trans-

port des unzerkleinerten Grünguts von den Sammelplätzen zu den Aufbereitungsplätzen und der 

Aufbereitung war der Bodenverband Werra-Meißner beauftragt worden. 

Ende März 2021 fand die zweite Sammelkampagne diesmal schon mit elf Sammelplätzen statt. 

Wieder wurde an zwei Samstagen jeweils für 4 Stunden gesammelt und insgesamt nahmen 

ca. 2.000 Anlieferer dieses Angebot wahr. Da aufgrund naturschutzfachlicher Restriktionen (Brut- 

und Setzzeit) eine Aufbereitung nicht mehr im Frühjahr stattfinden konnte, konnten auch keine 

Mengen erhoben werden.  
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An den folgenden Sammelkampagnen (Herbst 2021 und Frühjahr 2022) sollen möglichst alle ge-

planten Grüngutplätze teilnehmen. Gleichzeitig sollen die Logistik, die Aufbereitung und die Ver-

wertung des gesammelten Materials weiter optimiert werden. 

Umsetzung des Landschaftsholz-Managementkonzepts 

Durch die Verarbeitung verschiedener GIS-Daten, die teilweise bereits beim WMK vorlagen und 

teilweise im Rahmen dieses Modellprojekts beschafft werden mussten, wurde ein kreisweites, GIS-

basiertes Gehölzkataster erstellt. Dieses enthält neben einer detaillierten Kartierung aller Gehölze 

der offenen Landschaft (Außenbereich) des WMK auch verschiedene Attribute dieser Gehölze (Ge-

markung, Flurstück, Flächengröße, Natur- bzw. Wasserschutzstatus, Gehölztyp, Biomassevorrat). 

Nach Kenntnis der Autorinnen und Autoren ist ein solch umfassendes und detailliertes Gehölzka-

taster für einen Flächenlandkreis bislang einzigartig in Deutschland.  

Um dieses Gehölz-Kataster für das Landschaftsholz-Management nutzen zu können, wurde eine 

geeignete Software der Firma DINOB beschafft, in die das Gehölz-Kataster eingebunden wurde. 

Mittels dieser Software können weitere Attribute oder Informationen zu den einzelnen Gehölzen 

(z. B. Zuwegbarkeit, Pflegestatus, Entwicklungsziel, Eigentumsverhältnisse), die in Feldbegehun-

gen erhoben werden, eingebunden werden. Darüber hinaus können Pflegemaßnahmen geplant, 

koordiniert und nach ihrer Durchführung dokumentiert werden. 

Nach der Konfiguration der Software und einer sechsmonatigen Testphase durch die WfjM stellte 

sich jedoch heraus, dass die gewählte Software nicht unwesentliche technische Defizite im Hinblick 

auf die Anforderungen des Landschaftsholz-Managements aufwies und zudem nicht kompatibel 

war mit ähnlichen Anwendungen, die die Kreisverwaltung verwendet. Da eine Behebung dieser 

Defizite nur unzureichend möglich war, entschied sich die WfjM zur Anschaffung einer anderen 

Software (ArcGis). Diese wurde entsprechend konfiguriert und erfolgreich getestet. Zugleich ist da-

mit eine bessere Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und dem unter dem Dach des Geo-

Naturparks Frau-Holle-Land neu gegründeten Landschaftspflegeverbands möglich. Dies ist vor al-

lem im Hinblick auf eine Verstetigung des Landschaftsholz-Managements wichtig. Diese Versteti-

gung soll demnach auch nicht durch die WfjM alleine getragen werden, sondern in Zusammenarbeit 

der drei Institutionen (Kreisverwaltung, Landschaftspflegeverband, WfjM) erfolgen. 

Neben der Erstellung des Katasters und der Einrichtung bzw. Optimierung der Software wurden 

auch testweise Pflegemaßnahmen durchgeführt und dabei weitere Parameter für die Maßnahmen-

planung erfasst.  

Parallel dazu wurde auf Grundlage zahlreicher Erhebungen im Gelände eine Anleitung für die nä-

herungsweise Bestimmung holziger Biomassen im Bestand erarbeitet, die einerseits zur Validie-

rung der Daten des Landschaftsholz-Katasters, andererseits aber auch zur Unterstützung bei der 

Maßnahmenplanung dienen soll. 

Synergieeffekte 

Die für das Modellprojekt charakteristischen Synergieeffekte entstehen durch die Verknüpfung von 

Grüngutkonzept und Landschaftsholz-Management bei der Verwertung der Stoffströme. Die Infra-

struktur des Grüngutkonzepts mit dezentralen Grüngutplätzen kann auch für die Sammlung von 

Landschaftspflegeholz genutzt werden und kann Motivation dafür sein, Landschaftspflegeholz 

nicht, wie bisher häufig praktiziert, durch Verbrennung zu beseitigen, sondern im Sinne des Klima-
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schutzes und der Kreislaufwirtschaft einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. Durch eine ge-

meinsame Verwertung der Stoffströme können je nach Verwendung (z. B. Biomasseheizkraftwerk 

oder kommunale Hackschnitzelheizung) verschiedene Qualitäten durch unterschiedliche Mischun-

gen von qualitativ hochwertigem Material (Landschaftspflegeholz) und qualitativ geringerwertigem 

Material (holziges Grüngut) erzeugt werden. 

Da die Aufbereitung von Landschaftspflegematerial auf den Grüngutplätzen nicht über die Abfall-

gebühren der Bürgerinnen und Bürger finanziert werden kann, müssen die Kosten dafür dem An-

lieferer des Landschaftspflegematerials bzw. dem Auftraggeber der Pflegemaßnahme in Rechnung 

gestellt werden. Daraus ergibt sich insgesamt ein höheres Kostenvolumen für Landschaftspflege-

maßnahmen als im Fall der Beseitigung des Pflegematerials durch Verbrennen auf der Fläche. 

Diese Kosten müssten bereits bei der Planung von Maßnahmen einkalkuliert werden. Hier muss 

zum Teil im Sinne des Klimaschutzes und der Kreislaufwirtschaft noch ein Umdenken stattfinden, 

für das Modellprojekte wie dieses unterstützend wirken sollen.  

Übertragbarkeit 

Die Umsetzung des Grüngutkonzepts und des Landschaftsholz-Managements sind wichtige Bau-

steine für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen im Sinne der Abfallhierarchie (Verwertung vor 

Beseitigung) und für den Klimaschutz (Erzeugung erneuerbarer Energie und Rückführung von Koh-

lenstoff in den Boden). 

Es wäre wünschenswert, wenn auch andere hessische Landkreise diese Bausteine umsetzen wür-

den. Nicht zuletzt dafür wurde das Vorhaben „Holzige Biomasse im WMK“ als Modellprojekt vom 

Land Hessen gefördert. Die hier gewonnenen Erkenntnisse, vor allem die gefundenen Lösungs-

wege für Probleme im Rahmen der Umsetzung des Grüngutkonzepts, sind auf andere hessische 

Landkreise übertragbar und könnten eine Umsetzung dort entscheidend erleichtern. Eine von den 

Projektbeteiligten vorgeschlagene Erstellung eines Merkblatts bzw. einer Handlungsempfehlung 

dazu würde die weitreichende Verbreitung der Ergebnisse erheblich fördern. 
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2 Hintergrund und Ziele 

2.1 Beitrag holziger Biomasse zu den Klima- und Energiezielen 
Hessens 

Der Integrierte Klimaschutzplan Hessen 2025 sieht vor, den Endenergiebedarf an Strom und 

Wärme 2050 möglichst zu 100 % aus erneuerbaren Energien zu decken, um das Ziel einer Reduk-

tion der Treibhausgase um 90 % im Vergleich zum Jahr 1990 zu erreichen. Dazu sind sowohl er-

hebliche Effizienzsteigerungen als auch eine deutlich gesteigerte regenerative Energieerzeugung 

unter Verwendung eines breiten Mixes an verfügbaren Technologien erforderlich.  

Eine bedeutende Rolle, insbesondere für die Wärmewende, spielt dabei die Energieerzeugung aus 

Biomasse, da diese im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energieträgern mit verschiedenen 

Konversionstechniken (Verbrennung, Vergasung etc.) nutzbar, einfach lagerbar und jederzeit als 

Energieträger einsetzbar ist. Verschiedene Studien gehen davon aus, dass sie auch 2050 noch 

eine wichtige Rolle im Energiesystem spielen wird, vor allem in Form von Reststoffen (Bioabfall, 

Restholz) und zur Kopplung der Energiesektoren (Hillebrand et al., 2015; Koch et al., 2018). 

Alle Prognosen, einschließlich der hessischen Biomasse-Potenzialstudie 2009, gehen von einer 

zunehmenden Verknappung des Angebots für energetisch nutzbares Waldholz aus. Diese Ent-

wicklung resultiert aus Nutzungskonkurrenzen und/oder veränderten Bewirtschaftungsformen, 

z. B. in Folge einer FSC-Zertifizierung der Wälder, und wird sich weiter fortsetzten, auch wenn ein 

zwischenzeitliches Überangebot an Waldholz infolge von Kalamitäten (z. B. durch Dürre, Borken-

käfer, Sturm etc.) besteht. Im Bereich der Althölzer werden die Ressourcen bereits heute nahezu 

komplett genutzt.  

Insofern kommt der Gewinnung, Aufbereitung und Nutzung von Restholzsortimenten, die weder 

aus der Forstwirtschaft noch dem Altholzsegment stammen, besondere Bedeutung zu. Zu diesen 

Restholzsortimenten, die bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nur teilweise verwertet 

werden konnten, zählen die holzigen Anteile des Grünguts (Baum- und Strauchschnitt), Land-

schaftspflegeholz aus der Pflege von Streuobstwiesen, Obstplantagen, Fließgewässern, Feldge-

hölzen und Sukzessionsflächen sowie Straßenbegleitholz. Die Mobilisierung und energetische Ver-

wertung dieser Stoffströme, die im Folgenden als „holzige Biomasse“ bezeichnet werden, gelingt 

jedoch nur zögerlich. 

2.2 Modellvorhaben „Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis“ 

Der WMK verfügt als ländlich geprägte Region über ein hohes Biomassepotenzial, das teilweise 

schon intensiv genutzt wird. Insbesondere die leicht verfügbaren biogenen Rohstoffströme konnten 

bereits in umfangreichem Maße mobilisiert werden. Die Erfolge des Projekts „Bio-Regio Holz Meiß-

ner-Kaufunger Wald“ führten zu einem verstärkten Einsatz von Holzhackschnitzeln aus Waldhöl-

zern in Schulen und privaten Liegenschaften und erweitern damit die traditionelle Brennholzwer-

bung. Als Rohstoff für diese Verwertungswege dienen üblicherweise starke Kronenholz- und ggf. 

Industrieholzanteile. Das integrierte Klimaschutzkonzept des WMK von 2012 bezog bereits die Nut-

zung verschiedener Restholzsortimente in die Planungen ein, ohne über differenzierte Angaben zu 

ihrem Aufkommen, der erforderlichen Logistik für ihre Mobilisierung und Nutzbarmachung sowie 

den rechtlichen Rahmenbedingungen zu verfügen.  
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Um die Mobilisierung und energetische Verwertung von holziger Biomasse modellhaft in einem 

Landkreis von der Konzepterstellung bis zur Umsetzung zu unterstützen, förderte das HMUKLV 

das Modellvorhaben „Mobilisierung, Aufbereitung und Verwertung holziger Biomassen in der länd-

lichen Region am Beispiel des Werra-Meißner Kreises“. Dieses Modellvorhaben gliederte sich in 

zwei Projektphasen:  

1. Die Projektphase I (Konzeptphase) legte den Schwerpunkt auf den Aufbau eines Akteurs-

netzwerks, die Analyse rechtlicher Rahmenbedingungen, die Durchführung eines Modell-

versuchs zur Sammlung von Grüngut aus privaten Haushalten, die Potenzialerhebung un-

terschiedlicher Restholzsortimente und die Entwicklung von Konzepten zu deren Erfassung, 

Aufbereitung und Verwertung. Der Zeitrahmen hierfür umfasste 18 Monate, vom 01.03.2014 

bis zum 31.08.2015. Die Ergebnisse dieser Konzeptphase und die Empfehlungen für die 

darauffolgende Umsetzungsphase wurden in einem Endbericht verschriftlicht (Witzenhau-

sen-Institut, 2015).  

2. Die Projektphase II (Umsetzungsphase) diente der Umsetzung von den in der Konzept-

phase erarbeiteten Empfehlungen durch die Akteure im Landkreis. Der Zeitrahmen hierfür 

umfasste 3 Jahre, vom 01.06.2018 bis zum 31.05.2021. Die Ergebnisse dieser Umset-

zungsphase sind Gegenstand des vorliegenden Endberichts. 

Die Konzeptphase identifizierte ein technisches Potenzial von 32 GWh/a (entsprechend 3,2 Mio. Li-

ter Heizöl), das aus der energetischen Nutzung der bei der Landschaftspflege und Abfallwirtschaft 

anfallenden natürlichen Hölzer gewonnen werden kann (Abb. 1). 

 

Abb. 1: Technisches Energieholzpotenzial im Werra-Meißner Kreis. Ausgefüllte Balken stellen 

leichter erschließbare Potenziale dar, umrandete Balken stellen schwieriger 

erschließbare Potenziale dar. 
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2.2.1 Empfehlungen aus der Konzeptphase 

Aus den Empfehlungen der Konzeptphase gingen drei mögliche Handlungsfelder für die Umset-

zungsphase hervor: 

1. Umsetzung des Grüngutkonzepts 

„Für eine Umsetzung des Grüngutkonzepts müssen zunächst entsprechende Kooperati-

onsoptionen mit allen Kommunen des WMK geprüft werden. Darüber hinaus sind aber auch 

Synergien mit Kommunen aus benachbarten Landkreisen und mit gewerblichen Anbietern 

zu prüfen. Parallel dazu müssen geeignete Standorte für Sammel- und Aufbereitungsplätze 

in Zusammenarbeit mit den Kommunen gefunden werden. Als nächster Schritt würde dann 

die technische und genehmigungsrechtliche Planung der Sammel- und Aufbereitungsplätze 

erfolgen. Ist die Planung abgeschlossen, kann mit dem Bau bzw. der Einrichtung der Sam-

mel- und Aufbereitungsplätze begonnen werden. Sobald die Plätze fertiggestellt sind, kann 

mit der eigentlichen Grüngutsammlung, -aufbereitung und -verwertung begonnen werden. 

Dazu ist im Vorfeld die Ausschreibung und Vergabe der notwendigen Logistik- und Verwer-

tungsleistungen durchzuführen. Für die einzelnen Umsetzungsschritte sind zudem eine 

fachliche Begleitung und ein Monitoring der erfolgreichen Umsetzung durchzuführen.“ 

2. Umsetzung des Landschaftsholz-Management-Konzepts 

„Für die Umsetzung des Landschaftsholz-Managementkonzepts mit einem vollzeitbeschäf-

tigten Landschaftsholzmanager sind zunächst konkrete Vorbereitungen verbunden, die ins-

gesamt ca. 2–3 Jahre dauern werden. So werden in dieser Vorbereitungsphase die zu pfle-

genden Landschaftselemente bereits detailliert erfasst und es wird eine Datenbank mit den 

Informationen angelegt. Diese enthält u. a. Informationen zum Standort, zum Biotoptyp, zum 

Pflegezustand, zum optimalen Pflegeintervall, zu den technischen Pflegeanforderungen, zu 

den naturschutzfachlichen Anforderungen, zu den Eigentumsverhältnissen, zur Zuwegbar-

keit sowie zu den erwarteten Holzmengen und -qualitäten. Als weiterer Vorbereitungsschritt 

werden Synergien mit Aufbereitungsplätzen und Holzhöfen gesucht. Bereits in dieser Phase 

werden betroffene Akteure (Kommunen, Naturschutzbehörden, Flächeneigentümer und  

-anrainer, Dienstleister sowie Verbände und Vereine) in das Vorhaben eingebunden. 

Als Ergebnis dieser Vorbereitung wird ein Handbuch bzw. eine Aufgaben-/Stellenbeschrei-

bung für einen Landschaftsholz-Manager erstellt. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase 

wird angestrebt, einen Landschaftsholz-Manager auszuwählen, der bei einer im WMK täti-

gen Institution (z. B. Kommunale Behörde, Verein oder privates Unternehmen) eingestellt 

werden könnte.“ 

3. Planung und Bau von Heiz(kraft)anlagen 

„Kleinere Heizanlagen für Hackgut können potenziell im Rahmen des Modellprojektes „In-

tegrierte energetische Quartierssanierung im ländlich geprüften Raum (Werra-Meißner-

Kreis)“ errichtet werden. Darüber hinaus wäre ein Zubau solcher Heizanlagen auch an 

Schulen und kreiseigenen/kommunalen Liegenschaften sowie Gewerbebetrieben oder 

landwirtschaftlichen Betrieben denkbar. Größere Heizwerke und Heizkraftwerke, die für den 

Betrieb mit Schreddergut ausgelegt sind, benötigen höhere Investitionssummen und sind 

eine Optionen für Stadtwerke (z. B. Nahwärmenetze), für größere Gewerbe- und Industrie-

betriebe oder für Wärmeverbunde von kreiseigenen/kommunalen Liegenschaften.“ 
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Da der Betrieb von neuen Heiz(kraft)anlagen im WMK unter der Prämisse des ausschließlichen 

bzw. überwiegenden Einsatzes regionaler Brennstoffe zunächst die Bereitstellung solcher Brenn-

stoffe voraussetzt, wurde die Bearbeitung von Punkt 3 an eine erfolgreiche Umsetzung der beiden 

anderen Punkte geknüpft und wurde daher nicht zum Gegenstand der Umsetzungsphase. Die 

Punkte 1 und 2 wurden im Rahmen der Umsetzungsphase bearbeitet und deren Zielsetzung ent-

sprechend definiert. 

2.3 Ziele der Umsetzungsphase des Modellvorhabens 

2.3.1 Umsetzung des Grüngutkonzepts 

Ziel war es, das in der Konzeptphase erarbeitete Grüngutkonzept umzusetzen. Dieses sah vor, auf 

dezentralen Sammelplätzen (mindestens einem pro Kommune) im Winterhalbjahr holziges Grüngut 

an bestimmten Terminen (mindestens einmal pro Monat, höchstens einmal pro Woche) entgeltfrei 

anzunehmen sowie das Grüngut, je nach Bedarf, auf einigen zentralen Aufbereitungsplätzen zu 

schreddern und zu sieben. Das Feinkorn sollte dann stofflich und das Grobkorn überwiegend ener-

getisch genutzt werden können.  

Wesentlicher Partner bei der Umsetzung dieses Vorhabens war der ZVA, der satzungsgemäß in 

seinen Mitgliedskommunen für die Einsammlung und Verwertung von Bio- und Grünabfällen zu-

ständig ist. Die Städte Eschwege, Sontra und Witzenhausen sind selbst einsammlungspflichtig, 

dem WMK als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger obliegt rechtlich die Verwertungszustän-

digkeit für die Abfälle aus diesen Kommunen. Ziel war die kreisweite Umsetzung des Grüngutkon-

zepts in allen 16 Kommunen des WMK unter Einbeziehung der 13 Kommunen des ZVA sowie der 

drei nicht im ZVA vertretenen Kommunen. 

In Koordination aller Beteiligten waren folgende Umsetzungsschritte vorgesehen: 

1. a) Prüfung von Kooperationsoptionen mit Kommunen  

b) Prüfung von Synergien mit Kommunen anderer Landkreise und gewerblichen Anbietern 

2. Standortsuche für Aufbereitungs- und Sammelplätze 

3. Exemplarische technische und genehmigungsrechtliche Planung von Sammel- und Aufbe-

reitungsplätzen 

4. Bau bzw. Einrichtung der Sammel- und Aufbereitungsplätze 

5. Vergabe der notwendigen Logistik- und Verwertungsleistungen 

6. Fachliche Begleitung und Monitoring 

2.3.2 Umsetzung des Landschaftsholz-Managementkonzepts 

Ziel war die Umsetzung des in der Konzeptphase erarbeiteten Landschaftsholz-Managementkon-

zepts. Dieses beinhalt zunächst die detaillierte Erfassung der zu pflegenden Landschaftselemente 

mit ihren räumlichen Geometrien, ihrer Lage und ihren für das Landschaftsholz-Management wich-

tigen Attributen mittels GIS-Analysen in einem Landschaftsholz-Kataster. Zur Verwaltung dieses 

Katasters wurde die Konfiguration einer geeigneten Software vorgesehen, in die die GIS-Daten 
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übertragen und weitere Attribute zu den jeweiligen Landschaftselementen, wie Biotoptyp, Eigen-

tumsverhältnisse, aktueller Pflegezustand, notwendiges sowie naturschutzfachlich angemessenes 

Pflegeintervall, Zuwegbarkeit, spezielle Anforderungen an die Pflege bzw. Holzmobilisierung etc. 

sukzessive hinzugefügt werden sollten. 

Nach Aufbau des Landschaftsholz-Katasters sollte ein Landschaftsholz-Manager die Software nut-

zen, mit externer Unterstützung weiter optimieren und parallel dazu die Erfassung von Attributen 

der zu pflegenden Landschaftselemente bis zum Ende der Projektlaufzeit fortführen. Daneben 

sollte ein Netzwerk aus Eigentümern der betroffenen Landschaftselemente, Dienstleistern, Natur-

schutzbehörden, Kommunen, Vereinen und Verbänden geknüpft und auf die zukünftigen Arbeits-

abläufe im Landschaftsholz-Management vorbereitet werden. Durch Nutzung der Software sollte 

weiterhin die Festlegung von durchzuführenden Pflegemaßnahmen und deren Bündelung zu Losen 

vorbereitet und erprobt werden. Ziel war es, die geschaffene Stelle des Landschaftsholz-Managers 

nach Beendigung der Projektlaufzeit fortzuführen.  

Folgende Umsetzungsschritte waren vorgesehen: 

1) Aufbau eines Landschaftsholz-Katasters: 

 Detaillierte Erfassung (Kartierung) der zu pflegenden Landschaftselemente 

 Aufbau einer Datenbank der Landschaftselemente (u. a. Standort, Biotoptyp, Eigen-

tumsverhältnisse, Pflegeanforderungen, Pflegezustand, Zuwegbarkeit etc.) 

2) Vorbereitung und Umsetzung des Landschaftsholz-Managements 

 Auswahl und Einstellung eines Landschaftsholz-Managers bzw. einer Landschaftsholz-

Managerin 

 Suche nach Synergien mit Aufbereitungsplätzen und privatwirtschaftlichen Betrieben 

zur Aufbereitung von holziger Biomasse (Holzhöfe) 

 Einbindung von Gewerbe, Verbänden, Vereinen, Naturschutz, Bürgern, Kommunen 

 Testbetrieb des Landschaftsholz-Managements (Koordination von Pflege- und Logistik-

maßnahmen) unter Nutzung der Software 

2.3.3 Synergieeffekte und Innovationscharakter 

Ziel des Modellvorhabens war es, mit der Umsetzung des Grüngutkonzepts eine kreisweite Infra-

struktur für die Erfassung und Aufbereitung von holziger Biomasse zu schaffen. Diese Infrastruktur 

soll anschließend auch für die über das Landschaftsholz-Management koordinierten Maßnahmen 

genutzt werden, um für deren Umsetzung somit wie ein Katalysator zu wirken. Auf diese Weise 

werden Synergieeffekte geschaffen, die auch auf weitere Stoffströme, wie z. B. Holz aus Kurzum-

triebsplantagen, ausweitbar sind (Abb. 2). 
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Abb. 2: Synergieeffekte bei der Erfassung und Aufbereitung von Restholzsortimenten 

Aus den verschiedenen Holzsortimenten als Inputstoffströme sollen durch die gemeinsame Aufbe-

reitung wiederum verschiedene Output-Stoffströme generiert werden. Dabei liegt der Fokus auf 

dem Holzbrennstoff, der, je nach Herkunft des Holzes, in zwei unterschiedlichen Qualitäten – Hack-

schnitzel und Schreddergut – vorliegen wird. Eine Auftrennung in diese zwei Qualitäten ist sinnvoll, 

da somit unterschiedliche Verwertungsanlagen bedient werden können. Qualitativ geringwertigeres 

Schreddergut eignet sich nicht für den Betrieb von kleinen Feuerungsanlagen im privaten oder 

kommunalen Bereich, sondern benötigt eine robuste Feuerungstechnik, wie sie bei mittleren bis 

großen Heizwerken für die Versorgung von Nahwärmenetzen oder bei Heizkraftwerken eingesetzt 

wird. Qualitativ hochwertige Hackschnitzel aus Landschaftspflegeholz können hingegen auch in 

privaten oder kommunalen Hackschnitzelheizungen eingesetzt werden. 

Neben dem Brennstoff wird auch das bei der Aufbereitung anfallende Feinmaterial verwertet. Die-

ses wird im Regelfall kompostiert und anschließend als hochwertiger Kompost, vor allem in der 

Landwirtschaft, vermarktet. Eine weitere, insbesondere für den Klimaschutz wichtige Verwen-

dungsmöglichkeit ist die Nutzung des Materials als Torfersatzprodukt in Erdenwerken. Eine derart 

gestaltete umfassende Erfassung von Restholzsortimenten aus der Landschaft, ihre gemeinsame 

Aufbereitung und die Generierung von qualitativ unterschiedlichen Produkten zur energetischen 

sowie zur stofflichen Nutzung auf der Ebene eines gesamten Landkreises ist bislang in Deutsch-

land noch nicht existent und hat damit hohen Innovationscharakter. 
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2.3.4 Modellcharakter und Übertragbarkeit 

Die Ergebnisse des Modellvorhabens sollen ähnlich strukturierten (hessischen) Landkreisen, wie 

z. B. Vogelsbergkreis, Landkreis Waldeck-Frankenberg oder Odenwaldkreis, eine nachvollzieh-

bare Anleitung zur Umsetzung eines solchen vernetzten Vorhabens an die Hand geben. Im Rah-

men ihrer Klimaschutzbemühungen suchen neben den hessischen auch bundesweit viele Flächen-

landkreise nach Möglichkeiten, verbleibende Bioenergiepotenziale in eine Nutzung zu überführen, 

und scheitern dabei nicht zuletzt an ökonomischen Hindernissen.  

Der innovative Ansatz, die verschiedenen Stoffströme wie holziges Grüngut und Landschaftspfle-

geholz gemeinsam zu sammeln, aufzubereiten und zu verwerten, verbessert die Wirtschaftlichkeit 

gegenüber der jeweils alleinigen Betrachtung der verschiedenen Materialien und stellt damit den 

besonderen Modellcharakter des Projektes dar. Der vorliegende Ergebnisbericht soll die Umset-

zung von Nachfolge-Konzepten in vergleichbaren Landkreisen fördern. 

2.4 Arbeits- und Zeitplan 

In der Konzeptphase des Modellvorhabens wurden rechtliche Rahmenbedingungen analysiert, ein 

Modellversuch zur Sammlung von Grüngut aus privaten Haushalten durchgeführt, die Potenziale 

unterschiedlicher Restholzsortimente abgeschätzt sowie Konzepte zu deren Erfassung, Aufberei-

tung und Verwertung entwickelt. In der Umsetzungsphase lagen die Schwerpunkte auf der Um-

setzung der zuvor erarbeiteten Konzepte zur Grünguterfassung sowie zur Etablierung eines Land-

schaftsholz-Managements. Diese Phase gliederte sich in fünf Arbeitspakete, die in Fortführung der 

Arbeitspakete der Konzeptphase als AP 9 bis AP 13 bezeichnet wurden (Tab. 1). 

Tab. 1: Übersicht über den Arbeitsablauf des gesamten Modellvorhabens 

P
ro

je
k

tp
h

a
s

e
 I

 

Konzeptphase 

AP 1 Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit 

AP 2 Projektaufbau und Akteursanalyse 

AP 3 Erfassung stoffstrombezogener Grundlagendaten und Potenzialabschätzung 

AP 4 Modellversuch Grüngutsammlung 

AP 5 Koordination / Planung Logistikstrukturen 

AP 6 Rechtliche Rahmenbedingungen 

AP 7 Verwertungskonzept und Variantenvergleich Verwertungsanlage 

AP 8 Ergebnisbericht und Ergebnispräsentation 

P
ro

je
k

tp
h

a
s

e
 I

I Umsetzungsphase 

AP 9 Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit 

AP 10 Umsetzung des Grüngutkonzepts 

AP 11 Aufbau eines Landschaftsholz-Katasters 

AP 12 Umsetzung des Landschaftsholz-Managementkonzepts 

AP 13 Ergebnisbericht & Präsentationen 
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Im Folgenden werden die durchgeführten Arbeiten in den einzelnen Arbeitspaketen und die dabei 

gewonnenen Ergebnisse detailliert beschrieben. Diese Arbeiten fanden innerhalb des dreijährigen 

Förderzeitraums entsprechend des dargestellten Zeitplans statt (Abb. 3). Die kreisweite Sammlung 

von holzigem Grüngut und das Landschaftsholz-Management werden auch nach dem Ende des 

Projektzeitraums als umgesetzte und damit verstetigte Konzepte weitergeführt und fortlaufend op-

timiert. 

 

Abb. 3: Zeitplan der Umsetzungsphase 
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3 Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Beauftragung der W-I mit der Gesamtkoordination der Umsetzungsphase sowie den entspre-

chenden Arbeiten im Rahmen der Umsetzung des Grüngutkonzepts und dem Aufbau des Land-

schaftsholz-Katasters erfolgte für drei Jahre vom 01.06.2018 bis zum 31.05.2021. Die WfjM wurde 

zum 01.09.2018 ebenfalls bis zum 31.05.2021 mit der Umsetzung des Landschaftsholz-Manage-

ments beauftragt. 

Im Rahmen der Gesamtkoordination der Umsetzungsphase fielen folgende wiederkehrende Auf-

gaben an: 

 Interne Statusgespräche mit dem Auftraggeber (WMK), ca. 4-mal pro Jahr 

 Interne Statusgespräche mit der Werkstatt für junge Menschen, ca. 4-mal pro Jahr 

 Statusgespräche mit dem Fördermittelgeber (HMUKLV), 1-mal pro Jahr 

 Aktualisierung des Projektmanagementplans, regelmäßig 

 Abstimmungen mit dem Auftraggeber bezüglich Finanzplan, nach Bedarf 

Wie schon zur Konzeptphase des Projekts wurde auch für die Umsetzungsphase ein Projektflyer 

erstellt. Dieser enthielt neben einem aktualisierten Fließbild der Stoffströme die Projektziele und 

die Maßnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden sollten (Abb. 50 und Abb. 51 im Anhang). 

3.1 Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung des 
Grüngutkonzepts 

Die Umsetzung des Grüngutkonzepts wurde medial von der lokalen Presse begleitet (Abb. 52, Abb. 

53 und Abb. 54 im Anhang). Zum Beginn der ersten Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 

wurden Plakate und Postkarten zur Information der BürgerInnen sowie eine Gewinnspiel-Postkarte 

erstellt (Abb. 55, Abb. 56 und Abb. 57 im Anhang).  

Für jede Kommune, die an der ersten Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 teilnahm, wurde 

ein Plakat erstellt, das Informationen zum Ort des Grüngutplatzes, zu den Terminen der Sammlung 

sowie zu den erwünschten (holzige) und unerwünschten (krautige) Grüngutfraktionen enthielt. 

Ebenso war das Maskottchen des Grüngut-Konzepts im WMK „Werra Meißner“ auf dem Plakat 

abgebildet. „Werra Meißner“ taucht auch im Erklärfilm zum Grüngutkonzept auf und schafft somit 

einen Wiedererkennungswert. Auf den Plakaten wurde auch auf den Erklärfilm mit  Internetlink und 

einem QR-Code hingewiesen. Die Plakate wurden in den Städten und Gemeinden an entsprechen-

den öffentlichkeitswirksamen Orten (Rathaus, Bekanntmachungskästen etc.) im Vorfeld des ersten 

Sammeltermins aufgehängt. 

In Ergänzung zu den Plakaten wurden kommunenspezifische Postkarten gedruckt, die im gleichen 

Layout gestaltet und mit den gleichen Informationen wie die Plakate bestückt waren. Darüber hin-

aus waren noch einige kurze Zusatzinformationen zum Projekt und der Grüngutsammlung enthal-

ten. Die Postkarten wurden in der Woche vor dem ersten Sammeltermin an alle Haushalte in den 

beteiligten Kommunen verteilt. 

Zusätzlich zu den Informationsplakaten und -postkarten wurden Gewinnspielpostkarten gedruckt, 

um die Aufmerksamkeit bei den BürgerInnen für die Grüngutsammlung zu erhöhen. In dem Ge-
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winnspiel ging es darum, sich den Erklärfilm anzusehen und anschließend den Namen des Mas-

kottchens „Werra Meißner“ einzusenden. Das Gewinnspiel hatte ca. 80 Teilnehmer, es wurde ein 

Hauptgewinner mit 200,- Euro und 8 sonstige Gewinner mit je 100,- Euro gezogen. Die Gewinne 

waren Gutscheine für regionale Gärtnereien (Baumärkte waren ausgeschlossen). 

Mit Unterstützung der Klima- und Energieeffizienz Agentur GmbH (KEEA) erstellte das Medienwerk 

Werra-Meißner-Kreis einen fast 4-minütigen Erklärfilm zur Umsetzung des Grüngutkonzepts (siehe 

Screenshots in Abb. 58 im Anhang). Diese Filmproduktion wurde gefördert vom Bürgerforum Ener-

gieland Hessen, einem Angebot der Hessischen LandesEnergieAgentur (LEA). Der Film ist über 

die Videoplattform YouTube im Internet abrufbar (Link: https://www.youtube.com/watch?v=oqy2Gr-

SUkA, zuletzt abgerufen am 30.09.2021). 

3.2 Vorträge auf Tagungen, Konferenzen und sonstigen 
Veranstaltungen 

Das Projekt wurde auf folgenden Tagungen, Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen im Rah-

men von Vorträgen vorgestellt: 

 6. Klimaschutzforum des Werra-Meißner-Kreises, 13.11.2018, Witzenhausen: 

Modellvorhaben Holzige Biomasse – Wo stehen wir, wie geht es weiter? 

(Dr. Felix Richter, W-I; Peter Trube, WfjM) 

 Informationsabend der Ortsverbände Staufenberg und Allendorf/Lumda (Landkreis 

Gießen) von Bündnis 90/Die Grünen, 17.05.2019, Staufenberg: 

Stiefkind der Energiewende – Bislang ungenutzte Potenziale im Wärmesektor 

(Dr. Felix Richter, W-I) 

 13. Bad Hersfelder Biomasseforum, 19.11.2019, Bad Hersfeld: 

Modellvorhaben „Holzige Biomasse“ – Erfahrungen mit der Umsetzung des Grüngutkon-

zepts im Werra-Meißner-Kreis  

(Dr. Rainer Wallmann, WMK) 

 Zukunftsforum Energiewende; 21.11.2019, Kassel 

Resthölzer als klimafreundlicher Brennstoff – Modellvorhaben Holzige Biomasse im 

Werra-Meißner-Kreis 

(Dr. Rainer Wallmann, WMK) 

 Zukunftsforum Energiewende, 20.11.2020, Online-Veranstaltung: 

Klimaschutz durch stoffliche und energetische Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe 

aus kommunaler Sicht – Modellvorhaben Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis 

(Dr. Rainer Wallmann, WMK) 

3.3 Schriftliche Veröffentlichungen 

 Wallmann, R., Richter, F., Wagner, J., Wenderoth, M. (2019): Modellvorhaben „Holzige Bi-

omasse“ – Erfahrungen mit der Umsetzung des Grüngutkonzepts im Werra-Meißner-Kreis. 

In: Weiterentwicklung der Bioabfallwirtschaft. Witzenhausen-Institut – Neues aus For-

schung und Praxis. Witzenhausen: Michael Kern, Thomas Raussen (Hrsg.). S.39-51. 
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4 Umsetzung des Grüngutkonzepts 

Verantwortlich für die praktische Umsetzung des Konzepts war der ZVA, dem 13 der 16 Kommunen 

im WMK angehören. Der ZVA wurde im Rahmen des Projekts bei sämtlichen Umsetzungsschritten 

durch die W-I fachlich unterstützt.  

Diese Umsetzungsschritte waren im Einzelnen: 

1) Abstimmung der Kooperation mit Kommunen und Unternehmen 

2) Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen 

3) Standorte für Grüngutplätze identifizieren und bewerten 

4) Bau- und Genehmigungsplanung der Grüngutplätze  

5) Kreisweite Sammlung und Aufbereitung von holzigem Grüngut 

6) Weiterentwicklung/Optimierung des Logistikkonzepts 

7) Weiterentwicklung/Optimierung des Verwertungskonzepts  

4.1 Abstimmung der Kooperation mit Kommunen und 
Unternehmen 

4.1.1 Abstimmung mit kreisangehörigen Kommunen ohne Mitgliedschaft im 
Zweckverband Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis  

Die Städte Eschwege, Sontra und Witzenhausen sind keine Mitglieder im ZVA, sondern organisie-

ren die Sammlung der überlassungspflichtigen Abfälle eigenständig. Gleichwohl ist der WMK als 

örE zuständig für die Entsorgung der gesammelten Abfälle. Daher ist es zweckmäßig, diese drei 

Städte in ein kreisweites Entsorgungskonzept für holziges Grüngut einzubeziehen. Zu diesem 

Zweck fanden Gespräche mit den Bürgermeistern und Mitarbeitern der Bauhöfe aller drei Städte 

statt. Dabei wurde die derzeitige Situation bezüglich der Erfassung von holzigem Grüngut sowie 

die Möglichkeiten einer Beteiligung beim kreisweiten Entsorgungskonzept besprochen. Alle drei 

Städte signalisierten ein großes Interesse und die Bereitschaft, sich am kreisweiten Konzept zu 

beteiligen. Der derzeitig Stand dieser Gespräche ist in Tab. 2 zusammengefasst. 
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Tab. 2: Sammlung und Entsorgung von Grüngut in den Städten Eschwege, Sontra und 

Witzenhausen sowie Möglichkeiten der Beteiligung am kreisweiten Grüngutkonzept 

Stadt Sammlung von holzigem  

Grüngut 

Derzeitige Verwertung 

von holzigem Grüngut 

Möglichkeit der Beteiligung 

am kreisweiten Konzept 

Esch-

wege 

Annahme von Baum- und 

Strauchschnitt an vier Terminen 

im Jahr (März/April, Oktober/No-

vember) auf eigenem Grüngut-

platz mit BImSchG-Genehmigung 

Nach Schreddern und 

Sieben Verwertung auf 

dem Markt 

Grüngutplatz als Aufberei-

tungsplatz auch für andere 

Kommunen 

Sontra Keine regelmäßige Sammlung Keine Einrichtung eines Grüngut-

platzes, Annahmetermine  

koordiniert mit ZVA,  

Verwertung über ZVA 

Witzen-

hausen 

Keine eigene Sammlung,  

Möglichkeit der kostenpflichtigen 

Abgabe auf der Kompostanlage 

„Am Burgberg“ (Betreiber:  

Vogteier Kompost GmbH) 

Keine  Termine mit kostenfreier  

Annahme koordiniert mit ZVA 

4.1.2 Abstimmung mit dem Landkreis Kassel 

Vor dem Hintergrund der gut funktionierenden Kooperation mit dem Landkreis Kassel bei der Ent-

sorgung des Bioguts (das über die Biotonne im WMK gesammelte Biogut wird bei der Bioabfallver-

gärungsanlage des Landkreises Kassel in Lohfelden verwertet), wurden auch im Bereich der Grün-

gutverwertung Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet. 

Die Abfallentsorgung Kreis Kassel betreibt drei Kompostierungsanlagen (Fuldabrück, Hofgeismar 

und Lohfelden), bei denen Bürger holziges Grüngut für ein Entgelt von 3 € je 0,5 m³ abgeben kön-

nen. Das dort gesammelte Grüngut, ca. 10.000 Mg/a, wird geschreddert und an ein Biomasseheiz-

kraftwerk vermarktet. 

Es bestehen Überlegungen, ein Heizwerk oder Heizkraftwerk am Entsorgungszentrum Lohfelden 

zu errichten, um dort Klärschlamm zu trocknen. Als Brennstoff für diese Feuerungsanlage kämen 

Siebreste aus der Biogutaufbereitung, aber auch holziges Grüngut in Frage. Generell wäre je nach 

Größenordnung und Brennstoffbedarf einer solchen Anlage auch die Verwertung von Brennstoff 

aus holzigem Grüngut aus dem WMK denkbar. 

Eine weitere Möglichkeit der gemeinsamen Verwertung der Grüngut-Brennstoffe aus dem Land-

kreis Kassel und dem WMK liegt in der Versorgung des Fernwärmenetzes der Stadt Kassel. Zur 

Möglichkeit der Errichtung eines Biomasseheizkraftwerks mit Anschluss an das Fernwärmenetz 

gab es bereits 2017 im Rahmen der Initiative Wärmewende Nordhessen (gemeinsame Initiative 

der sechs Landkreise auf dem Gebiet des Regierungsbezirks Kassel) eine Anfrage an die Stadt-

werke Kassel. Dort bestand zu diesem Zeitpunkt kein Interesse an einer solchen Lösung, was 

hauptsächlich ökonomische Gründe hatte. Die ökonomischen Rahmenbedingungen für ein solches 

Projekt (Ölpreis als Benchmark für Brennstoffkosten, Förderung von Stromverkäufen über das EEG 
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etc.) haben sich seitdem nicht verbessert. Vor dem Hintergrund einer regionalen Wertschöpfung 

und von Klimaschutzaspekten sollte diese Option jedoch weiter verfolgt werden.  

4.1.3 Abstimmung mit privaten Unternehmen im Bereich der Grünguterfassung 
bzw. -verwertung 

Konrad Emmeluth GmbH & Co. KG (Ansprechpartner: Kai Emmeluth) 

Auf dem Gelände der Konrad Emmeluth GmbH & Co. KG in Hirschhagen wird derzeit schrittweise 

eine Anlage zur Behandlung und Lagerung von Abfällen in Betrieb genommen. Perspektivisch kön-

nen dort große Mengen an Grüngut angenommen, aufbereitet und zwischengelagert werden. Eine 

entsprechende BImSchG-Genehmigung ist vorhanden. 

Vogteier Kompost GmbH (Ansprechpartner: Dirk Hesse) 

Betreiber des Kompostwerks „Am Burgberg“ in Witzenhausen mit folgenden Rahmendaten: 

 Genehmigte Kapazität: 5.500 Mg 

 Derzeitige Auslastung: ca. 3.000 – 4.000 Mg 

 Annahme von gemischtem Grüngut gegen eine geringe Gebühr (Anhänger für Privatperso-

nen 7 €, größere Mengen für 35 – 40 €/Mg) 

 3 – 4 Mal pro Jahr Einsatz eines Schredders 

 Kompostierung für 6 – 8 Wochen 

 Absiebung in zwei Fraktionen mit Trommelsieb 

 Kompost komplett gütegesichert für Ökolandbau 

 derzeitiger Verkauf des Überkorns als Brennstoff an BMHKW Hardegsen für 15 – 20 €/Mg 

frei Kraftwerk 

Durch die derzeit bestehenden freien Kapazitäten am Standort sowie die mögliche Umlenkung an-

derer Stoffströme zur Kompostanlage der Vogteier Kompost GmbH in Niederdorla (Thüringen) be-

stünde die Möglichkeit einer Annahme und Aufbereitung von ca. 2.000 Mg Grüngut pro Jahr (lose 

oder geschreddert). 

Im Rahmen der bestehenden Vermarktung des derzeit anfallenden Überkorns an das BMHKW 

Hardegsen bestünde die Möglichkeit, den zusätzlich entstehenden Brennstoff mit zu vermarkten. 

Zusätzliche Grüngutmengen könnten auf den Kompostanlagen der Vogteier Kompost GmbH in 

Misserode (ca. 20 km von Eschwege) und Niederdorla (ca. 35 km von Eschwege) angenommen 

und aufbereitet werden. 
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Prolignis Betriebsmanagement GmbH (Ansprechpartner: Leonhard Wobbe) 

Betreiber des Biomasseheizkraftwerks in Melsungen mit folgenden Rahmendaten: 

 21,6 MW Feuerungswärmeleistung, 3,5 MW elektrische Leistung 

 Jährlicher Brennstoffbedarf: 70.000 Mg Frischmasse, davon 70 % Hackgut und 30 % 

Schreddergut 

 95 % des Brennstoffbedarfs werden über drei langfristige Lieferverträge gedeckt, die bis 

zum 31.12.2023 bzw. 30.06.2024 laufen: 

o Reuss Holz+Energie Service GmbH 

o Brüning-Megawatt GmbH 

o HessenForst 

Der produzierte Strom wird auf Grundlage des EEG 2012 vergütet, bei dem es neben der Grund-

vergütung für bestimmte Biomassen (Einsatzstoffvergütungsklasse I oder II) einen Bonus gibt. 

Grünschnitt aus der privaten und öffentlichen Garten- und Parkpflege gehört keiner der beiden 

Einsatzstoffvergütungsklassen an und wird somit nur mit der Grundvergütung vergütet. Land-

schaftspflegematerial gehört der Einsatzstoffvergütungsklasse II an und wird mit einem Bonus von 

8 ct/kWh vergütet. Demzufolge zahlt die Prolignis Betriebsmanagement GmbH für Brennstoff aus 

Landschaftspflegematerial entsprechend mehr als für Brennstoff aus Grünschnitt aus der privaten 

und öffentlichen Garten- und Parkpflege. 

Eine geplante Erweiterung der Anlage um 14 MW Feuerungswärmeleistung würde einen zusätzli-

chen Brennstoffbedarf von ca. 45.000 Mg pro Jahr mit sich bringen. 

Aufgrund der bestehenden Lieferverträge wäre eine Verwertung der im WMK erzeugten Brenn-

stoffe aus Grüngut und Landschaftspflegeholz nur über einen der bestehenden Lieferanten mög-

lich. 

Schmidmeier NaturEnergie GmbH (Ansprechpartner: Thomas Schmidmeier) 

Projektierer von Biomasseanlagen mit Kesseln der Firma Kohlbach Holding GmbH und Trocknern 

der Firma NEW eco-tec Verfahrenstechnik GmbH. Mögliches Anlagenkonzept für die Verwertung 

von Biogut-Siebresten und/oder holziger Biomasse aus Grüngut sowie Trocknung der Biogut-Gär-

reste am Standort Lohfelden der Abfallentsorgung Kreis Kassel. Weitere Bearbeitung des Themas 

durch die Abfallentsorgung Kreis Kassel. 

FEHR-KNETTENBRECH IndustrieService GmbH & Co. KG  (Ansprechpartner: Marco Diegel) 

Betreiber des Deponiestandortes in Weidenhausen, der lediglich für die Sammlung und den Um-

schlag von Abfällen, nicht jedoch für deren Aufbereitung genehmigt ist. Eine Aufbereitung wäre 

also nur nach einem vorherigen BImSchG-Genehmigungsverfahren möglich, dessen Durchführung 

aber nicht gänzlich ausgeschlossen wird. 

Darüber hinaus wäre die FEHR-KNETTENBRECH IndustrieService GmbH & Co. KG an der Über-

nahme von Logistikleistungen (Transport und Aufbereitung mittels mobilem Schredder) interessiert. 
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4.2 Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen 

Bereits in der Konzeptphase des Modellvorhabens wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen 

der Sammlung, der Aufbereitung und der Verwertung von abfallstämmigem holzigem Grüngut dar-

gestellt (Raussen et al., 2015). Ziel der Umsetzungsphase war eine weitere Konkretisierung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen. Hierfür sollten im Rahmen des Modellprojekts unter anderem 

drei Genehmigungsverfahren für reine Sammelplätze sowie ein Genehmigungsverfahren für einen 

Aufbereitungsplatz durchgeführt werden.  

4.2.1 Allgemeine genehmigungsrechtliche Einstufung von Lager- und 
Aufbereitungsplätzen für Grüngut 

Holzige Bestandteile von Baum- und Strauchschnitt, die den örE bzw. deren Beauftragten überlas-

sen werden, beispielsweise auf Abfallsammelplätzen, werden als holziges Grüngut bezeichnet. 

Liegt die Herkunft des holzigen Grünguts in Pflegemaßnahmen auf privaten oder kommunalen 

Grundstücken, ist es als Garten- und Parkabfall zu bezeichnen. Entstammt es landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen, wie beispielsweise dem Rückschnitt von Bewuchs an Verkehrswegen, ist es 

als Landschaftspflegeabfall zu bezeichnen. Beide Stoffströme sind im KrWG1 explizit2 aufgeführt 

und werden der AVV3-Nummer 20 02 01 zugeordnet. Zudem ist davon auszugehen, dass für diese 

Stoffgruppen ein Entledigungswille4 im Sinne des KrWG vorliegt. 

Rechtlich sind die Lager- und Aufbereitungsplätze für holziges Grüngut demnach als Abfallanlagen 

einzustufen. Bei der Überschreitung bestimmter Kapazitätsgrenzen entsteht für die Grüngutplätze 

eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht. Daneben gelten Lagerplätze auch als bau-

liche Anlage, sodass deren Genehmigung auch dem Baurecht unterliegt.  

Demzufolge sind bei der Genehmigung der Einrichtung und des Betriebs von Grüngutplätzen die 

folgenden Rechtsbereiche von Belang und je nach geplanter Ausgestaltung und Nutzung des Grün-

gutplatzes entsprechend zu berücksichtigen und anzuwenden: 

 Immissionsschutzrecht 

 Baurecht (zwei unterschiedliche Bereiche): 

o Bauplanungsrecht 

o Bauordnungsrecht 

 Naturschutzrecht 

                                                
1  KrWG – Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S .212), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699) geändert worden ist. 

2  § 3 Abs. 7 KrWG 
Bioabfälle im Sinne dieses Gesetzes sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische und aus Pilzmaterialien beste-
hende 
1. Garten- und Parkabfälle 
2. Landschaftspflegeabfälle … 

3  AVV – Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533) geändert worden ist. 

4  Entledigungswille nach § 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG 
Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen 
will oder entledigen muss. 
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4.2.1.1 Immissionsschutzrecht 

Immissionsschutzrechtlich sind die Grüngutplätze als Anlagen zur „Verwertung und Beseitigung 

von Abfällen und sonstigen Stoffen“ nach Nummer 8 (Anhang 1, 4. BImSchV5) einzustufen. Für 

Grüngutplätze kommen regelmäßig die Genehmigungstatbestände „Abfalllagerung“ sowie „Abfall-

aufbereitung“ zur Anwendung. Die Genehmigungspflicht entsteht, falls die einschlägigen Geneh-

migungsschwellen überschritten werden. 

Ist auf dem Grüngutplatz eine Lagerung von 100 Mg oder mehr holzigem Grüngut (entspricht 

einem Lagervolumen von etwa 800 m³) vorgesehen, ist der Platz als Anlage zur zeitweiligen Lage-

rung von nicht gefährlichen Abfällen nach Nr. 8.12.26 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV einzustufen. 

Für die Genehmigung ist ein vereinfachtes Verfahren nach § 19 BImSchG durchzuführen. 

Bei einer Lagerkapazität von weniger als 100 Tonnen nicht gefährlicher Abfallstoffe ist für einen 

Grüngutplatz kein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen. Liegt die-

ser Platz aber nicht im beplanten Gebiet (z. B. Gewerbe- oder Industriegebiet) bzw. im Innenbe-

reich (innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile), ist ein naturschutzrechtliches Geneh-

migungsverfahren (Kapitel 4.2.1.3) durchzuführen.  

Bei der Genehmigung von Lagerplätzen für nicht gefährliche Abfälle, zu denen das Grüngut zu 

zählen ist, ist zu beachten, dass auf die mögliche Lagerkapazität und nicht auf die tatsächliche 

Lagermenge abzustellen ist (§ 1 Abs. 1 der 4. BImSchV) (rechtlich und tatsächlich möglicher Be-

triebsumfang). Hinzu kommt, dass sich die Gesamtlagerkapazität auf die summierte Lagerkapazität 

aller nicht gefährlichen Abfälle bezieht. Soll auf dem Grüngutplatz beispielsweise zusätzlich auch 

noch krautiges Grüngut gelagert werden, ist die hierfür vorgesehene (mögliche) Lagerkapazität zu 

der Lagerkapazität für holziges Grüngut zu addieren.  

Die Aufbereitung des holzigen Grünguts erfordert den Einsatz eines Zerkleinerungsaggregats 

(Schredder oder Hacker) und ggf. einer Siebanlage. Liegt die Durchsatzkapazität über 10 Mg am 

Tag, was bei den üblicherweise eingesetzten Maschinen immer der Fall ist, dann ist auch die Auf-

bereitung immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Dies ist auch dann der Fall, wenn die 

Maschine nicht direkt am Platz vorgehalten wird, sondern nur in regelmäßigen Abständen (bei-

spielsweise halbjährlich) auf dem Platz eingesetzt werden soll, z. B. durch einen externen Dienst-

leister. Der vorliegende Genehmigungstatbestand ergibt sich nach Nr. 8.11.2.47 des Anhangs 1 der 

4. BImSchV. Für die Genehmigung ist ein vereinfachtes Verfahren nach § 19 BImSchG durchzu-

führen. 

Trotz des Genehmigungstatbestandes Nr. 8.11.2.3 des Anhangs 1 der 4. BImSchV („Vorbehand-

lung von nicht gefährlichen Abfällen für die Verbrennung oder Mitverbrennung von 50 Tonnen und 

mehr am Tag“) sind Anlagen zur Aufbereitung von Grüngut nach Nr. 8.11.2.4 des Anhangs 1 der 

                                                
5  4. BImSchV – Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Januar 2021 
(BGBl. I S. 69) geändert worden ist. 

6  Nr. 8.12.2, Anhang 1 der 4. BImSchV 
Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen … bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlager-
kapazität von 100 Tonnen oder mehr  

7  Nr. 8.11.2.4, Anhang 1 der 4. BImSchV 
Anlage zur sonstigen Behandlung … mit einer Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, so-
weit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 Tonnen oder mehr je Tag 
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4. BImSchV einzustufen. Dies ist darin begründet, dass die Aufbereitung nicht zwangsläufig zweck-

gebunden zur Verbrennung erfolgt. Vielmehr ist, in Abhängigkeit der Qualität, auch eine stoffliche 

Verwertung möglich bzw. sogar vorzüglich im Sinne der Abfallhierarchie (§ 6 KrWG).  

Im Regelfall gilt, dass die Grüngutplätze durch die Aufbereitung immissionsschutzrechtlich geneh-

migungsbedürftig werden. Beide Genehmigungstatbestände (Lagerung > 100 Mg und Aufberei-

tung) bedürfen eines vereinfachten Verfahrens ohne Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 19 BIm-

SchG. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. eine allgemeine oder standortbezogene Vorprü-

fung der Umweltverträglichkeit nach dem UVPG8 ist nicht durchzuführen. 

Durch die konzentrierende Wirkung des Immissionsschutzrechts (§ 13 BImSchG) werden im im-

missionsschutzrechtlichen Verfahren die naturschutz- und bauordnungsrechtlichen Fragestellun-

gen abgearbeitet. Separate Verfahren sind hierfür nicht einzuleiten.  

Anders stellt sich dies im Bereich des Bauplanungsrechts dar. Die bauplanungsrechtliche Zuläs-

sigkeit des Vorhabens ist vor der Einleitung des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-

fahren erforderlich. Eine ausführliche Erläuterung diesbezüglich ist in Kapitel 4.2.1.2 zu finden.  

4.2.1.2 Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 

Das Bauplanungsrecht regelt die grundsätzliche Bodennutzung und ist somit auf die jeweiligen 

Flächen bezogen. Die Rechtsgrundlage findet sich im Baugesetzbuch (BauGB)9 sowie in der zu-

gehörigen Baunutzungsverordnung (BauNVO)10. Aufgabe des Bauplanungsrechts ist, die bauliche 

und sonstige Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Hierfür 

stehen die Regelungselemente Flächennutzungsplan und Bebauungsplan zur Verfügung. Dabei 

gilt, dass Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne aus dem Flächennutzungsplan als vorbe-

reitendem Bauleitplan zu entwickeln sind. Die Umsetzung sowohl der vorbereitenden als auch der 

verbindlichen Bauleitplanung ist in Hessen, ebenso wie in den anderen Flächenbundesländern, 

Aufgabe der Kommunen.  

Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht ist das Bauordnungsrecht nicht flächen-, sondern objekt-

bezogen und wird im Regelfall über ein Baugenehmigungsverfahren geregelt. Die Rechtsgrundlage 

findet sich in den Bauordnungen der Länder – in Hessen gilt hier die Hessische Bauordnung 

(HBO11).  

Das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht weisen vielzählige Überschneidungsbereiche 

auf. So wird im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens auch immer die bauplanungsrechtli-

che Zulässigkeit eines Vorhabens überprüft, um beispielsweise sicherzustellen, dass sich in einem 

ausgewiesenen Wohngebiet kein Industriebetrieb ansiedelt.  

                                                
8  UVPG – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 

März 2021 (BGBl. I S. 540) 

9  BauGB – Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) geändert worden ist 

10  BauNVO – Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 
ist 

11  HBO – Hessische Bauordnung 2018 mit Änderung vom Juni 2020 
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Konkret bedeutet dies für die Einrichtung der Grüngutplätze, dass im Vorfeld die entsprechende 

Ausweisung des Standorts im Flächennutzungsplan geprüft und hier ggf. eine Anpassung des Flä-

chennutzungsplans herbeigeführt werden muss. Grundsätzlich muss die im Flächennutzungsplan 

vorgesehene Nutzung mit der tatsächlichen Nutzung übereinstimmen. So ist beispielsweise die 

Nutzung als kommunal betriebener Grüngutplatz nicht mit einer im Flächennutzungsplan eingetra-

genen „Fläche für die Landwirtschaft“ vereinbar.  

Ebenso muss auch geprüft werden, ob ein Bebauungsplan (B-Plan) vorliegt und falls ja, ob die 

geplante Nutzung mit den Festsetzungen des B-Plans übereinstimmt. Liegt dagegen kein Bebau-

ungsplan vor, ist zunächst zu prüfen, ob die geplante Nutzung und der konkrete Standort die Auf-

stellung eines Bebauungsplans bedingen. Grundlegend gilt, dass ein B-Plan immer aus dem Flä-

chennutzungsplan zu entwickeln ist.   

Bauordnungsrechtlich sind in Hessen Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anlagen, also auch Grün-

gutplätze, nach Nr. 6.7 der Anlage zu § 63 (baugenehmigungsfreie Vorhaben) der hessischen Bau-

ordnung (HBO) von einer Genehmigungspflicht befreit. Die Grüngutplätze sind als ähnliche Anla-

gen einzustufen, sodass für die Errichtung eines Grüngutplatzes, selbst wenn dieser dem Immissi-

onsschutzrecht unterliegt, keine Baugenehmigung zu beantragen ist. 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass bei einer Erweiterung der Lagermöglichkeiten um weitere 

Materialien, wie beispielsweise kommunale Baustoffe oder andere nicht gefährliche Abfälle, die 

Baugenehmigungspflicht eintritt, da diese als Lagerplätze keiner Befreiung unterliegen. Das Glei-

che gilt, wenn im Rahmen der Einrichtung darüberhinausgehende bauliche Maßnahmen, wie bei-

spielsweise die Errichtung von Gebäuden, geplant sind.  

Genehmigende Behörde im Bauordnungsrecht sind die Bauaufsichtsbehörden, die in Hessen bei 

den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten angesiedelt sind. Analog zum Immissionsschutzrecht 

enthält auch das Baurecht eine konzentrierende Wirkung, sodass die ggf. auftretenden natur-

schutzrechtlichen Fragestellungen im Baugenehmigungsverfahren abgearbeitet werden und hier-

für kein getrenntes Verfahren durchzuführen ist.  

4.2.1.3 Naturschutzrecht 

Das Naturschutzrecht sichert den Schutz von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Werts, 

sodass folgende Schutzgüter auf Dauer gesichert sind:  

 die biologische Vielfalt 

 die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerations-

fähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft  

 der Erholungswert von Natur und Landschaft 
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Ziele und Schutzgegenstände des Naturschutzes ergeben sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG)12 und dem hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-

NatSchG)13. 

Eine Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Aspekte erfolgt im Regelfall in den vorgenannten 

und übergeordneten Genehmigungsverfahren (BImSchG, Baurecht). Muss keines dieser Verfah-

ren durchgeführt werden, ist ein eigenes naturschutzrechtliches Verfahren nach § 17 Abs. 3 

BNatSchG durchzuführen. In diesem Verfahren wird unter anderem die Betroffenheit von Schutz-

gebieten, wie beispielsweise FFH- und/oder Landschaftsschutzgebieten, wie auch die Betroffenheit 

von geschützten Biotopen und Arten geprüft. Des Weiteren wird im Rahmen der naturschutzrecht-

lichen Verfahren, falls noch nicht im Bauleitplanverfahren erfolgt, die Eingriffsregelung abgearbei-

tet, über welche die gegebenenfalls notwendigen Kompensationsmaßnahmen und/oder -zahlun-

gen festgesetzt werden.  

Genehmigungsbehörde für naturschutzrechtliche Verfahren ist die jeweilige für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständige Behörde. In Hessen sind dies die Unteren Naturschutzbehörden, die 

bei den Landkreisen angesiedelt sind.  

4.2.1.4 Zusammenfassung 

Die Genehmigung der Grüngutplätze unterliegt in Abhängigkeit von der geplanten Nutzung sowie 

von den zugehörigen Kapazitäten den in Tab. 3 dargestellten Rechtsbereichen. Dabei gilt, dass in 

den übergeordneten Verfahren auch die untergeordneten Belange abgeprüft werden. So werden 

in einem immissionsschutzrechtlichen Verfahren auch die bauordnungsrechtlichen und natur-

schutzrechtlichen Belange über die Beteiligung der entsprechenden Behörden (TÖB = Träger öf-

fentlicher Belange) berücksichtigt.  

Es gilt zu beachten, dass die bauplanungsrechtlichen Anforderungen vor Erteilung der entspre-

chenden Genehmigung erfüllt sein müssen. Eine positive Antragsbescheidung, sowohl natur-

schutzrechtlich als auch baurechtlich als auch immissionsschutzrechtlich, ist nur möglich, wenn der 

angestrebte Platz auch die bauplanungsrechtlichen Anforderung für einen Grüngutplatz erfüllt. Dies 

betrifft die Kennzeichnung des Standortes im Flächennutzungsplan (F-Plan) und das teilweise er-

forderliche Vorhandensein eines Bebauungsplans (B-Plan). Die bauplanungsrechtlichen Erforder-

nisse sind in Tab. 3 nicht separat aufgeführt.  

                                                
12  BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 10 

des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) geändert worden ist 

13  HAGBNatSchG – Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  
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Tab. 3: Genehmigungsrechtliche Erfordernisse von Grüngutplätzen in Abhängigkeit der 

geplanten Nutzung  

 Lagerung Aufbereitung Genehmigungs- 

Erfordernis 

1 Grüngut und/oder andere nicht gefährliche Abfälle  

Gesamtlagerkapazität: ≥ 100 Mg 
keine BImSchG-Genehmigung 

2 Grüngut und/oder andere nicht gefährliche Abfälle  

Gesamtlagerkapazität: < 100 Mg 

auf dem Platz 

Durchsatzkapazität: 

> 10 Mg/Tag 

BImSchG-Genehmigung 

3 Grüngut und/oder andere nicht gefährliche Abfälle  

Gesamtlagerkapazität: ≥ 100 Mg 

auf dem Platz 

Durchsatzkapazität: 

> 10 Mg/Tag 

BImSchG-Genehmigung 

4 Grüngut und andere nicht gefährliche Abfälle  

Gesamtlagerkapazität: < 100 Mg 

Aber auch bei der Lagerung sonstiger Materialien 

(z. B. Baustoffe)14 

keine Bau-Genehmigung 

5 Grüngut  

Gesamtlagerkapazität: < 100 Mg 
keine 

Naturschutzrechtliche 

Genehmigung 

4.2.2 Aus den rechtlichen Rahmenbedingungen abgeleitete 
Genehmigungspraxis zur Umsetzung des Grüngutkonzepts 

4.2.2.1 Genehmigungssituation 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen wurde nach vielzähligen 

behördlichen Abstimmungen letztendlich folgendes Konzept umgesetzt:  

In jeder dem ZVA angeschlossenen Kommune des WMK soll mindestens ein Grüngutplatz einge-

richtet werden. Dabei sind größtenteils kleine dezentrale Sammelplätze sowie einige, möglichst 

zentral gelegene, Aufbereitungsplätze vorgesehen. Das auf den Sammelplätzen vorwiegend wäh-

rend der Wintermonate gesammelte holzige Grüngut wird unzerkleinert zu den zentralen Sammel- 

und Aufbereitungsplätzen transportiert und dort gemeinsam entsprechend aufbereitet. Die Koordi-

nation der Aufbereitung sowie der Vermarktung obliegt dem ZVA.  

Daraus entwickelten sich letztendlich zwei Genehmigungssituationen, die nachfolgend detailliert 

dargestellt werden.   

                                                
14  Die Lagermenge der sonstigen Materialien wird allerdings nicht auf die immissionsschutzrechtlich rele-

vante Gesamtlagerkapazität angerechnet. 
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1. Grüngutsammel- und -lagerplätze 

Auf diesen Plätzen sind lediglich die Sammlung und Lagerung von Grüngut vorgesehen. 

Insbesondere eine Aufbereitung (Zerkleinerung, Siebung) darf nicht auf dem Sammelplatz 

selbst durchgeführt werden.  

Der überwiegende Anteil der Grüngutsammelplätze im WMK überschreitet unter der Vor-

aussetzung einer regelmäßigen Abfuhr bei den zu erwartenden einwohnerspezifischen 

Sammelmengen (rund 15 kg/Einwohner und Kampagne jeweils im Herbst und im Frühling) 

den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsschwellenwert der Gesamtlagerkapazität 

von 100 Mg nicht.  

Eine Zerkleinerung direkt auf den Sammelplätzen, wie es zu Beginn der Umsetzungsphase 

diskutiert worden war, hätte zu einer deutlich verbesserten Transportwürdigkeit (weniger zu 

transportierendes Luftvolumen pro Transportfahrt) und deutlich vereinfachter Verladung des 

holzigen Grüngutmaterials geführt. Damit verbunden wäre ein deutlich reduzierter Energie-

einsatz. Durch den Einsatz des Zerkleinerungsaggregats, selbst wenn dies nur ein- oder 

zweimal im Jahr erfolgt, wird der Grüngutplatz allerdings immissionsschutzrechtlich geneh-

migungsbedürftig. Dies würde zu der Situation führen, dass die „reinen“ Sammelplätze auf-

grund der Sammelmengen nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig sind, 

da die Lagerkapazität von 100 Tonnen nicht erreicht wird, und somit nur aufgrund der etwa 

halbjährlich erfolgenden Aufbereitung dem Immissionsschutzrecht unterliegen würden.  

Aus diesem Grund wurde entschieden, dass auf den „kleinen“ Sammelplätzen der eher ein-

wohnerschwachen Kommunen auch keine Aufbereitung stattfinden wird, um somit für diese 

„reinen“ Sammelplätze kein aufwändiges immissionsschutzrechtliches Genehmigungsver-

fahren durchführen zu müssen.  

Eine Baugenehmigung wird nicht erforderlich, sodass für die reinen Sammelplätze ein na-

turschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen ist. Die zuständige Genehmi-

gungsbehörde für dieses Verfahren ist die UNB des WMK.  

2. Aufbereitungsplätze 

Auf diesen Plätzen ist neben der Sammlung und Lagerung des Grünguts auch die Aufbe-

reitung (Zerkleinerung, ggf. Siebung) desselbigen vorgesehen. Das aufbereitete Grüngut 

wird im Anschluss, ggf. nach einer kurzen Zwischenlagerung, für die weitere Verwertung zu 

einer entsprechend zugelassenen Verwertungsanlage verbracht.  

Die zuständige Genehmigungsbehörde für die Aufbereitungsplätze ist das Regierungsprä-

sidium Kassel (RP Kassel).  

Eine ausführliche Darstellung der Genehmigungsplanung der einzelnen Grüngutplätze erfolgt in 

Kapitel 4.4 dieses Berichts. 

4.2.2.2 Bauleitplanung 

Mit Ausnahme von zwei Aufbereitungsplätzen, die in Gewerbegebieten errichtet wurden, sowie von 

einigen Sammelplätzen, die entweder im Innenbereich oder im beplanten Außenbereich angesie-

delt sind, waren für alle anderen Grüngutplätze im Vorfeld die bauleitplanerischen Voraussetzun-

gen zu schaffen.  
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Hierfür war in fast allen Fällen eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig. Dabei wurden 

die Vorhabenflächen im Regelfall als „Sondergebiet Lagerfläche für Grünschnitt“ eingetragen; teil-

weise auch um die Lagerung von sonstigen nicht gefährlichen Abfällen sowie Baustoffen erweitert.  

Die Grüngutplätze, auf denen auch eine Aufbereitung stattfinden sollte und für die somit ein immis-

sionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen war, bedurften zusätzlich der Auf-

stellung eines Bebauungsplans.  

Eine ausführliche Darstellung der durchgeführten Bauleitplanung für die einzelnen Grüngutplätze 

erfolgt in Kapitel 4.4 dieses Berichts. 

4.2.2.3 Weitere naturschutzfachliche Aspekte 

Neben den beschriebenen genehmigungsrechtlichen Aspekten, die in der Hauptsache die anzu-

wendenden Verfahren sowie die zugehörige Bauleitplanung betreffen, sind bei fast allen Grüngut-

plätzen artenschutzrechtliche Belange beim Betrieb der Plätze zu berücksichtigen. 

Insbesondere die Berücksichtigung der Brut- und Setzzeit und deren Auswirkungen auf den Betrieb 

der Plätze wurde intensiv diskutiert. 

Diesbezüglich wurde von der Obersten Naturschutzbehörde, die beim Hessischen Ministerium für 

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz angesiedelt ist, im Projektverlauf ein 

Erlass verabschiedet. Dieser lautet: 

Soweit holzreicher Landschaftspflegeschnitt gesammelt, geschreddert und ggf. einer ener-

getischen Verwendung zugeführt werden soll, besteht das Risiko, dass Heckenbrüter das 

gesammelte Schnittgut als Brutstätte nutzen und hierdurch ein signifikant erhöhtes Tötungs-

risiko (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) oder die unzulässige Beseitigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bewirkt werden kann. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen das ge-

sammelte Material in lockerer Form in einer naturnahen Umgebung gelagert wird.  

In diesen Fällen ist eine unmittelbare Übertragung der Verbote des § 39 Abs. 5 BNatSchG 

jedoch unzulässig und unverhältnismäßig, da diese Vorschrift ausdrücklich nur die Beseiti-

gung von „wachsenden Gehölzen“ (Bäume, Hecken usw.) betrifft. Vielmehr besteht nur in-

sofern ein Regelungsbedarf, als im Einzelfall belastbare Gründe dafür sprechen, dass im 

Zuge der Errichtung einer solchen Anlage ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko oder der 

Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besteht. Dem kann regelmäßig durch ge-

eignete zeitliche oder verfahrensmäßige Vorkehrungen begegnet werden. Soweit solche 

angeordnet werden sollen, hat die Behörde dies im Einzelfall zu begründen. 

Üblicherweise besteht ein erhöhtes Risiko im Zeitraum zwischen März und Juni. Dies sind 

Zeiten, in denen der Heckenschnitt möglichst unterbleiben soll.15 Nicht verboten ist auch in 

diesem Zeitraum die Zerkleinerung von Material, das in einer Form gelagert wurde, die eine 

Nutzung als Fortpflanzungshabitat durch Vögel unwahrscheinlich erscheinen lässt. 

                                                
15  Beispiel:  

https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/tipps-haus-garten/13925.html 
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Der Schutz der Brut und Jungenaufzucht betrifft insbesondere locker geschichtete, natur-

nahe Ast- und Reisigstrukturen, die funktional den natürlichen Bruthabitaten z. B. von He-

ckenbrütern ähneln. 

Zentral an einer Verwertungsanlage gesammeltes Reisigmaterial ist deshalb bei einer be-

absichtigten Verwertung zwischen März und Juli sofort nach Anlieferung nach Stärken zu 

trennen (ggf. Stamm- und sehr dickes Astholz getrennt vom Feinreisig) und dünneres Ast-

holz und Feinreisig zu verdichten (z. B. durch Befahren) und gegen die Errichtung von Nes-

tern zu schützen. 

Neben der Getrenntlagerung des nicht bebrütbaren Stamm- und dicken Astholzes vom 

Feinreisig kommt z. B. zur Vermeidung einer Brut die Abdeckung des Feinreisigs durch Pla-

nen oder engmaschige Netze, Aufbewahrung in geschlossenen Räumen oder Behältnissen 

usw. in Betracht. Bei der Errichtung derartiger Lager im Umfeld der Zerkleinerungsanlagen 

ist eine Anlockung ggf. gefährdeter Vogelarten möglichst zu vermeiden. 

In Abstimmungen mit der Oberen Naturschutzbehörde (RP Kassel) sowie der Unteren Naturschutz-

behörde wurde für die Grüngutplätze im WMK die folgende praktische Umsetzung festgelegt: 

Die möglichen Nachteile von Sammelterminen für holziges Grüngut aus Sicht des Artenschutzes 

wurden in diesem Gespräch diskutiert und es wurden folgende Grundsätze im Einklang mit dem 

Artenschutz erarbeitet, nach denen die kreisweite Umsetzung des Grüngutkonzepts erfolgen soll: 

1) Ein erster Sammeltermin sollte möglichst Ende Februar stattfinden, um für die Bürger An-

reize zu schaffen, außerhalb der Brut- und Setzzeiten (bis Ende Februar) Schnittmaßnahmen 

durchzuführen. Dies wird unterstützt durch eine Pressemitteilung zur Einhaltung der Zeit-

räume für Schnittmaßnahmen, vor allem an Hecken, außerhalb der Brut- und Setzzeiten.  

2) Zwei weitere Sammeltermine sollen Mitte bis Ende März (jeweils max. 4 Stunden) statt-

finden, um eine legale Entsorgungsmöglichkeit jenseits von Oster- und Zweckfeuern für hol-

ziges Grüngut zu schaffen, das bei Schnittmaßnahmen im März anfällt oder erst im März 

angeliefert werden kann. 

3) Auf allen Grüngutplätzen, auf denen das Material über den Sommer liegen bleiben kann, 

bleibt es bis zur Aufbereitung nach der Brut- und Setzzeit (bis zum 1. Oktober) liegen und 

wird nicht umgesetzt. Auf den Grüngutplätzen, auf denen das Material nicht liegen bleiben 

kann (z. B. Festplätze), wird es nach den Sammelterminen zeitnah abgefahren. 

4) Das Schreddern von Grüngut auf den dafür genehmigten Aufbereitungsplätzen soll nur au-

ßerhalb der Brut- und Setzzeiten (1. Oktober bis 28./29. Februar) stattfinden. 

5) Weitere Anlieferungen von holzigem Grüngut auf den Grüngutplätzen, z. B. durch die 

platzbetreibende Kommune, durch Straßenmeistereien oder durch von diesen beauftragte 

Dienstleister sind ganzjährig möglich. Dabei werden separate Haufen angelegt. 

6) Wie bereits bei den bislang durchgeführten Sammelkampagnen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit kommuniziert, soll bei den Sammelterminen kein feiner, überwiegend blattrei-

cher Heckenschnitt angenommen werden. 

7) Auf Grüngutplätzen mit besonders geeigneten Nistvoraussetzungen für sensible Arten (z. B. 

Baumhöhlen) sind ggf. Ausgleichsnistplätze zu schaffen.  
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8) Für das Schreddern von holzigem Grüngut auf den Aufbereitungsplätzen im Herbst wird 

zum Schutz von Igeln, die sich ggf. in Grünguthaufen zum Winterschlaf zurückziehen, ein 

möglichst früher Schreddertermin nach dem 01. Oktober empfohlen.  

9) Auf den nach BImSchG genehmigten Aufbereitungsplätzen sind ggf. einzelfallspezifische 

Erweiterungen entsprechend dem HMUKLV-Erlass vom 05.02.2021 möglich, wenn diese im 

Einklang mit der Bauleitplanung stehen. 

4.2.3 Hemmnisse für die Umsetzung des Grüngutkonzepts aufgrund rechtlicher 
Rahmenbedingungen 

Im Modellprojekt „Mobilisierung, Aufbereitung und Verwertung holziger Biomassen in der ländlichen 

Region am Beispiel des Werra-Meißner-Kreises“ und insbesondere bei der Umsetzung des darin 

enthaltenen Grüngutkonzepts spielen unterschiedliche Schutzgüter eine Rolle: 

 Klimaschutz:  

Hochwertige Verwertung von holzigem Grüngut zu Brennstoff (regenerative Energie) und 

Kompost (Rückführung von Nährstoffen und Kohlenstoff in die Landwirtschaft) 

 Immissionsschutz: 

Verminderung der Grüngutmengen, die auf Osterfeuern oder sogenannten Zweckfeuern 

beseitigt werden  

 Landschafts- und Umweltschutz:  

Verminderung der illegalen Ablagerung von Grüngut in der Landschaft 

 Artenschutz:  

Angepasste Sammlung und Aufbereitung von holzigem Grüngut auf den Grüngutplätzen  

Bereits zu Beginn der Umsetzungsphase wurde ersichtlich, dass durch die konkurrierenden Anfor-

derungen der aufgezählten Schutzgüter vielschichtige rechtliche Anforderungen an die Planung, 

Genehmigung und letztendlich den Betrieb der Grüngutplätze gestellt werden. Der ZVA und somit 

auch die darin zusammengeschlossenen Kommunen sind daher aufgefordert, die rechtlichen Vor-

gaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nach einer getrennten Grünguterfassung adäquat umzu-

setzen und einen Bürgerservice zu schaffen, der den Bürgerinnen und Bürgern des WMK eine 

Entsorgungsmöglichkeit für Ast- und Strauchschnitt bietet, die orts- und zeitnah im Hinblick auf die 

Schnittmaßnahmen ist. Gleichzeitig stehen den Kommunen aufgrund der bekannten angespannten 

Finanzlage nur begrenzt finanzielle Mittel für die Umsetzung zur Verfügung.  

Vor diesen Hintergründen wurden bereits frühzeitig die zuständigen Behörden eingebunden. So 

war bereits bei der Auswahlreise, bei der die durch die Kommunen ausgewählten Plätze durch 

Vertreter des WMK, des ZVA und der W-I besichtigt wurden, auch ein Vertreter der Unteren Natur-

schutzbehörde eingebunden. Im Anschluss erfolgten Gespräche mit dem RP Kassel (Dezernat Ab-

fallwirtschaft) als Genehmigungsbehörde. Zeitgleich erfolgte auch eine Einbindung der Oberen Na-

turschutzbehörde sowie der Obersten Abfall- und Immissionsschutzbehörde.  

Letztendlich kristallisierten sich im Rahmen der Umsetzungsphase zwei Bereiche heraus (siehe 

4.2.3.1 und 4.2.3.2), die eine praxistaugliche Umsetzung von Sammel- und Aufbereitungsplätzen 

für holziges Grüngut zu adäquaten Kosten zumindest erschweren, wenn nicht gar verhindern.  

Vorangestellt sei zunächst, dass bei allen Projektbeteiligten Konsens herrscht, dass das Grundziel 

des Immissionsschutzrechts, formuliert in § 1 Abs. 1 BImSchG wesentlicher und unverrückbarer 
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Grundsatz der Planungen ist und sein muss. Demnach ist der Schutz von Menschen, Tieren und 

Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Schutzgütern vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen sowie die Vorbeugung von schädlichen Umwelteinwirkungen zu gewährleis-

ten.  

4.2.3.1 Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit der Aufbereitung  

Ein wesentliches Erschwernis bei der Konzeptumsetzung war, dass eine Zerkleinerung auf den 

Sammelplätzen nur mit dem unverhältnismäßig hohen Aufwand einer immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung umzusetzen gewesen wäre. Die Sammelplätze liegen überwiegend in Kommunen, 

die aufgrund der abgeschätzten Sammelmengen für holziges Grüngut im Verlauf einer Kampagne 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsschwelle der Lagerkapazität von 100 Mg sicher 

nicht überschreiten.  

Für die Abfuhr der holzigen Grüngutmaterialien zu den zentralen Aufbereitungsplätzen ist eine vor-

herige Zerkleinerung jedoch sehr sinnvoll, um die Transportwürdigkeit zu verbessern und damit die 

Anzahl der Transportfahrten sowie den Aufwand für die Verladung deutlich zu verringern, was sich 

positiv auf Umwelt und Klima auswirken würde. Hinzu kommt, dass das Material bei dem unzer-

kleinerten Transport zu den Aufbereitungsplätzen deutlich häufiger „angefasst“ werden muss, was 

sich ebenso auf die Umwelt- und Klimabilanz auswirkt, aber auch einen wesentlichen Kostenfaktor 

bei der Bewirtschaftung der Grüngutplätze darstellt.  

Durch den Einsatz eines Zerkleinerungsaggregates auf dem Platz wird allerdings die immissions-

schutzrechtliche Genehmigungsschwelle für die Aufbereitung (> 10 Mg/Tag) überschritten. Dies 

führt zu der Situation, dass die Sammelplätze, die für die Sammlung und Lagerung eigentlich nicht 

immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig sind, aufgrund der dort stattfindenden Aufberei-

tung in den Geltungsbereich des Immissionsschutzrechts fallen. Dies ist vor allem vor dem Hinter-

grund, dass die Aufbereitung auf den „kleinen“ Plätzen maximal zweimal im Jahr nach Abschluss 

der jeweiligen Kampagne stattfinden wird, zu bewerten.  

Als wesentliche Umweltauswirkung des Aufbereitungsvorgangs sind wohl die dabei entstehenden 

Lärm- und ggf. Staubemissionen zu bewerten. Hierzu ist folgendes zu ergänzen:  

 Die Betriebszeit des Zerkleinerungsaggregats beträgt pro Einsatztag maximal acht Stunden 

innerhalb des Zeitraums der üblichen Betriebszeiten eines Grüngutplatzes (8:00 bis 18:00 

Uhr) 

 Die Aufbereitung wird aus naturschutzfachlichen Gründen (Brut- und Setzzeit; vgl. Kapitel 

4.2.2.3) nicht im Frühling/Sommer ausgeführt.  

 Der Schallleistungspegel der üblicherweise eingesetzten Aggregate (Universalzerkleinerer) 

liegt bei etwa 114 dB(A). Zum Vergleich: Der Schallleistungspegel von Landmaschinen, 

Rasenmähern oder Motorrädern kann ebenfalls in einem Bereich zwischen 90 und 110 

dB(A) liegen. Bei diesen Maschinen erfolgt keine wesentlich einschränkende Reglementie-

rung des Einsatzes.  

An dieser Stelle wird angeregt, sich auf Seiten des HMUKLV für die Schaffung eines Ausnahme-

tatbestands einzusetzen, der vorsieht, dass unter bestimmten festzulegenden Kriterien (z. B. Min-

destabstand zu Wohnbebauung, Beschränkung der Betriebszeit auf 8 Stunden nur im Zeitraum 

8:00–18:00 Uhr) auch auf nicht immissionsschutzrechtlich genehmigten Grüngutplätzen an einer 

bestimmten Maximalanzahl (z. B. 4-mal pro Jahr) der Einsatz eines großtechnischen Schredders 
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erfolgen darf. Sofern dies nicht durch einen hessischen Erlass möglich ist, müsste diese Initiative 

auf Bundesebene (Änderung der 4. BImSchV) erfolgen, was eine Abstimmung mehrere Bundes-

länder dazu zweckmäßig erscheinen lässt. Dies gilt insbesondere, da viele örE deutschlandweit 

vor der gleichen Problematik stehen, Erfahrung der W-I aus ihrer bundesweiten Projekttätigkeit 

zeigt.  

4.2.3.2 Bauleitplanung und Möglichkeiten der Privilegierung von Grüngutplätzen  

Als weiteres wesentliches Erschwernis waren die bauleitplanungsrechtlichen Anforderungen bei 

der Einrichtung der Grüngutplätze zu werten. Nach allgemeiner Auffassung der Genehmigungsbe-

hörden in Hessen ist die Errichtung von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen ab-

fallwirtschaftliche Anlagen ausschließlich in Gewerbe- und Industriegebieten sowie in speziell dafür 

ausgewiesenen Sondergebieten möglich. Zur Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen oder 

baurechtlichen Genehmigung ist die bauleitplanerische Übereinstimmung des Vorhabens mit den 

Festsetzungen im Flächennutzungsplan und/oder im Bebauungsplan zwingende Voraussetzung. 

Die Projektbeteiligten schließen sich vollumfänglich der Auffassung an, dass kontinuierlich betrie-

bene großtechnische abfallwirtschaftliche Anlagen ausschließlich in dafür vorgesehenen Gebieten 

(Industrie/Gewerbe/Sondergebiet) errichtet werden dürfen. Es ist allerdings zu prüfen, ob für die 

nur temporär genutzten Grüngutplätze, wie sie im Rahmen des Grüngutkonzepts des WMK entste-

hen bzw. entstehen sollen, die gleichen Anforderungen wie für großtechnische Abfallverwertungs- 

und -behandlungsanlagen gelten müssen. 

Die Umsetzung des Grüngutkonzepts im WMK wurde durch diese Anforderungen insofern vor 

Probleme gestellt, da der überwiegende Anteil der ländlich strukturierten Kommunen keine freien 

Gewerbe- und Industrieflächen besitzt. Somit konnten auch keine derart ausgewiesenen Flächen 

für die Einrichtung eines Grüngutplatzes zur Verfügung gestellt werden. Naturgemäß waren spezi-

ell für die Grüngutsammlung und -behandlung ausgewiesene Sondergebiete ebenso nicht vorhan-

den.  

Im Baugesetzbuch (BauGB) werden in § 35 BauGB Regelungen für das Bauen im Außenbereich 

getroffen. Dabei wird der Außenbereich in Abgrenzung zu der bauplanungsrechtlichen Gebietska-

tegorie „Innenbereich“ negativ definiert. In Abgrenzung zum Innenbereich gelten hingegen dem 

Außenbereich zugehörig all diejenigen Gebiete, die weder innerhalb des räumlichen Geltungsbe-

reichs eines Bebauungsplans noch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (im Sinne 

von § 34 BauGB) liegen.  

In § 35 Abs. 1 BauGB werden bestimmte Vorhaben, beispielsweise aus den Bereichen Landwirt-

schaft, Gartenbau oder öffentliche Versorgung mit Elektrizität, privilegiert. Diese Anlagen dürfen 

auch im Außenbereich ohne Bauleitplanung errichtet werden. Für Abfallanlagen liegt allerdings 

nicht per se ein Privilegierungstatbestand nach § 35 Abs. 1 vor. Eine Privilegierung kann jedoch 

auch als „Sonstiges Vorhaben“ nach § 35 Abs. 2 BauGB erfolgen. Voraussetzungen für die Privi-

legierung als „Sonstiges Vorhaben“ sind zum einen eine gesicherte Erschließung und zum anderen 

eine Nicht-Beeinträchtigung von öffentlichen Belangen durch die Ausführung oder die Benutzung 

des Vorhabens. Die öffentlichen Belange können durch ein Vorhaben nach § 35 Abs. 3 BauGB 

unter anderem dadurch berührt werden, dass die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und 

ihr Erholungswert beeinträchtigt werden.  
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Bei der Einrichtung der Grüngutplätze im WMK war nach Auffassung der Genehmigungsbehörden 

keine Privilegierung nach § 35 Abs. 2 BauGB möglich, sodass für die Grüngutplätze vor der Durch-

führung der Genehmigungsverfahren die bauleitplanerischen Voraussetzungen zu schaffen waren.  

Die Genehmigungsbehörden sahen die öffentlichen Belange dadurch beeinträchtigt, dass mit der 

Einrichtung eines Grüngutplatzes Belange des Naturschutzes und des Landschaftsschutzes be-

rührt werden. Diese Beeinträchtigung ist tatsächlich gegeben, wird aber durch die entsprechenden 

Kompensationsmaßnahmen fachgerecht ausgeglichen. Zudem stellt sich die Frage nach den Al-

ternativen, denn wenn keine Grüngutplätze ortsnah zur Verfügung stehen, nimmt der Anteil der in 

der Landschaft entsorgten Grüngutabfälle sowie das Ausmaß und der Umfang der Brauchtums-

feuer zu.  

Da den Grüngutplätzen kein Privilegierungstatbestand zugesprochen wurde, war für die Grüngut-

plätze, die dem Immissionsschutzrecht unterliegen, eine vollständige Bauleitplanung (Anpassung 

FNP, Aufstellung B-Plan) durchzuführen. Neben einer signifikanten Kostensteigerung pro Grüngut-

platz führte diese Forderung zu einem enormen Zeitverzug, da der durchschnittliche Zeitbedarf für 

ein vollständiges Bauleitplanverfahren mit mindestens einem Jahr zu veranschlagen ist.  

Während die Kommunen im WMK im Rahmen der Umsetzungsphase bei der Schaffung des bau-

leitplanerischen Voraussetzungen vom ZVA unterstützt wurden, kann dies nicht generell für andere 

Kommunen vorausgesetzt werden. Vor allem in ländlichen Gebieten stehen keine Flächen in Ge-

werbe- und Industriegebieten zur Verfügung, oftmals befinden sich im Gebiet der Kommune noch 

nicht einmal Gewerbe- und Industrieflächen. Die Kosten und der damit verbundene Zeitaufwand 

für die Schaffung eines Sondergebiets (Anpassung FNP, Aufstellung B-Plan) ist im Regelfall eine 

sehr hohe Hürde, sodass viele Kommunen sicherlich davon absehen werden, Grüngutplätze ein-

zurichten. In letzter Konsequenz würde dies bedeuten, dass eine umwelt- und klimapolitisch sinn-

volle, wenn nicht sogar dringend erforderliche Maßnahme vor Ort nicht umgesetzt wird, da die for-

malen Anforderungen - nach Auffassung der Projektbeteiligten - unverhältnismäßig hoch sind. 

Insbesondere bei der Frage nach den entgegenstehenden öffentlichen Belangen zur Beurteilung 

des Privilegierungstatbestandes wird von den Projektbeteiligten ein gewisser Ermessenspielraum 

von Seiten der Genehmigungsbehörden gesehen – zumal in anderen Bundesländern der Privile-

gierungstatbestand nach § 35 Abs. 2 BauGB durchaus genutzt wird, wobei naturschutzfachliche 

Kompensationsmaßnahmen auch weiterhin erfolgen müssen. 

4.2.3.3 Hemmnisse aus Sicht der Kreislaufwirtschaft und des Klimaschutzes 

Wenn, wie bislang in weiten Teilen des WMK und auch in anderen hessischen Landkreisen, ein 

nutzerfreundliches, dezentrales System zur Grüngutsammlung fehlt, dann muss dieses Grüngut 

anderweitig entsorgt werden. Neben illegalen Entsorgungswegen (z. B. Ablagerung im Wald oder 

in der Feldflur) sind hier sogenannte Zweckfeuer ein häufig genutztes Mittel. 

In der hessischen „Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Ab-

fallbeseitigungsanlagen“ (PflAbfV) vom 17.03.1975 ist geregelt, dass pflanzliche Abfälle mit gewis-

sen Anforderungen (Mindestabstände, Zeiträume, vorherige Anzeige etc.) im Außenbereich auf 

dem Grundstück, auf dem sie anfallen, verbrannt werden dürfen. Diese Beseitigung durch Verbren-

nung steht einer hochwertigen Verwertung im Sinne der Abfallhierarchie (KrWG) entgegen und ist 

auch aus Klimaschutzgründen nicht sinnvoll, weil dabei wertvolle erneuerbare Energieträger bzw. 
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Kompostrohstoffe verloren gehen. Hier ist aus Sicht des Modellprojekts dringender Handlungsbe-

darf gegeben, die PflAbfV, die aus einer Zeit stammt, als die Themen Klimaschutz und Kreislauf-

wirtschaft noch nicht präsent waren, grundlegend zu überarbeiten, sodass eine Zulässigkeit nur 

noch in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Unzugänglichkeit des Gebiets, unverhältnismäßig ge-

ringe Materialmenge) gegeben wäre.  

Im Nachbarbundesland Thüringen ist die Verbrennung pflanzlicher Abfälle seit dem 1. Januar 2016 

grundsätzlich nicht mehr gestattet. In diesem Zuge erfolgte auch die Abschaffung der sogenannten 

„Brenntage“. Die Thüringer Pflanzenabfallverordnung, in der das Verbrennen von Pflanzenabfällen, 

wie Baum- und Strauchschnitt sowie Laub, geregelt war, trat am 31.12.2015 außer Kraft. Der Ge-

setzgeber beabsichtigte mit dem Verbrennungsverbot den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt 

weiter zu verbessern. 

4.2.3.4 Initiative aus dem Modellprojekt zum Abbau der Hemmnisse 

Vor dem Hintergrund, dass in einem Modellvorhaben im Sinne der Übertragbarkeit auch rechtliche 

Anforderungen für die Umsetzung eines solchen Grüngutkonzepts eindeutig geklärt werden sollten, 

wurde daher das HMUKLV in seiner Zuständigkeit für Abfallwirtschaft, Natur- und Immissions-

schutz sowie das HMWEVW in seiner Zuständigkeit für Baurecht mit diesen Sachverhalten kon-

frontiert. Zur Klärung fand am 24.06.2019 in Wiesbaden ein Gesprächstermin statt, der von der 

LEA moderiert wurde.  

Teilnehmer dieses Gesprächstermins waren Vertreter des HMUKLV (Abteilung II Abfallwirtschaft, 

Immissions- und Strahlenschutz; Abteilung VII Landwirtschaft), des HMWEVW (Abteilung VII 

Bauen, Wohnen, Städtebau), des Regierungspräsidiums Kassel (Dezernat Abfallwirtschaft, Dezer-

nat Naturschutz, Dezernat Regionalplanung, Bauleitplanung, Bauaufsicht, Regionalentwicklung), 

der Kreisverwaltung des WMK, des ZVA und der W-I. 

Die Ergebnisse dieses Gesprächstermins waren: 

 Sammelplätze für naturbelassenes holziges Grüngut, auch wenn die Plätze nur temporär 

genutzt werden und dort keine Aufbereitung stattfindet, werden wie kontinuierlich betriebene 

Abfallbehandlungsanlagen bewertet. Eine Privilegierung der Grüngutsammelplätze im Au-

ßenbereich ist nicht möglich. Dies bedeutet, dass die Fläche für einen Grüngutplatz (auch 

für einen nur temporär betriebenen Sammelplatz) im F-Plan als Gewerbe- oder Industrie-

gebiet bzw. als entsprechend definiertes Sondergebiet ausgewiesen sein muss. Eine Privi-

legierung im Sinne des § 35 BauGB ist derzeit nicht möglich, sondern würde einer Anpas-

sung der Privilegierungstatbestände im BauGB bedürfen.  

 Die Erteilung einer vorläufigen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur schnelleren 

Umsetzung des Grüngutkonzepts ist bei laufendem Genehmigungsverfahren nicht möglich. 

 Die Möglichkeit der Aufbereitung von holzigem Grüngut an 1 bis 2 Terminen pro Jahr auf 

nur temporär betriebenen, nicht immissionsschutzrechtlich genehmigten Sammelplätzen 

wird durch die 4. BImSchV ausgeschlossen. Die Erwirkung einer entsprechenden Ausnah-

meregelung würde einer Initiative zur Gesetzänderung auf Bundesebene bedürfen.  

 Eine mögliche Initiative zur Anpassung von Bundesrecht (BImSchG für die Aufbereitung 

ohne Genehmigungsverfahren; BauGB für eine Privilegierung im Außenbereich) wird so-

wohl vom HMUKLV (BImSchG) als auch vom HMWEVW (BauGB) als wenig realistisch be-

trachtet und nicht angestrebt.  
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 Die Prüfung einer möglichen Überarbeitung (oder Abschaffung mit Ersatzregelung) der 

„Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseiti-

gungsanlagen“ (PflAbfV) vom 17.03.1975 in Hessen wird von den Beteiligten empfohlen, 

um das Kreislaufwirtschaftsgesetz umzusetzen, ein offenes Verbrennen von Schnittgut 

möglichst zu verhindern und diese Reststoffquellen zu sichern. 

4.2.3.5 Fazit 

Vor dem Hintergrund, dass auf den Plätzen nur an wenigen Terminen im Winterhalbjahr holziges 

Grüngut gesammelt und auf den Aufbereitungsplätzen gegebenenfalls an wenigen Terminen im 

Jahr aufbereitet (zerkleinert, ggf. gesiebt) wird, erscheint die Einschätzung, dass Grüngutplätze 

analog zu großtechnischen Abfallbehandlungsanlagen zu genehmigen sind, unverhältnismäßig. 

Die Projektbeteiligten im WMK sehen einen gangbaren Weg darin, dass doch eine Privilegierung 

nach § 35 Abs. 2 ermöglicht wird, sodass die Einrichtung von Sammel- und Aufbereitungsplätzen 

für holziges Grüngut im Außenbereich ohne vollumfängliche Bauleitplanung ermöglicht wird. Dies 

ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine Anpassung der Flächennutzungspläne, falls die 

dort ausgewiesene Flächennutzung dem Nutzungszweck widerspricht (z. B. Fläche für die Land-

wirtschaft), auch bei diesem Vorgehen notwendig wird. Auf ein zeit- und kostenaufwändiges B-

Plan-Verfahren kann somit jedoch verzichtet werden. Eine Realisierung von temporären Lager- und 

Aufbereitungsplätzen für naturbelassenes holziges Grüngut sollte aufgrund des besonderen Cha-

rakters dieser Plätze auch im Außenbereich möglich sein. 

Wenn ein Erlass seitens der zuständigen hessischen Behörden zur Schaffung eines Ausnahmetat-

bestands für Grüngutplätze bezüglich Immissionsschutzrecht (siehe Kapitel 4.2.3.1) und Baupla-

nungsrecht (siehe Kapitel 4.2.3.2) nicht möglich sein sollte, ist die Anpassung von Bundesrecht 

erforderlich. Sicher ist, dass solch eine Anpassung an die speziellen Anforderungen von Grüngut-

plätzen ein schwieriger Prozess sein wird. Ohne Unterstützung und Engagement von Seiten der 

hessischen Landesbehörden sowie der Behörden anderer Bundesländer ist dieser Weg sicherlich 

nicht beschreitbar. Diese Unterstützung ist insbesondere deshalb wichtig, da die Umsetzung des 

ebenfalls bundesweit geltenden KrWG - ebenso wie der dabei mögliche Beitrag zum Klima- und 

Ressourcenschutz - deutlich erschwert und teilweise sogar verhindert wird. 

Hinzu kommt, dass es erklärtes Ziel ist, den ökologischen Landbau in Hessen zu steigern. So sollen 

nach Ökoaktionsplan Hessen 2020 – 2025 bereits im Jahr 2025 25 % der landwirtschaftlichen Flä-

chen in Hessen ökologisch bewirtschaftet werden. Bereits in dem Ökoaktionsplan wird ein beson-

derer Schwerpunkt auf die Untersuchung der Fragestellung gelegt, inwieweit die Nährstoffversor-

gung in ökologisch wirtschaftenden Betrieben verbessert und Nährstofflücken geschlossen werden 

können, um das bisher vergleichsweise niedrigere Ertragspotential zu steigern und stärker zur re-

gionalen Versorgung der Bevölkerung beizutragen. Neben dem Einsatz von Wirtschaftsdüngern 

bieten sich hier regional erzeugte Komposte an, insbesondere wenn diese grüngutstämmig sind. 

Dies wurde auch bereits in der Studie „Nährstoffrückführung durch Biogut- und Grüngutkomposte 

in den ökologischen Landbau Hessens (Öko-Kompost)“ (Raussen et al., 2019) ausführlich betrach-

tet und beleuchtet. Diese Komposte können jedoch nur erzeugt werden, wenn eine flächende-

ckende, effiziente Sammlung von Grüngut als Ausgangsmaterial auch praxisgerecht umgesetzt 

wird. 
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4.3 Identifikation und Bewertung von Standorten für Grüngutplätze 

Zentraler Bestandteil des Grüngutkonzepts ist ein Netz von Grüngutplätzen, an dem holziges Grün-

gut aus Privathaushalten und aus dem kommunalen Bereich gesammelt werden kann. Um mög-

lichst kurze Anfahrtswege zu den Plätzen realisieren zu können, wurde festgelegt, dass in jeder 

Mitgliedskommune des ZVA mindestens ein Standort für einen Grüngutplatz gefunden werden 

sollte. Damit ging die Aufforderung an die Kommunen einher, einen Vorschlag für den Standort 

eines Grüngutplatzes im Stadt- bzw. im Gemeindegebiet zu machen. 

In einigen Kommunen gab es bereits Standorte, auf denen in der Vergangenheit bzw. im Rahmen 

der Modellversuche während der Konzeptphase schon Grüngut gesammelt wurde. Andere Kom-

munen identifizierten Standorte, die zuvor anderweitig genutzt wurden. Nachdem aus allen 13 

Kommunen Vorschläge zu den Standorten der Grüngutplätze vorlagen, wurden für jede Kommune 

individuelle Besichtigungstermine vereinbart, an den neben den Vertretern der Kommune (üblicher-

weise der Bürgermeister und/oder Vertreter der Baubehörde sowie des kommunalen Bauhofs) Ver-

treter der Kreisverwaltung, der ZVA, die UNB sowie die W-I teilnahmen. 

Im Rahmen dieser Besichtigungstermine, die im Sommer 2018 stattfanden, wurden naturschutz-

fachliche und logistische Anforderungen an die jeweiligen Plätze besprochen. Daraufhin wurde für 

jeden Platz ein Steckbrief erstellt und in mehreren Abstimmungsgesprächen zwischen den Kom-

munen, dem ZVA, der UNB und ONB sowie der W-I abgewogen, welcher Platz sich aufgrund seiner 

Gegebenheiten eher als Aufbereitungsplatz oder eher als reiner Sammelplatz eignen würde. Diese 

Gegebenheiten umfassten vor allem die Bauleitplanung (Status des Platzes im F-Plan, Vorhanden-

sein eines B-Plans) sowie die naturschutzfachliche Charakterisierung. Übersichtskarten, Fotoan-

sichten und Luftbilder der ausgewählten Standorte für die Grüngutplätze in den jeweiligen Städten 

und Gemeinden sind in den Abb. 4 bis Abb. 16 dargestellt. 

 

Abb. 4: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammelplatz 

der Gemeinde Berkatal 
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Abb. 5: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammel- und 

Aufbereitungsplatz der Stadt Bad Sooden-Allendorf 

 

Abb. 6: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammel- und 

Aufbereitungsplatz der Stadt Großalmerode 
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Abb. 7: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammel- und 

Aufbereitungsplatz der Gemeinde Herleshausen 

 

Abb. 8: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammel- und 

Aufbereitungsplatz der Stadt Hessisch Lichtenau 
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Abb. 9: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammel- und 

Aufbereitungsplatz der Gemeinde Meinhard 

 

Abb. 10: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammelplatz 

der Gemeinde Meißner 
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Abb. 11: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammelplatz 

der Gemeinde Neu-Eichenberg 

  

Abb. 12: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammelplatz 

der Gemeinde Ringgau 
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Abb. 13: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammel- und 

Aufbereitungsplatz der Stadt Waldkappel 

 

Abb. 14: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammelplatz 

der Stadt Wanfried 



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

 

Abb. 15: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammel- und 

Aufbereitungsplatz der Gemeinde Wehretal 

 

Abb. 16: Übersichtskarte, Ansicht und Luftbild des ausgewählten Standorts für den Sammelplatz 

der Gemeinde Weißenborn 

Das Ergebnis des Abwägungsprozesses zum zukünftigen Status der Grüngutplätze (entweder aus-

schließlicher Sammelplatz oder Sammel- und Aufbereitungsplatz) mündete im Frühjahr 2019 in die 

Erstellung einer Verfahrensbeschreibung für jeden Platz. Diese enthielt neben Informationen zum 
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Standort (Lage, Größe, aktuelle Nutzung, Entfernung zu Gebäuden, Zuwegung, baurechtlicher Sta-

tus, natur- bzw. wasserschutzrechtliche Besonderheiten) auch eine Verfahrens- und Betriebsbe-

schreibung zur zukünftigen Sammlung bzw. Aufbereitung von holzigem Grüngut.  

Tab. 4: Übersicht zur geplanten Nutzung Grüngutplätze in den 13 Kommunen des ZVA 

Kommune Geplante Nutzung  

Bad Sooden-Allendorf Sammlung und Aufbereitung 

Berkatal Sammlung (< 100 t) 

Großalmerode Sammlung und Aufbereitung 

Herleshausen Sammlung und Aufbereitung 

Hessisch Lichtenau Sammlung und Aufbereitung 

Meinhard Sammlung und Aufbereitung 

Meißner Sammlung (< 100 t) 

Neu-Eichenberg Sammlung (< 100 t) 

Ringgau Sammlung (< 100 t) 

Waldkappel Sammlung und Aufbereitung 

Wanfried Sammlung (< 100 t) 

Wehretal Sammlung und Aufbereitung 

Weißenborn Sammlung (< 100 t) 

13 ZVA Kommunen 7 Plätze: Sammlung und Aufbereitung 

6 Plätze: Sammlung (< 100 t) 

 

4.4 Bau- und Genehmigungsplanung der Grüngutplätze 

Nach dem abschließenden Gespräch zur Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen am 

24.06.2019 in Wiesbaden (Kapitel 4.2.3.4) wurde auf der Grundlage der geplanten Nutzungen 

(Tab. 4) sowie der bereits vorhandenen bauleitplanerischen Rahmenbedingungen ermittelt, welche 

weiteren Genehmigungsschritte für jeden Grüngutplatz einzuleiten waren. Eine grundlegende 

Übersicht ist in Tab. 5 dargestellt.  
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Tab. 5: Übersicht zur geplanten Nutzung sowie zur notwendigen Bauleit- und 

Genehmigungsplanung für die Grüngutplätze der 13 Kommunen des ZVA 

Kommune Geplante Nutzung  Bauleitplanung Genehmigungsplanung 

Bad Sooden-Allendorf Sammlung und  

Aufbereitung 

F-Plan-Änderung 

B-Plan-Erstellung 

BImSchG-Genehmigung 

Berkatal Sammlung (< 100 t) F-Plan-Änderung Naturschutzrechtliche  

Genehmigung 

Großalmerode Sammlung und  

Aufbereitung 

F-Plan-Änderung 

B-Plan-Erstellung 

BImSchG-Genehmigung 

Herleshausen Sammlung und  

Aufbereitung 

Keine Änderungen  

notwendig 

BImSchG-Genehmigung 

Hessisch Lichtenau Sammlung und  

Aufbereitung 

Keine Änderungen  

notwendig 

BImSchG-Genehmigung 

Meinhard Sammlung und  

Aufbereitung 

B-Plan-Erstellung BImSchG-Genehmigung 

Meißner Sammlung (< 100 t) F-Plan-Änderung Naturschutzrechtliche  

Genehmigung 

Neu-Eichenberg Sammlung (< 100 t) Keine Änderungen  

notwendig 

Keine  

(Innenbereich) 

Ringgau Sammlung (< 100 t) Keine Änderungen  

notwendig 

Keine  

(Innenbereich) 

Waldkappel Sammlung und  

Aufbereitung 

B-Plan-Erstellung BImSchG-Genehmigung 

Wanfried Sammlung (< 100 t) Keine Änderungen  

notwendig 

Naturschutzrechtliche  

Genehmigung 

Wehretal Sammlung und  

Aufbereitung 

F-Plan-Änderung 

B-Plan-Erstellung 

BImSchG-Genehmigung 

Weißenborn Sammlung (< 100 t) F-Plan-Änderung Naturschutzrechtliche  

Genehmigung 

13 ZVA Kommunen  6 Plätze: 

F-Plan-Änderung 

5 Plätze: 

B-Plan-Erstellung 

7 Plätze: 

BImSchG-Genehmigung 

4 Plätze: 

Naturschutzfachliche G. 

 

4.4.1 Bauleitplanung 

Für acht der 13 zukünftigen Grüngutplätze war demnach zunächst das Bauplanungsrecht zu schaf-

fen. Die entsprechenden Anpassungen der F-Pläne und/oder die Aufstellung der B-Pläne wurden 

von dem Büro für Ingenieurbiologie und Landschaftspflege GbR (BIL) aus Witzenhausen in enger 

Abstimmung mit der jeweiligen Kommune durchgeführt.  
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Grundsätzlich wurden dabei alle Grüngutplätze als sogenanntes „Sondergebiet“ in die F-Pläne ein-

getragen bzw. hierfür ein B-Plan aufgestellt. Die genauere Bezeichnung wurde dabei gemeinsam 

mit der Kommune festgelegt, da einige Kommunen noch weitere Nutzungen der Plätze, beispiels-

weise für die Lagerung von weiteren nicht gefährlichen Abfällen, wie Bauschutt oder Erdaushub, 

für die Lagerung von Baustoffen des kommunalen Baubetriebshofs oder als Festplatz, vorsehen 

wollten.  

Wesentliche Verfahrensschritte der Bauleitplanverfahren sind zum einen der Aufstellungs- und der 

Satzungsbeschluss der jeweils verantwortlichen Stadt- oder Gemeindeparlamente sowie zum an-

deren eine gestufte Bürgerbeteiligung (frühzeitige Beteiligung sowie eine Offenlage). Durch die 

Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Lockdown fanden im Frühjahr/Sommer 2020 

fast keine parlamentarischen Sitzungen statt. Auch die öffentliche Auslage der Unterlagen war nicht 

durchführbar, sodass hierdurch ein Zeitverzug von etwa einem halben Jahr entstand. Hinzu kamen 

bei einigen Plätzen noch unerwartete Hindernisse, wie beispielsweise Unklarheiten bzgl. des na-

turschutzfachlichen Status (Ausgleichsfläche) oder unklarer vergangener Nutzungen (Ablagerun-

gen), die ebenfalls teilweise zu einem Zeitverzug führten. Derzeit besteht für alle Grüngutplätze, 

mit Ausnahme des Grüngutplatzes Meinhard, Baurecht.  

4.4.2 Genehmigungsplanung 

Während die naturschutzrechtliche Genehmigungsbehörde, die UNB des WMK, bereit war, die Ge-

nehmigungsverfahren bereits nach Abschluss der zweiten Offenlage der Bauplanungsunterlagen 

einzuleiten, war das RP Kassel erst nach erfolgtem Satzungsbeschluss der Kommunen bereit, das 

entsprechende Genehmigungsverfahren einzuleiten. Somit konnten die naturschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren etwas früher als die immissionsschutzrechtlichen Verfahren eingeleitet wer-

den.  

Die BImSchG-Verfahren wurden zunächst für die beiden Grüngutplätze Herleshausen und Hes-

sisch-Lichtenau eingeleitet. Beide Plätze liegen in bereits langjährig baurechtlich zugelassenen Ge-

werbegebieten, sodass in diesem Bereich kein Handlungsbedarf bestand. Während das Verfahren 

für den Grüngutplatz Herleshausen zügig eingeleitet wurde, sodass die BImSchG-Genehmigung 

rechtzeitig für die Sammelkampagne im Herbst 2020 erteilt werden konnte, gab es am Standort 

Hessisch-Lichtenau noch weiteren Klärungsbedarf in anderer Hinsicht.  

Der Grüngutplatz wird von einer Hochspannungsleitung (220 kV) des Netzbetreibers Avacon ge-

quert. Mit dem Netzbetreiber war im Vorfeld abzustimmen, welche Tätigkeiten im Leitungsbereich 

der Hochspannungsleitung durchgeführt werden dürfen. Die Aufstellung des Zerkleinerungsaggre-

gats oder des Siebs in diesem Bereich ist beispielsweise nicht möglich, da bei der Beladung der 

Aggregate die Radlader- bzw. Baggerschaufel die erlaubte Höhe überschreiten würde. Somit war 

eine mehrmalige Umplanung der einzelnen Bereiche (Grüngutlagerung, Grüngutaufbereitung, La-

gerung Baustoffe, Sammlung der anderen nicht gefährlichen Abfälle krautiges Grüngut und Bau-

schutt) notwendig. Die BImSchG-Genehmigung für den Grüngutplatz Hessisch-Lichtenau wird 

noch vor Beginn der Herbstkampagne 2021 erwartet. 

Für die anderen fünf Plätze, die ein BImSchG-Verfahren durchlaufen sollten, musste zunächst auf 

die abgeschlossenen Bauleitplanungen gewartet werden. Mit Ausnahme des Grüngutplatzes Mein-

hard, der zwischenzeitlich erneut zur Disposition stand, sodass zum aktuellen Zeitpunkt noch kein 

Verfahren, weder Bauleitplanverfahren noch BImSchG-Verfahren, eingeleitet werden konnte, 
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wurde für die anderen vier Plätze zwischen September 2020 und August 2021 Baurecht geschaf-

fen. Auch hier kam es zu einer weiteren Zeitverzögerung, da nach dem Erlass der Obersten Natur-

schutzbehörde Abstimmungsbedarf zwischen ONB und UNB sowie den Antragsstellern zur prakti-

schen Umsetzung des Erlasses auf den Grüngutplätzen entstand (vgl. Kap. 4.2.2.3). Stand Sep-

tember 2021 sind zwei der vier aktuell möglichen BImSchG-Verfahren eingeleitet. Die beiden an-

deren Verfahren werden voraussichtlich im Oktober 2021 eingeleitet werden.  

Die Verfahren der vier Plätze, die einer naturschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, wurden im 

Herbst 2020 eingeleitet. Während die Genehmigung für den Grüngutsammelplatz Wanfried zeitnah 

erteilt wurde, ergaben sich bei den anderen drei Plätzen Fragestellung bezüglich der Eingriffs-Aus-

gleichs-Kompensation. Nach Auffassung der UNB war hier der Status der letzten rechtlich gesi-

cherten Nutzung des Standortes heranzuziehen. Dies führte dazu, dass für die Grüngutplätze 

Meißner und Berkatal, obwohl auf den Plätzen selbst bereits diverse Ausgleichsmaßnahmen um-

gesetzt wurden, Ausgleichsbedarf entstand. Auch hier kam es durch die bereits bei den immissi-

onsschutzrechtlichen Verfahren erwähnte Abstimmung mit ONB und UNB bzgl. der praktischen 

Umsetzung des Erlasses der Obersten Naturschutzbehörde zu einem Zeitverzug. Nach aktuellem 

Stand kann mit einer Genehmigungserteilung für alle drei ausstehenden Plätze noch vor der nächs-

ten Sammelkampagne im Herbst 2021 gerechnet werden.  

4.5 Planung der kreisweiten Sammlung und Aufbereitung von 
holzigem Grüngut 

4.5.1 Planung der kreisweiten Sammlung und Aufbereitung 

Auf Basis der geplanten 13 Grüngutplätze im Gebiet des ZVA sowie der Abstimmungen mit den 

Städten Eschwege, Sontra und Witzenhausen wurde ein Konzept zur kreisweiten Sammlung und 

Aufbereitung von holzigem Grüngut im WMK entworfen. 

Die Rahmenbedingungen der Anlieferung und Annahme auf den Grüngutplätzen orientieren sich 

dabei an den Modellversuchen zur Grüngutsammlung aus der Konzeptphase des Modellprojekts 

und sind wie folgt: 

 Die Annahme ist kostenfrei 

 Anlieferung und Annahme nur während der offiziellen Sammelzeiten 

 Angenommen wird ausschließlich holzige Biomasse, wie Baum- und Strauchschnitt sowie 

grober, überwiegend holzreicher Heckenschnitt 

 Das Material ist in loser Form anzuliefern, es darf kein Bündelung mit Draht oder Kordeln 

erfolgen 

 Nicht angenommen werden Rasenschnitt, krautige Gartenabfälle, Wurzelwerk sowie feiner, 

überwiegend blattreicher Heckenschnitt  

 Nutzung des Angebots dieser Grüngutannahme nur durch Privatpersonen, keine gewerbli-

che Nutzung 

Die Sammlung sollte zunächst an zwei Terminen im Frühjahr und zwei Terminen im Herbst gleich-

zeitig auf allen Grüngutplätzen jeweils samstags von 9 - 13 Uhr stattfinden. Ursprünglich war der 

Start der Sammlung zum Herbst 2019 geplant, wurde dann aber aufgrund der Verzögerungen im 

Genehmigungsprozess der Grüngutplätze auf den Herbst 2020 verschoben. 
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Auf Grundlage der Modellversuche zur Grüngutsammlung aus der Konzeptphase des Modellpro-

jekts wurde eine durchschnittliche Sammelmenge von 30 kg/E*a an holzigem Grüngut bei Einfüh-

rung der kreisweiten Sammlung prognostiziert. Mit dieser durchschnittlichen Sammelmenge wurde 

entsprechend der Einwohneranzahl jeder Kommune eine jährliche Sammelmenge für jeden ge-

planten Grüngutplatz bei Einführung des Systems abgeschätzt. Eine Übersicht über die Lage der 

einzelnen Grüngutplätze mit der abgeschätzten jährlichen Sammelmenge (unterschieden nach rei-

nen Sammelplätzen sowie Sammel- und Aufbereitungsplätzen) und der externen Aufbereitungs-

plätze in Witzenhausen und Eschwege bietet Abb. 17.  

 

Abb. 17: Lage der Grüngutplätze in den 13 Kommunen (grau hinterlegt) des Zweckverbands 

Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis, Abschätzung der Sammelmengen (Tonnen pro 

Jahr) von holzigem Grüngut je Kommune sowie Transportentfernungen von den sechs 

Sammelplätzen zu den nächstgelegenen Aufbereitungsplätzen 
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Darüber hinaus sind in Abb. 17 mögliche Transportwege und -entfernungen für den Transport von 

unzerkleinertem Grüngut von den reinen Sammelplätzen zu den Sammel- und Aufbereitungsplät-

zen dargestellt. Diese Transportwege stellen nur eine von vielen Möglichkeiten zu Beginn der Pla-

nung dar, als noch nicht abzusehen war, welche Grüngutplätze überhaupt in welcher Form realisiert 

und welche externen Plätze zusätzlich beansprucht werden würden. 

Der generell geplante Prozessablauf der Sammlung, Aufbereitung und Verwertung von holzigem 

Grüngut im WMK ist in Abb. 18 dargestellt. Dieser umfasst neben der Sammlung des holzigen 

Grünguts den Transport des unzerkleinerten Grünguts von den reinen Sammelplätzen zu den Sam-

mel- und Aufbereitungsplätzen. Dort wird das gesamte Material zerkleinert und anschließend in 

eine grobe holzige Fraktion und einen Feinanteil abgesiebt. Das holzige Material wird zur Verwer-

tung als Brennstoff in einer externen Anlage abtransportiert. Diese externe Anlage kann ein Bio-

masseheizkraftwerk außerhalb des WMK sein oder aber auch eine Feuerungsanlage im WMK, 

beispielsweise an einer Schule. Grundsätzlich wird angestrebt, alle Materialströme möglichst de-

zentral im eigenen Landkreis zu verwerten. 

Die Verwertung des Feinmaterials findet ebenfalls auf einer externen Anlage statt, d. h. nicht auf 

dem Aufbereitungsplatz, und bedeutet in aller Regel eine Kompostierung des Materials zur stoffli-

chen Verwertung vorzugsweise in der Landwirtschaft.  

 

Abb. 18: Schematische Darstellung des geplanten Prozessablaufs zur Sammlung, Aufbereitung 

und Verwertung von holzigem Grüngut im Werra-Meißner-Kreis 

Im Spätsommer 2020 konnte auf Basis des zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Genehmigungs-

stands der einzelnen Grüngutplätze (Kapitel 4.4) definitiv entschieden werden, dass das neue Sys-

tem der kreisweiten Sammlung von holzigem Grüngut im Herbst 2020 eingeführt wird. 
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4.5.2 Vergabe der Transport- und Aufbereitungsleistungen 

In einer internen Projektsitzung mit beteiligten des WMK, des ZVA und der W-I wurde am 

01.07.2020 beschlossen, eine Marktabfrage für ein Gesamtpaket an Transport- und Aufbereitungs-

dienstleistungen an fünf verschiedene, zuvor für diese Aufgaben identifizierte Unternehmen zu sen-

den. In dem Anfrageschreiben wurde neben der Beschreibung des Grüngutkonzepts und der zu 

erwartenden Sammelmengen auch darauf hingewiesen, dass sich die Anfrage zunächst nur auf 

eine Erprobung für die Sammelkampagne im Herbst 2020 bezieht mit einer Option auf eine spätere 

Verstetigung. Die Anfrage umfasste eine modulare Aufstellung folgender Kostenpositionen: 

 Transport des unzerkleinerten Materials von Sammelplätzen zu Aufbereitungsplätzen 

 Schreddern 

 Sieben 

 Verwertung Schreddergut 

 ggf. Verwertung Feinfraktion  

Basierend auf der Prüfung von vier zum 14.08.2020 eingegangenen orientierenden Konzepten und 

Preisangeboten wurde in einer weiteren internen Projektsitzung am 03.09.2020 mit Beteiligten des 

WMK, des ZVA und der W-I beschlossen, mit einem der Bieter, dem Bodenverband Werra-Meiß-

ner, in konkrete Verhandlungen zu treten. Ein Gespräch mit dem Bieter, dem WMK, dem ZVA als 

Auftraggeber der entsprechenden Dienstleistungen und der W-I. als begleitendem Ingenieurbüro 

fand am 17.09.2020 statt. Dabei wurden noch offene technische und wirtschaftliche Fragen hin-

sichtlich des Dienstleistungsauftrags geklärt.  

Als Fazit dieses Gesprächs wurde festgestellt, dass der Bieter der Einzige unter den Interesse 

Bekundenden war, der die gesamte Prozesskette anbieten, eine weitgehend regionale Verwertung 

und Wertschöpfung sowie Transparenz bei der technischen und ökonomischen Abwicklung garan-

tieren konnte. Insbesondere die letzten beiden Aspekte sind für das Modellvorhaben von entschei-

dender Bedeutung. Der Bieter wurde daraufhin aufgefordert, unter Beachtung der besprochenen 

Fragestellungen ein finales Angebot für die Herbstkampagne 2020 vorzulegen. Dieses Angebot 

wurde durch den ZVA für die Herbstkampagne 2020 beauftragt. 

4.6 Erste Grüngut-Sammelkampagne (Oktober/November 2020) 

Für die erste Grüngut-Sammelkampagne wurden zwei Termine festgelegt, an denen alle zu diesem 

Zeitpunkt in genehmigungsrechtlicher sowie technischer Hinsicht verfügbaren Plätze zeitgleich für 

die entgeltfreie Annahme von holzigem Grüngut geöffnet sein sollten. Diese Termine waren am 

31.10.2020 und am 07.11.2020, jeweils ein Samstag, von 9 bis 13 Uhr. Im Vorfeld zu diesen Sam-

melterminen erfolgte eine intensive Öffentlichkeitsarbeit (siehe Kapitel 3.1). 

Da zum Zeitpunkt des ersten Sammeltermins erst für einen Aufbereitungsplatz (Herleshausen) die 

BImSchG-Genehmigung erteilt worden war, wurde entschieden, das Material aller Sammelplätzte 

bis auf den Platz in Ringgau-Netra zur Aufbereitung nach Eschwege zu bringen. Der dortige Grün-

gutplatz des Baubetriebshofs verfügt über eine BImSchG-Genehmigung und die Stadt Eschwege 

hatte ja bereits in Vorgesprächen angekündigt, für das gemeinsame kreisweite Konzept mit dem 

ZVA zusammenzuarbeiten (siehe Kapitel 4.1.1)  
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In jeder Kommune waren Platzbetreuer, zumeist Mitarbeiter des jeweiligen Bauhofs, während der 

Annahmezeit vor Ort, gaben Hinweise zur Benutzung des Platzes oder zum angelieferten Material 

und notierten die Anzahl der Anliefernden sowie den Zeitpunkt der Anlieferungen. Darüber hinaus 

schätzten sie am Ende des Sammeltermins die Menge an gesammeltem Material ab. Mit diesen 

Angaben konnten statistische Berechnungen zur Nutzungsintensität der Sammeltermine durchge-

führt werden. 

Um den anliefernden BürgerInnen zu vermitteln, dass ihr holziges Material nicht nur einen Brenn-

stoff darstellt, sondern im Rahmen der Aufbereitung auch ein Feinmaterial anfällt, das zu wertvol-

lem Kompost verarbeitet wird, stand auf jedem Grüngutplatz ein Big-Bag mit Kompost bereit, von 

dem sich jeder Anliefernde etwas mitnehmen konnte. 

4.6.1 Anlieferungen und Sammelmengen 

Am ersten Sammeltermin fanden in Summe der acht Grüngutplätze 497 Anlieferungen statt, knapp 

ein Drittel davon (160) bereits in der ersten Stunde zwischen 9 und 10 Uhr (Abb. 19). In den da-

rauffolgenden zwei Stunden gab es weitere 200 Anlieferungen und in der letzten Stunde von 12 bis 

13 Uhr nochmal knapp 240 Anlieferungen. 

 

Abb. 19: Zeitlicher Verlauf der kumulierten Anlieferungen in Summe aller acht Grüngutplätze am 

ersten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 

Am zweiten Sammeltermin wurde die Grüngutsammlung noch etwas besser angenommen als am 

ersten Sammeltermin und es kam zu insgesamt 510 Anlieferungen. Dabei war die zeitliche Vertei-

lung relativ gleichmäßig über die gesamten vier Stunden (9–13 Uhr) gestreckt, an denen die Grün-

gutplätze geöffnet hatten (Abb. 20). 
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Abb. 20: Zeitlicher Verlauf der kumulierten Anlieferungen in Summe aller acht Grüngutplätze am 

zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 

Im Vergleich der Kommunen verzeichnete der Grüngutplatz in Wehretal - Reichensachsen die 

meisten Anlieferungen in Summe der beiden Sammeltermine mit einer nahezu gleichen Anzahl an 

Anlieferungen am ersten und am zweiten Sammeltermin (Abb. 21). Nur geringfügig weniger Anlie-

ferungen verzeichneten die Plätze in Wanfried und Meißner-Vockerode, gefolgt von den Plätzen in 

Weißenborn und Neu-Eichenberg. Auf den meisten Grüngutplätzen fanden am ersten Sammelter-

min weniger Anlieferungen statt als am zweiten Sammeltermin. Nur der Grüngutplatz in Weißen-

born verzeichnete am ersten Sammeltermin deutlich mehr Anlieferungen als am zweiten Sam-

meltermin.  

 

Abb. 21: Vergleich der Anzahl an Anlieferungen zwischen den acht Grüngutplätzen am ersten 

und zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 

Im einwohnerspezifischen Vergleich nimmt der Grüngutplatz in Weißenborn auch eine Sonderrolle 

ein, da dort doppelt so viele Anlieferungen je 1.000 Einwohner (EW) stattfanden wie auf dem Grün-

gutplatz mit den zweitmeisten Anlieferungen je 1.000 EW (Neu-Eichenberg) und deutlich mehr als 

auf allen andern Plätzen (Abb. 22).  
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Abb. 22: Vergleich der Anlieferungen je 1.000 Einwohner zwischen den acht Grüngutplätzen am 

ersten und zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 

Eindrücke von der Grüngutsammlung an den beiden Sammelterminen bzw. von den acht Grüngut-

plätzen und dem dort angelieferten Material bieten die Bilder in Abb. 23 und Abb. 24. Es ist zu 

erkennen, dass die Anlieferungen überwiegend mit PKW und Anhänger durchgeführt wurden, teil-

weise aber auch mit Traktoren und größeren landwirtschaftlichen Anhängern.  

  

  

Abb. 23: Erste Grüngut-Sammelkampagne am 31.10. und 07.11.2020 auf den Grüngutplätzen 

in Berkatal-Frankershausen (oben links), Herleshausen (oben rechts), Meißner-

Vockerode (unten links) und Neu-Eichenberg-Hebenshausen (unten rechts)  
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Abb. 24: Erste Grüngut-Sammelkampagne am 31.10. und 07.11.2020 auf den Grüngutplätzen 

in Ringgau-Netra (oben links), Wanfried (oben rechts), Wehretal-Reichensachsen 

(unten links) und Weißenborn (unten rechts) 

Auf dem Grüngutsammelplatz in Herleshausen wurde der Anteil an Anlieferungen mit Traktoren an 

der Gesamtanzahl von Anlieferungen dokumentiert. Dieser lag bei ca. 23 %, also knapp einem 

Viertel.  

Insgesamt wurden auf allen acht Grüngutplätzen zusammen am ersten Sammeltermin 131 Mg, am 

zweiten Sammeltermin 135 Mg und damit in der Herbstkampagne 2020 266 Mg holziges Grüngut 

erfasst. Die größte absolute Menge wurde auf dem Grüngutplatz in Meißner - Vockerode (69 Mg 

für die gesamt Herbstkampagne 2020) gesammelt (Abb. 25). Darauf folgten die Grüngutplätze in 

Wehretal - Reichensachsen und Wanfried mit 40 bzw. 39 Mg für die gesamt Herbstkampagne 2020. 
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Abb. 25: Vergleich der Menge an angeliefertem Grüngut in Mg zwischen den acht 

Grüngutplätzen am ersten und zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne 

im Herbst 2020 

Die spezifische Sammelmenge an holzigem Grüngut lag in der Herbstkampagne 2020 im Durch-

schnitt der acht Grüngutplätze bei 12 kg/EW. Eine überdurchschnittliche Sammelleistung wurde 

dabei auf den Plätzen in Meißner - Vockerode (23 kg/EW), Weißenborn (22 kg/EW) und Berkatal - 

Frankershausen (20 kg/EW) erzielt (Abb. 26).  

 

Abb. 26: Vergleich der Menge an angeliefertem Grüngut in kg/Einwohner zwischen den acht 

Grüngutplätzen am ersten und zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne 

im Herbst 2020 

Die bei der Planung zur Umsetzung des Grüngutkonzepts erfolgte Abschätzung der Sammelleis-

tung ging von 30 kg holzigem Grüngut pro EW und Jahr (a), bezogen auf den gesamten WMK, bei 

Einführung der Sammlung aus. Unter der Annahme einer weitestgehend gleichen Verteilung der 

Anlieferung zwischen Herbst und Frühjahr würde dies eine Sammelleistung von 15 kg/EW*a für die 

Herbstkampagne bedeuten. Dies entspricht ungefähr dem tatsächlich erreichten Wert von 

12 kg/EW. Dabei ist allerdings zu beachten, dass nur acht der 13 Mitgliedskommunen im ZVA mit 

einem eigenen Grüngutplatz an der Herbstkampagne teilnahmen und dass unter den Anlieferern 
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auf diesen Grüngutplätzen unter Umständen auch BürgerInnen der übrigen fünf Kommunen gewe-

sen sein könnten. Dies würde bedeuten, dass die spezifische Sammelleistung vermutlich etwas 

geringer als 12 kg/EW war. 

4.6.2 Transport und Aufbereitung 

Der Bodenverband Werra-Meißner nahm bereits im Vorfeld der Sammlung Kontakt mit den Kom-

munen der Sammelplätze auf, um die Abwicklung der Abholung des Materials nach den Sam-

melterminen abzustimmen und Hinweise für die Platzbetreuung an den Sammelterminen zu geben.  

Nach dem ersten Sammeltermin wurden die jeweiligen Plätze vom Bodenverband besichtigt, um 

zu beurteilen, welche Platzverhältnisse vor Ort herrschten, welche Mengen auf den jeweiligen Plät-

zen abgegeben wurden und welche Qualität das Material aufwies. Diese Beurteilung wurde tabel-

larisch zusammengefasst (Tab. 6). 

Tab. 6: Bewertung der Grüngutplätze nach dem ersten Sammeltermin (31.10.2020) durch 

den Bodenverband Werra-Meißner 

Grüngutplatz Bewertung  

Bedingungen 

Beschreibung 

Berkatal-  

Frankershausen 
- - 

wenig Platz, sehr schlammig, schwierig zu erreichen, 

kein Zaun  

Herleshausen + + viel Platz, befestigte Schotterfläche, Zaun 

Meißner-  

Vockerode 
+ + viel Platz, teilbefestigte Fläche, Zaun 

Neu-Eichenberg-  

Hebenshausen 
+ viel Platz, befestigte Schotterfläche 

Ringgau-  

Netra 
+ viel Platz, befestigte Fläche 

Wanfried + + viel Platz, befestigte Schotterfläche, Zaun 

Wehretal-  

Reichensachsen 
0 

Enge Verhältnisse trotz großer Fläche, befestigte 

Schotterfläche, Zaun 

Weißenborn 
- 

steile Einfahrt, wenig Platz, Fremdkörpergefahr, 

schwierig mit LKW, schlammig, kein Zaun  

 

Aufgrund der teilweise engen Platzverhältnisse und den Wünschen, das Material möglichst zeitnah 

abzutransportieren, wurden bereits nach dem ersten Sammeltermin Teilmengen von den Sammel-

plätzen zum Aufbereitungsplatz nach Eschwege geliefert. Das restliche Material wurde nach dem 

zweiten Sammeltermin abgefahren. Eine Übersicht über die vom BWM für den Transport und die 

Aufbereitung verwendeten Maschinen bietet Tab. 7.  
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Tab. 7: Maschinen für den Transport und die Aufbereitung des holzigen Grünguts durch den 

Bodenverband Werra-Meißner bei der ersten Grüngut-Sammelkampagne 

Maschine Leistung/ 

Volumen 

Beschreibung 

Telelader Kramer KT407 100 kW Beladung der Container und des Trommelsiebs 

Abrollcontainer (5 Stück) 36 – 40 m³ Beladung mit ca. 3 – 3,5 Mg holzigem Grüngut 

Hakenlift-LKW Mercedes Benz 

Actros  

320 kW Transport der Abrollcontainer 

Traktor Fendt 826 Vario 188 kW Traktor zum Ziehen des Hakenliftanhängers 

Hakenliftanhänger Fortuna keine Angabe Beladung mit ca. 3 - 3,5 Mg holzigem Grüngut 

Traktor Fendt 936 Vario 261 kW Traktor zum Antrieb des Hackers 

Mobiler Hacker Jenz HEM 583 Z  132 – 350 kW max. Durchsatz: 220 Srm/h 

Radlader New Holland W 170 D 145 kW Beladung des Trommelsiebs 

Trommelsieb Doppstadt SM 518 

Plus 

55 kW Durchsatz: 50 – 100 Srm/h 

 

Zum Transport wurde das holzige Grüngut mit einem Telelader in Container geladen, im Durch-

schnitt ca. 3 – 3,5 Mg pro Container. Diese Container wurden mit einem Hakenlift-LKW abtrans-

portiert. Aufgrund sperriger Stämme und Äste wurden bei nahezu jedem Container mit der Motor-

säge Überlängen gekürzt, damit möglichst viel Material in den Container geladen werden konnte. 

Das Ziel, jeden Container mit mindestens 3 Mg Material zu beladen, wurde dadurch erreicht. Auf 

dem Sammelplatz in Berkatal-Frankershausen waren die Bodenverhältnisse aufgrund der nassen 

Witterung so ungünstig, dass ein Abtransport mit dem LKW unmöglich war und stattdessen ein 

Traktor mit Hakenlift-Anhänger verwendet wurde. 

Wegen der teilweise nicht vorhandenen oder nur mit Schotter ausgeführten Bodenbefestigung eig-

neten sich die Sammelplätze nicht, um das Material mit der Schaufel zusammenzuschieben, was 

den Ladevorgang beschleunigt hätte. Die Gefahr von Steinen oder sonstigen Fremdkörpern für die 

Zerkleinerungsaggregate wäre zu hoch gewesen. Auf einigen Plätzen war das Material bereits 

durch die jeweiligen Kommunen mit Radladern zusammengeschoben worden. Aus diesem Grund 

wurden alle sichtbaren Fremdkörper bei allen Arbeitsschritten, von der Beladung der Container bis 

zur Beschickung des Zerkleinerungsaggregats, händisch entfernt. 

Vor dem Hintergrund einer möglichst regionalen Verwertung hatte der BWM bereits im Vorfeld 

Kontakt zu dem vom Aufbereitungsplatz Eschwege aus nächstgelegenen Biomasseheizkraftwerk 

in Treffurt (Entfernung: 23 km) aufgenommen. Dies wird von der Getec Wärme & Effizienz GmbH 

Nord betrieben und verfügt über einen Holzhackschnitzelkessel mit 1,5 MW elektrischer Leistung 

und 10 MW Wärmeleistung. Der Kessel dort ist eher für den Einsatz von qualitativ hochwertigen 
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Hackschnitzeln und weniger für die Verbrennung von qualitativ minderwertigerem Schreddergut 

ausgelegt.  

Nach Begutachtung der Materialmengen und -qualitäten und mit der Zielsetzung, die Brenn-

stofffraktion im Biomasseheizkraftwerk in Treffurt zu verwerten, entschied sich der BWM in Abspra-

che mit dem ZVA für die Verarbeitung des Materials mit einem Hacker (Abb. 27), da der Einsatz 

eines Schredders dazu geführt hätte, dass eine thermische Verwertung in Treffurt nahezu hätte 

ausgeschlossen werden können.  

Ungünstiger Weise war die Platzkapazität auf dem Aufbereitungsplatz in Eschwege zu gering, um 

das gesamte Material auf einmal anzuliefern und die Gesamtmenge zu verarbeiten. So mussten 

zwischen den Transporten mehrere Hackeinsätze durchgeführt werden. Teilweise musste auch in 

Container gehackt werden, welche dann wenige Meter weiter wieder abgekippt wurden. Die Durch-

satzleistung beim Hacken lag bei ca. 10 Mg/h, was einem Drittel der Maximalleistung des Hackers 

entsprach. Grund für diese geringe Durchsatzleistung waren das eher lockere Material (kaum 

Stämme, sondern hauptsächlich Äste und Zweige), die kleinen Lose und das damit verbundene 

häufige Umsetzen der Maschine. Die jeweilige Räumung des Platzes nach den Hackeinsätzen so-

wie die Anfahrten und die Rüstzeiten führten darüber hinaus zu vergleichsweise hohen Personal-

kosten.  

   

Abb. 27: Einsatz eines Hackers zur Aufbereitung des holzigen Grünguts auf dem 

Aufbereitungsplatz Eschwege 

Das gehackte Material wurde zur Probe mit dem Sternsieb des Baubetriebshofs Eschwege in zwei 

Fraktionen aufgeteilt. Ziel der Probe war es, erste Erkenntnisse über das Verhältnis zwischen fei-

nem und grobem Material zu erlangen. Das erzeugte Grobmaterial wies nach optischer Beurteilung 

eine gute Qualität als Brennstoff auf und wurde aufgrund der darin enthalten Überlängen zwar nicht 

für die Hackschnitzelheizungen in den Schulen des WMK als geeignet erachtet, aber im Biomasse-

heizkraftwerk in Treffurt als tauglich für die Verbrennung eingestuft. Allerdings lag das Verhältnis 

nach der Siebung bei nur ca. 10 % Grobmaterial und 90 % Feinmaterial.  

Das Probe-Sieb wies nur eine Durchsatzleistung von max. 50 Srm/h auf und muss mit zwei Perso-

nen bedient werden. Daher wurde es für die Siebung der Gesamtmenge an gehacktem Grüngut 

ausgeschlossen. Trotz des geringen Anteils an verwertbarem Brennstoff wurde entschieden, das 
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gesamte Material mit einem Trommelsieb zu sieben (Abb. 28) und nicht direkt zu einer Kompostie-

rungsanlage zu bringen, da am Projektziel der regionalen energetischen Verwertung festgehalten 

werden sollte. Der Einsatz des Trommelsiebs war durch die engen Platzverhältnisse erschwert, 

sodass nicht – wie üblich – ein Mitarbeiter das Sieb befüllen und die beiden Fraktionen (fein und 

grob) regelmäßig räumen konnte, sondern zwei Mitarbeiter mit zwei Maschinen (Tele- und Radla-

der) diesen Prozess durchführen mussten. Andernfalls hätte das Sieb regelmäßig still gestanden. 

 

Abb. 28: Trommelsieb zur Auftrennung des zerkleinerten Grünguts in eine Grob- und eine 

Feinfraktion 

4.6.3 Verwertung 

Da bei dem Trommelsieb weniger Feinmaterial aus dem Grobmaterial abgesiebt wurde als beim 

Sternsieb, lag das Verhältnis der Fraktionen nach der Siebung bei 60 % Grobmaterial und 40 % 

Feinmaterial, allerding mit einer sehr viel schlechteren Qualität des Grobmaterials im Vergleich zur 

Probesiebung. Ein Container des Grobmaterials (Abb. 29) wurde daraufhin zur Prüfung ins Bio-

masseheizkraftwerk nach Treffurt gebracht. Dieser wurde dort zwar einmalig angenommen, das 

Material aber als eigentlich untauglich für die Verbrennung eingestuft.  

Nach einem längeren Diskussionsprozess wurde schließlich entschieden, das Material ein zweites 

Mal zu sieben, um die Qualität für das Kraftwerk zu verbessern. Das Verhältnis der Fraktionen nach 

dieser zweiten Siebung lag bei 40 % Grobmaterial und 60 % Feinmaterial. Dadurch konnte die 

Brennstoffqualität des Grobmaterials verbessert und dieses doch noch im Biomasseheizkraftwerk 

in Treffurt verwertet werden. Eine Vergütung konnte allerdings unter den derzeitigen Marktpreisbe-

dingungen für diesen qualitativ geringwertigen Brennstoff nicht angeboten werden. 
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Ein weiterer Verwertungsweg bestand in der Zumischung von Grobmaterial in geringen Mengen zu 

den Hackschnitzeln der Werra Meißner Energieholz GmbH, die in den Hackschnitzelheizungen von 

vier Schulen des WMK als Brennstoff eingesetzt werden. 

 

Abb. 29: Beladung eines Containers mit der abgesiebten Grobfraktion des zerkleinerten 

Grünguts zur Verwertung im Biomasseheizkraftwerk Treffurt  

Das Feinmaterial wurde verschiedenen Tests unterzogen. Drei landwirtschaftliche Betriebe möch-

ten das Material nach Vorlage einer Probe zum Einstreuen in ihren Ställen verwenden. Das Material 

könnte sich als Alternative oder als Zusatz zum aktuell verwendeten Stroh erweisen.  

Des Weiteren wurden auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Abstimmung mit den zuständigen 

Behörden Mieten zu Testzwecken errichtet, um eine mögliche dezentrale Grüngutkompostierung 

unter Nutzung landwirtschaftlicher Infratruktur zu erproben. Diese Mieten werden regelmäßig um-

geschichtet und die Materialentwicklung wird beobachtet. Das Know-How für diese Vorgänge 

stammt aus der Kompostierungsanlage Homberg (Efze). 

4.7 Zweite Grüngut-Sammelkampagne (März 2021) 

Die zweite Grüngut-Sammelkampagne fand im Frühjahr 2021 wiederum an zwei Samstagen 

(20.03.2021 und 27.03.2021) jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Für diese Frühjahrskampagne konnten 

zusätzlich zu den acht Grüngutplätzen der Herbstkampagne 2020 drei weitere Plätze hinzugewon-

nen werden. Diese Plätze befanden sich in Großalmerode - Laudenbach, in Hessisch Lichtenau 

sowie in Waldkappel. Während die Plätze in Hessisch Lichtenau und Waldkappel zu den geplanten 

Aufbereitungsplätzen mit noch laufendem immissionsschutzrechtlichem Genehmigungsverfahren 
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gehören, war der Platz in Großalmerode-Laudenbach nur eine Zwischenlösung bis zur Fertigstel-

lung und immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des eigentlichen Platzes der Stadt Großal-

merode im Ortsteil Rommerode. 

Am ersten Sammeltermin der zweiten Grüngut-Sammelkampagne fanden in Summe der elf Grün-

gutplätze 1.070 Anlieferungen statt und damit mehr als doppelt so viele wie am ersten Sammelter-

min der ersten Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020. Die Anlieferungen verteilten sich dabei 

sehr gleichmäßig über die vier Stunden, an denen die Grüngutplätze geöffnet waren (Abb. 30). 

 

Abb. 30: Zeitlicher Verlauf der kumulierten Anlieferungen in Summe aller elf Grüngutplätze am 

ersten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Frühjahr 2021 

Am zweiten Sammeltermin wurden geringfügig weniger Anlieferungen als am ersten Sammeltermin 

verzeichnet, aber immer noch doppelt so viele wie am zweiten Sammeltermin der ersten Grüngut-

Sammelkampagne im Herbst 2020. Auch an diesem Termin war die zeitliche Verteilung relativ 

gleichmäßig über die gesamten vier Stunden (9–13 Uhr) gestreckt, an denen die Grüngutplätze 

geöffnet hatten (Abb. 31). 
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Abb. 31: Zeitlicher Verlauf der kumulierten Anlieferungen in Summe aller elf Grüngutplätze am 

zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Frühjahr 2021 

Im Vergleich der Kommunen verzeichnete der neu hinzu gekommene Grüngutplatz in Hessisch 

Lichtenau die meisten Anlieferungen in Summe der beiden Sammeltermine mit einer nahezu glei-

chen Anzahl an Anlieferungen am ersten und am zweiten Sammeltermin (Abb. 32). Die zweitmeis-

ten Anlieferungen verzeichnete der Platz in Wehretal-Reichensachsen, gefolgt von den Plätzen in 

Meißner - Vockerode und Wanfried. Auf den meisten Grüngutplätzen fanden am ersten Sammelter-

min mehr Anlieferungen statt als am zweiten Sammeltermin. Nur die Grüngutplätze in Ringgau und 

Waldkappel verzeichneten am ersten Sammeltermin weniger Anlieferungen als am zweiten Sam-

meltermin.  

 

Abb. 32: Vergleich der Anzahl an Anlieferungen zwischen den elf Grüngutplätzen am ersten und 

zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Frühjahr 2021 

Im einwohnerspezifischen Vergleich lag, wie auch schon bei der ersten Grüngut-Sammelkampagne 

im Herbst 2020, der Grüngutplatz in Weißenborn vorn mit insgesamt 83 Anlieferungen je 1.000 EW 

(Abb. 33). Doch auch die Plätze in Meißner-Vockerode und Neu-Eichenberg-Hebenshausen erziel-

ten hohe Anlieferungszahlen mit 75 bzw. 68 Anlieferungen je 1.000 EW. Insgesamt lag die Anzahl 

der Anlieferungen im Durchschnitt mit 46 Anlieferungen je 1.000 EW exakt bei dem Wert der ersten 

Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020.  
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Abb. 33: Vergleich der Anlieferungen je 1.000 Einwohner zwischen den elf Grüngutplätzen am 

ersten und zweiten Sammeltermin der Grüngut-Sammelkampagne im Frühjahr 2021 

Da aufgrund der naturschutzfachlichen Restriktionen während der Brut- und Setzzeit eine Aufbe-

reitung des Materials nicht mehr im Frühjahr 2021 stattfinden konnte, war auch keine Mengener-

hebung möglich. Diese wird erst im Herbst 2021 stattfinden, wenn das Material verarbeitet wird. 

4.8 Weiterentwicklung/Optimierung des Verwertungskonzepts 

4.8.1 Aufbereitung 

Für eine Grüngutaufbereitung mit dem Ziel, einen hochwertigen Brennstoff zu erzeugen, haben 

sich in der Praxis Langsamläufer bewährt, die das Material eher reißend bearbeiten und nicht zu 

fein zerkleinern, sodass sich nach einer Siebung nicht zu viel holzige Biomasse im Feinkorn wie-

derfindet. 

Eine Siebung mit dem Zweck einer Trennung von Brennstoff (holzige Materialien) und Kompostroh-

stoff (krautige Bestandteile, Erdanhaftungen) funktioniert umso besser, je trockener das zerklei-

nerte Grüngut ist. Daher ist das Aufsetzen des Grünguts nach der Zerkleinerung zu einer Miete für 

einen Zeitraum von mind. zwei Wochen zur Rotte und Trocknung durch Selbsterwärmung im Zuge 

von Abbauprozessen ein Schritt, der sich in der Praxis sehr gut bewährt hat. 

Die Siebung des angerotteten Grünguts sollte einerseits entsprechend der Beschaffenheit des  

Siebinputs (z.B. Feuchtegehalt, Anteil holziger Materialien, etc.) und andererseits nach Maßgabe 

der späteren Verwertung der Siebfraktionen eingestellt und durchgeführt werden. Wenn beispiels-

weise eigene Heizanlagen vorhanden sind, die bestimmte Mindestanforderungen an den Grüngut-

brennstoff hinsichtlich der Qualität aufweisen, so muss für die zu diesem Zweck abgesiebte Frak-

tion (z.B. Mittelkorn aus einem Sternsieb) durch Einstellung der Siebweite sichergestellt sein, dass 

einerseits zwar möglichst viel Brennstoff erzeugt wird, andererseits aber nicht zu viel mineralisches 

und krautiges Material in diese Fraktion gerät. Diese Einstellungen sind im Optimalfall dem Siebin-

put anzupassen, der sich je nach Jahreszeit sowie in Abhängigkeit von Witterungseinflüssen und 

anderen Faktoren unterscheidet.  

Für die Erzeugung von Brennstoff aus holzigem Grüngut haben sich in der Praxis Siebe bewährt, 

die den Materialstrom in drei Fraktionen auftrennen (z. B. Sternsiebe, Doppeltrommelsiebe). So 

wird zum Einen ein nicht für die Verbrennung geeigneter Feinanteil (z. B. Fraktion 0–20 mm) für 
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die Kompostierung abgesiebt, zum Anderen ein Mittelkorn (z. B. Fraktion 20–80 mm), das als 

Brennstoff verwendet wird. Im zerkleinerten Grüngut finden sich in der Praxis immer wieder Über-

längen, die zu groß für die Zuführungseinheiten der Verbrennungsanlagen sind, sodass eine dritte 

Fraktion, das Überkorn (z. B. Fraktion > 80 mm), abgesiebt wird. Dieses sollte nachzerkleinert und 

erneut dem Siebinput beigemischt werden.  

4.8.2 Verwertung des Brennstoffs 

Die regelmäßige Qualitätsprüfung des erzeugten Brennstoffs (Heizwert sowie Wasser-, Asche- und 

Schwermetallgehalte) ist zu empfehlen. Neben der Umsetzung des Grüngutkonzepts und des 

Landschaftsholz-Managementkonzepts wurde im Endbericht der Konzeptphase dieses Modellpro-

jekts auch die Planung sowie der Bau von Heiz(kraft)anlagen im WMK empfohlen (siehe Kapitel 

2.2.1). Größere Heizwerke und Heizkraftwerke, die auch für den Betrieb mit geschreddertem Grün-

gut ausgelegt sind, sind eine Option für Stadtwerke und Energiegenossenschaften als Betreiber 

von Nahwärmenetzen, für größere Gewerbe- und Industriebetriebe oder für Wärmeverbunde von 

kreiseigenen/kommunalen Liegenschaften. Eigene kommunale Heizanlagen schaffen zudem eine 

Unabhängigkeit von Markteinflüssen (Preisschwankungen, Nachfrageschwankungen, unterschied-

liche Qualitätsanforderungen) auf einen möglichen Brennstoffabsatz.  

4.8.3 Verwertung des Feinanteils 

Der Feinanteil eignet sich hervorragend zur stofflichen Verwertung in der Landwirtschaft, wo er 

Nährstoffe zurückführt, vor allem aber zum Humusaufbau beiträgt. In der BioAbfV ist jedoch gere-

gelt, dass eine bodenbezogene Verwertung von Bioabfällen in der Landwirtschaft und im gärtneri-

schen Kontext eine hygienisierende sowie stabilisierende Behandlung (in der Regel eine Kompos-

tierung) inklusiver aller Untersuchungs- und Dokumentationspflichten voraussetzt. Die  

BioAbfV ermöglicht zwar in Ausnahmefällen die Freistellung von den Behandlungs- und Untersu-

chungspflichten, jedoch wird diese Möglichkeit von den zuständigen Behörden sehr restriktiv ge-

handhabt, sodass sie deutschlandweit kaum zur Anwendung kommt.  

Somit ist in der Praxis eine Kompostierung des Feinanteils erforderlich, die gemäß des Grüngut-

konzepts (Abb. 18) auf einer externen Anlage erfolgen muss, da die Aufbereitungsplätze nicht für 

eine Kompostierung genehmigt werden und dies auch nicht angestrebt wird. 

Am 04.03.2020 organisierte die W-I einen Informationstag für interessierte Landwirte zum Thema 

„Kompostierung von Grüngut (Feinanteil) auf landwirtschaftlichen Betrieben“. Hintergrund war die 

Idee, dass auf einigen landwirtschaftlichen Betrieben im WMK evtl. ungenutzte Siloplatten aus 

früherer Viehhaltung zur Verfügung stünden, auf denen eine Kompostierung des Feinanteils durch-

führbar wäre. Somit könnten mehrere kleine dezentrale Kompostierungsanlagen entstehen, die von 

Landwirten betrieben werden würden, die auch selber Verwerter des Komposts wären. 

Zu der Informationsveranstaltung kamen fünf interessierte Landwirte und der Bodenverband 

Werra-Meißner. Es wurden neben rechtlichen Fragestellungen auch Themen der technischen Um-

setzung diskutiert. Im Nachgang zu dieser Veranstaltung bildete sich um einen der Landwirte eine 

Interessensgruppe, die sich eine solche Kompostierung vorstellen könnte. Daneben zeigte der Bo-

denverband Werra-Meißner ebenfalls Interesse. Beide Gruppen stehen im Kontakt sowohl unter-

einander als auch mit dem ZVA, um eine gemeinsame Lösung für die zukünftige Verwertung des 

Feinanteils zu finden. 
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5 Aufbau eines Landschaftsholz-Katasters 

Im Rahmen der Recherche zum bestmöglichen Vorgehen beim Aufbau eines Landschaftsholz-Ka-

tasters wurde ein bereits abgeschlossenes Forschungsvorhaben der Universität Hohenheim und 

der Hochschule für angewandte Wissenschaften München identifiziert, in welchem mittels luftge-

stützter Laserscanning-Daten eine flächendeckende 3D-Erfassung von Offenlandgehölzen sowie 

mittels spezieller Algorithmen eine Typisierung und Biomasse-Bestimmung dieser Offenlandge-

hölze in Fallstudien durchgeführt wurde (Schmieder et al., 2013). Da diese weitgehend automati-

sierte Methode zu guten Ergebnissen geführt hatte und luftgestützte Laserscanning-Daten für ganz 

Deutschland flächendeckend vorliegen, wurde das Landschaftsholzkataster für den WMK darauf 

basierend aufgebaut. 

5.1 Beschaffung erforderlicher GIS-Daten 

Neben den luftgestützten Laserscanning-Daten waren für die GIS-basierten Berechnungen weitere 

Geodaten erforderlich (Tab. 8). Diese stellte der WMK zur Verfügung, soweit sie ihm vorlagen. War 

dies nicht der Fall, wurden sie beim Amt für Bodenmanagement für die Fläche des WMK im Rah-

men des Projekts käuflich erworben oder vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 

Geologie (HLNUG) gratis zur Verfügung gestellt. 

Tab. 8: Auflistung der verwendeten Geodaten zur Erstellung des Landschaftsholzkatasters 

Daten Format Beschreibung Beschaf-

fung 

Airborne  

Laserscanning  

(ALS) 

LAZ Punktwolke in Full-Wave-Form durch systemati-

sche Abtastung der Erdoberfläche sowie der sich 

auf ihr befindlichen Objekte mittels Laserstrahl 

Käuflicher  

Erwerb 

Digitales  

Geländemodell  

(DGM 1) 

ASCII Aus ALS-Daten berechnete Geländeoberfläche 

durch räumliche Koordinaten einer repräsentati-

ven Menge von Geländepunkten 

Käuflicher  

Erwerb 

ATKIS Basis DLM  

Wald  

(AX 43002) 

Shape Objekte der Objektart „Wald“ in der Objektarten-

gruppe „Vegetation“ des Digitalen Landschaftsmo-

dells (DLM) im Amtlichen Topographisch-Karto-

graphischen Informationssystem (ATKIS) 

Beim WMK 

vorhanden 

ATKIS Basis DLM  

Kommunales Gebiet  

(AX 75003) 

Shape Objekte der Objektart „Kommunales Gebiet“ in der 

Objektartengruppe „Administrative Gebietseinhei-

ten“ des Digitalen Landschaftsmodells (DLM) im 

Amtlichen Topographisch-Kartographischen Infor-

mationssystem (ATKIS) 

Beim WMK 

vorhanden 

ALKIS Flurstücke  

(AX 11001)  

Shape Objekte der Objektart „Flurstück“ in der Objektar-

tengruppe „Angaben zum Flurstück“ im Amtlichen 

Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 

Beim WMK 

vorhanden 
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Daten Format Beschreibung Beschaf-

fung 

ALKIS Gebäude  

(AX 31001)  

Shape Objekte der Objektart „Gebäude“ in der Objektar-

tengruppe „Angaben zum Gebäude“ im Amtlichen 

Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 

Beim WMK 

vorhanden 

Digitale Orthophotos 

(DOP 20) 

TIFF Georeferenzierte digitale Farb-Orthophotos in  

20 cm Bodenauflösung  

Beim WMK 

vorhanden 

FFH-Gebiete, Land-

schaftsschutzgebiete, 

Naturschutzgebiete,  

Vogelschutzgebiete, 

Kompensationsflächen, 

Ökokontoflächen,  

Wasserschutzgebiete 

Shape Objekte der jeweiligen Schutzgebiete mit Objekt-

name und Schutzstatus 

Vom 

HLNUG 

gratis zur 

Verfügung  

gestellt 

 

5.2 Erstellung des kreisweiten GIS-basierten Gehölzkatasters 

Die Erstellung des kreisweiten Gehölzkatasters erfolgte in zwei Schritten. In einem ersten Schritt 

wurden die beschafften GIS-Rohdaten nach der von Schmieder et al. (2013) beschriebenen Sys-

tematik getrennt für jede der 16 Kommunen des WMK sowie des gemeindefreien Gebiets „Kaufun-

ger Wald“ zu Gehölzgruppen der Offenlandschaft verrechnet. Dieser Arbeitsschritt wurde extern an 

Alfons Krismann, Mitarbeiter der Universität Hohenheim und Mitautor der Studie von Schmieder et 

al. (2013), vergeben und von diesem durchgeführt. 

Der zweite Arbeitsschritt umfasste die Erstellung der fertigen Gehölzkataster für jede Kommune 

aus den Gehölzgruppen durch die Integration von Daten zu Waldgebieten, Flurstücken sowie Na-

turschutz- und Wasserschutzgebieten. Dieser Arbeitsschritt wurde durch die W-I durchgeführt. Zu-

sammengefasst bilden die 17 kommunalen Gehölzkataster das kreisweite Gehölzkataster. 

5.2.1 Schritt 1: Erstellung von Gehölzgruppen aus GIS-Rohdaten 

Die Erstellung von Gehölzgruppen und die Berechnung ihrer Biomassevorräte erfolgte über die 

Ermittlung des Grünvolumens dieser Gehölzgruppen. Das Grünvolumen wurde errechnet durch die 

Subtraktion des Geländemodells vom Oberflächenmodell (berechnet aus den Laserscan-Daten), 

wobei sich nur für zum Boden hin geschlossene Gehölze korrekte Werte ergaben. Da das Grünvo-

lumen von Gehölzen ohne Untergehölz (z. B. Baumhecken oder Einzelbäume) dabei überschätzt 

wurde, mussten empirisch ermittelte Korrekturfaktoren in die Berechnung einfließen.  

Dies geschah durch standardisierte Gehölztypen- und Einzelbaumbestimmungen. Hierfür wurde 

im Projekt „Biomasseanalyse per Laserscan“ (Schmieder et al., 2013) die Software „Biomass“ ent-

wickelt. Diese verfügt über eine Vielzahl neuartiger oder abgewandelter Algorithmen zur Abgren-

zung von Einzelbäumen und Gehölzgruppen sowie zur Gehölzparametrisierung. Daneben wurden 

digitale Orthophotos und Gebäudedaten zur Eliminierung von Artefakten verwendet. 
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Die anschließende Gehölztypenklassifikation und eigentliche Biomassebestimmung erfolgte über 

ein automatisiertes Modell mit der Software „ArcGIS“. Einen Überblick über den Prozessablauf der 

Gehölzgruppenerstellung gibt Abb. 34. 

 

Abb. 34: Schematische Darstellung des Prozessablaufs zur Erstellung der Gehölzgruppen aus 

GIS-Rohdaten 

In Tab. 9 sind die Strukturparameter aufgeführt, die zur Klassifikation der Gehölze zu einem der 

sieben Gehölztypen verwendet wurden. Ziel war es dabei nicht, den exakten Biotoptyp eines Ge-

hölzes zu bestimmen, sondern standardisierte Grenzwerte für Gehölztypen zur Bestimmung der 

Biomassedichte anzuwenden, die im großmaßstäblichen Rahmen prozessiert werden konnten. 

Tab. 9: Klassifikationsschlüssel von Gehölztypen mittels Strukturparameter (aus Schmieder et 

al., 2013) 

Gehölztyp 

 

Parameter 

Baum- 

hecke 

Einzel-

baum 

Einzelge-

büsch 
Hecke 

Hohes 

Feld- 

gehölz 

Niedriges 

Feld- 

gehölz 

Wald- 

insel 

Verhältnis 

Breite : Länge 
>=1 : 2,5 <1 : 2,5 <1 : 2,5 >=1 : 2,5 <1 : 2,5 <1 : 2,5 <1 : 2,5 

Mittlere 

maximale Höhe 
>9 m   <9 m   >9 m 

Maximale Höhe  > 6 m <=6 m  >=9 m <9 m  

Fläche <2.000 m² <=400 m²   <2.000 m²  >=2.000 m² 

Weite       
>20 m  

(>30 m*) 

Reihenfolge der 

Bestimmung 
4. 1. 2. 3. 6. 5. 7. 

* ohne Flächenbegrenzung 

Gehölzgruppen_Kom.1
Verrechnung mit 
verschiedenen 
Software-Tools

Digitales Geländemodell (DGM 1) 
ASCII-Format

Airborne Laserscanning
LAZ-Format

ATKIS Basis DLM
Shape-Format

ALKIS Flurstücke (AX 11001) 
Shape-Format

ALKIS Gebäude (AX 31001) 
Shape-Format

Digitale Orthophotos (DOP 20)
TIFF-Format 1 Kom. = Name der jeweiligen Kommune
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Das Ergebnis dieses ersten Arbeitsschritts waren 17 Gehölzgruppendatensätze (16 Kommunen 

des WMK + gemeindefreies Gebiet „Kaufunger Wald“). Jeder dieser Datensätze war identisch auf-

gebaut und enthielt zwischen 3.400 (gemeindefreies Gebiet „Kaufunger Wald“) und 39.600 (Wit-

zenhausen) Objekten. Jedes dieser Objekte repräsentierte eine Gehölzgruppe als georeferenzier-

tes Polygon mit den dazugehörigen Attributen „Gehölztyp“ (einer von sieben Gehölztypen, siehe 

Tab. 9), Biomassevorrat (in Schüttraummeter, Srm), Objektfläche sowie Koordinaten der Objekt-

mittelpunkte. 

5.2.2 Schritt 2: Erstellung des Gehölzkatasters aus Gehölzgruppen 

Im zweiten Arbeitsschritt wurden aus den kommunenspezifischen Gehölzgruppendatensätzen die 

kommunenspezifischen Gehölzkataster generiert. Dazu waren eine Reihe von Berechnungen not-

wendig, die mit der OpenSource-Software QGIS durchgeführt wurden. Der dabei verfolgte Pro-

zessablauf ist schematisch in Abb. 35 dargestellt. 

 

Abb. 35: Schematische Darstellung des Prozessablaufs zur Erstellung des Gehölzkatasters aus 

den Gehölzgruppen 

Gehölzgruppen
Kommunales Gebiet 

(AX 75003)

Gehölzgruppen_Kom.1

Zuschneiden

Doppel-Geometrien löschen

DoppGeoLoesch_Kom .1

Wald (AX 43002)

VereinigungWald_Kom.1

Vereinigungen

Flurstück (AX 11001)

GehölzeFlurst_Kom.1

Verschneidung

GehölzkatasterBeta_Kom.1

• Eindeutige Objekt-ID
• Flächengröße jedes Objekts
• Löschen von Objekten <3m²
• Biomasse (Srm) jedes Objekts 
• Koordinaten der 
Objektmittelpunkte

Berechnungsschritte:GIS-Rohdaten (Shape): Berechnete GIS-Daten:

Naturschutzgebiete

FFH-Gebiete

Vogelschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete

Kompensationsflächen

Ökokontoflächen

Wasserschutzgebiete

Gehölzkataster_Kom .1

• Zuweisung der Namen 
sowie ggf. Maßnahmen und 
Schutzzonen der Schutz-
gebiete bei Über-
schneidung mit dem 
jeweiligen Objekt 

• Naturschutzstatus, 
Ausgleichsflächenstatus 
und Wasserschutzstatus 
jedes Objekts

1 Kom. = Name der jeweiligen Kommune
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Zunächst wurde mittels des Datensatzes „Kommunales Gebiet“ der Gehölzgruppendatensatz auf 

die Grenzen der jeweiligen Kommune zugeschnitten, da in den Gehölzgruppendatensätzen Ob-

jekte auf Kommunengrenzen als Ganzes enthalten waren, also auch mit der Teilfläche, die in einer 

Nachbarkommune lag. Anschließend wurden doppelte Geometrien von sich überlappenden Objek-

ten gelöscht (Abb. 36), sodass keine Überlappung von Objekten mehr vorhanden war, d. h. jedes 

Gehölz nur von einem klar abgegrenzten Objekt repräsentiert wurde.  

 

Abb. 36: Kartenausschnitt mit Objekten des Gehölzkatasters vor Löschung von doppelten 

Geometrien (Überlappungen von Objekten) 

Anschließend wurde der Datensatz „Wald“ aus dem ATKIS Basis DLM mit dem zugeschnittenen 

und von Überlappungen befreiten Gehölzgruppendatensatz vereinigt, sodass neben den Offen-

landgehölzen auch der Wald als Polygonobjekte dargestellt werden konnte. Hierbei wurde den 

Waldobjekten für das Attribut „Gehölztyp“ entweder der Wert „Wald_Laub“, der Wert „Wald_Nadel“ 

oder der Wert „Wald_Misch“ zugewiesen. Allen Waldobjekten wurde in erster Näherung bzw. als 

Platzhalter für das Attribut „Srm/ha“ der Wert „825“ zugewiesen. Eine Bestimmung des Biomasse-

vorrats des Waldes ist nicht Gegenstand dieses Projekts, sondern obliegt der Bundeswaldinventur. 

Im nächsten Schritt wurde der vereinigte Datensatz aus Gehölzgruppen und Wald mit dem ALKIS-

Datensatz „Flurstücke“ verschnitten, sodass Objekte, die sich zuvor über mehrere Flurstücke er-

streckten (v. a. Hecken und Baumhecken, aber auch Feldgehölze und natürlich Waldobjekte), in 

so viele Einzelteile zerschnitten wurden wie die Anzahl der Flurstücke, über die sie sich erstreckten 

(Abb. 37). Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Einzelobjekte beträchtlich und die Attribute der 

Flurstücke (Gemarkung, Flur, Flurstück [Zähler und Nenner] wurden den Objekten hinzugefügt. 
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Abb. 37: Kartenausschnitt mit Objekten des Gehölzkatasters nach Verschneidung mit 

Flurstückdaten 

Im Anschluss daran wurde jedem Objekt eine eindeutige 24-stellige ID zugewiesen, die sich fol-

gendermaßen zusammensetzte: 

 

Daraufhin wurde die Fläche (m²) jedes Objekts berechnet. Im Hinblick auf die praktische Anwen-

dung des Gehölzkatasters wurden alle Objekte mit einer Fläche <3 m² eliminiert. Mithilfe der Flä-

chengröße und des hektarspezifischen Biomassevorrats jedes Objekts (Attribut „SRM_HA“) wurde 

der absolute Biomassevorrat jedes Objekts in Srm berechnet. Für jedes Objekt wurden auch die 

Koordinaten des Objektmittelpunkts berechnet und als neue Attribute hinzugefügt. 

Stellen: 1-4 5 6-7 8 9-11 12 13-15 16 17-21 22 23-24

Bedutung:
Gemar-

kung
* Flur *

Flurstück

Zähler
*

Flurstück

Nenner
*

Stamm-

ID
*

Gehölz-

typ

XXXX 9 XX 9 XXX 9 XXX 9 XXXXX 9 XX

Beispiel: 2165 9 02 9 014 9 001 9 13543 9 05

* Trennzahl (für den Algorithmus notwendig)

Hilgershausen,    Flur 2,    Flurstück 14/1,    Hohes Feldgehölz
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Der abschließende Schritt in der Erstellung des Gehölzkatasters war die Integration von Informati-

onen zum natur- und wasserschutzrechtlichen Status der Objekte. Dazu wurden Überschneidun-

gen des Gehölzkatasters mit den Flächen des Naturschutzes (FFH-Gebiete, Landschaftsschutz-

gebiete, Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete), mit Ausgleichsflächen (Kompensationsflächen, 

Ökokontoflächen) und mit Flächen der Wasserschutzgebiete geprüft und entsprechende Attribute 

den Objekten hinzugefügt.  

Drei weitere Attribute wurden den Objekten hinzugefügt, die den Naturschutzstatus, den Aus-

gleichsflächenstatus und den Wasserschutzstatus (Objekt liegt in einem relevanten Gebiet oder 

nicht) anzeigen. Bei vorhandener Überschneidung wurden bei den Flächen des Naturschutzes der 

Name des Schutzgebiets, bei Ausgleichsflächen der Name der Ausgleichsmaßnahme und bei den 

Wasserschutzgebieten je nach Zone (I, II und III) der Name des Schutzgebiets bzw. bei Heilquellen 

die Bezeichnung der Schutzzone als Werte den jeweiligen Attributen hinzugefügt. Eine Auflistung 

der 30 Attribute, die den Objekten des Gehölzkatasters zugeordnet sind sowie eine Kurzbeschrei-

bung der jeweiligen Attribute bietet Tab. 10. 

Tab. 10: Auflistung und Beschreibung der 30 Objektattribute des Gehölzkatasters 

Attribut Beschreibung 

ID Eindeutige ID jedes Objekts (24 Stellen) 

GEHOELZTYP 10 verschiedene Gehölztypen: 

01) Baumhecke, 02) Einzelbaum, 03) Einzelgebüsch, 04) Hecke  

05) Hohes Feldgehölz, 06) Niedriges Feldgehölz, 07) Waldinsel, 08) Laubwald,  

09) Nadelwald, 10) Mischwald 

SRM Holzvorrat in Schüttraummetern (Srm) 

SRM_HA Holzvorrat in Schüttraummetern (Srm) pro Hektar (ha) 

FLAECHE_OB Flächengröße (m²) des Objektes 

GEMEINDE Name der Kommune, in der das Objekt liegt 

ORTSTEIL Name der Gemarkung (Ortsteil), in der das Objekt liegt 

GEMARKUNG Nummer der Gemarkung, in der das Objekt liegt 

FLUR Nummer der Flur, in der das Objekt liegt 

FLURST_ZAE Nummer des Flurstücks (Zähler), in dem das Objekt liegt 

FLURST_NEN Nummer des Flurstücks (Nenner), in dem das Objekt liegt 

FLAECHE_FS Flächengröße des Flurstücks (m²), in dem das Objekt liegt 

ZENTROID_X X-Koordinate (UTM-Koordinatensystem) des geometrischen Zentrums des Objekts 

ZENTROID_Y Y-Koordinate (UTM-Koordinatensystem) des geometrischen Zentrums des Objekts 

ZENTROID_N Hochwert (Gauß-Krüger-Koordinatensystem) des geometr. Zentrums des Objekts 

ZENTROID_E Rechtswert (Gauß-Krüger-Koordinatensystem) des geometr. Zentrums des Objekts 

NAT_SCHUTZ Naturschutzstatus, der angibt, ob Objekt sich in einem naturschutzfachlich geschütz-

ten Gebiet (FFH, LSG, NSG, VSG) befindet 

FFH_NAME Name des FFH-Gebiets, in dem sich das Objekt befindet 
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Attribut Beschreibung 

LSG_NAME Name des Landschaftsschutzgebiets (LSG), in dem sich das Objekt befindet 

NSG_NAME Name des Naturschutzgebiets (NSG), in dem sich das Objekt befindet 

VSG_NAME Name des Vogelschutzgebiets (VSG), in dem sich das Objekt befindet 

AUSGLEICH Ausgleichsflächenstatus, der angibt, ob Objekt sich auf einer Ausgleichsfläche (Kom-

pensations- oder Ökokontofläche) befindet 

KOM_NAME Name der Kompensationsmaßnahme, die auf der Kompensationsfläche, auf der sich 

das Objekt befindet, durchgeführt wurde 

OEK_NAME Name der Kompensationsmaßnahme, die auf der Ökokontofläche, auf der sich das 

Objekt befindet, durchgeführt wurde 

WAS_SCHUTZ Wasserschutzstatus, der angibt, ob Objekt sich in einem Wasserschutzgebiet befindet  

WSG1_NAME Name des Wasserschutzgebiets, in dessen Schutzzone 1 sich das Objekt befindet 

WSG2_NAME Name des Wasserschutzgebiets, in dessen Schutzzone 2 sich das Objekt befindet 

WSG3_NAME Name des Wasserschutzgebiets, in dessen Schutzzone 3 sich das Objekt befindet 

HSG_NAME Bezeichnung der Schutzzone des Heilquellenschutzgebiets, in dem sich das Objekt 

befindet 

STAMM_ID ID (5 Stellen) der im Arbeitsschritt 1 (Kapitel 5.2.1) berechneten Gehölzgruppe, ver-

schiedene Objekte im finalen Gehölzkataster haben die gleiche STAMM_ID 

 

5.3 Beschaffung einer Software für das Landschaftsholz-Kataster 

Da es am Markt keine handelsübliche Standardsoftware zur Pflege eines Landschaftsholz-Katas-

ters gab, war es eine weitere maßgebliche Aufgabe, ein solches Programm für das Projekt zu iden-

tifizieren und zu beschaffen.  

Aufgrund der Komplexität der Gehölzkatasterdaten und der Menge an mitgelieferten Parametern 

eines Objektes (siehe Kapitel 5.2), waren die Anforderungen an das Programm, welches die Daten 

verarbeiten sollte, recht hoch. Folgende Funktionen sollten in der Software integriert sein, um einen 

schnellen Einstieg in die praktische Arbeit zu finden: 

 Übernahme der erzeugten Grunddaten bzw. Verarbeitung der Daten, um diese dann als 

Datengrundlage bereitstellen zu können.  

 Flexibler Umgang mit den zusätzlich notwendigen Parametern und Objektattributen 

 Geodatenverarbeitung 

 Speicherung zusätzlicher Anhänge wie Bilder, Dokumente, Sprachaufnahmen o.ä. 

 Mobile Datenerfassung und Bearbeitung der Katasterdaten sowohl im Gelände als auch am 

Arbeitsplatz 

Schnell konnte man aus Kosten- und Zeitgründen die Entwicklung einer eigens für das Land-

schaftsholz-Kataster zugeschnittenen Software ausschließen.  
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So wurde zunächst über Internetrecherche versucht, passende Anwendungen zu finden. Es konn-

ten einige Programme in Betracht gezogen werden, die mit ähnlichen Datenstrukturen im Bereich 

Geodatenverarbeitung arbeiten. Um die Arbeitsweise der Programme mit Realdaten näher ken-

nenlernen zu können, wurden mit einigen Endanwendern in Kommunen Vororttermine vereinbart. 

So auch bei der Stadt Schotten im Vogelsbergkreis. Hier wurde die Software DINOB eingesetzt. 

DINOB („Der innovative Bauhof“) von der Firma DINOB mit Firmensitz in 36367 Wartenberg wurde 

ursprünglich als Bauhofsoftware entwickelt, z. B. um Planung, Bearbeitung und Auftragswesen bei 

der Bearbeitung kommunaler Flächen zu unterstützen.  

Die Stadt Schotten setzte die Software aber auch zusätzlich u. a. schon im Bereich der Land-

schaftspflege im Außenbereich (Rückschnitt von Feldgehölzen an Feldwegen) ein. Hier erlangte 

man einen ersten Blick in die Arbeitsweise des Programms. DINOB ist recht modular aufgebaut 

und kann somit an die jeweiligen Bedarfe angepasst werden. Die Software arbeitet auf Basis eines 

Client-Server Models. Die Daten werden also auf dem Client erfasst (im Bestand oder am Arbeits-

platz bearbeitet) und bei bestehender Internetverbindung mit dem Server direkt abgeglichen. Bei 

nicht bestehender Verbindung werden die Daten auf dem Client gesammelt und am Arbeitsplatz 

im Office übermittelt. Alle Clients arbeiten nach diesem Abgleich mit dem Server somit immer auf 

einem Datenbestand und werden immer mit den aktuellsten Daten versorgt. Da viele Gemeinsam-

keiten sowie Anforderungen zum Projekt des Landschaftspflegemanagements gefunden werden 

konnten, fiel die Wahl letztendlich auf die Software DINOB.  

Die einmaligen Anschaffungs- und Einrichtungskosten sowohl für die Hardware als auch Software 

lagen bei insgesamt 9.777 € und gliederten sich auf, wie in Tab. 11 gezeigt. Für den Erhalt von 

aktuellen Programmupdates, Supportunterstützung sowie Fernwartung der Clients wurde eine Zu-

satzvereinbarung getroffen. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 3.862,80 €/Jahr. 

Tab. 11: Gliederung der Kosten für die Anschaffung und Einrichtung der Software DINOB 

inklusive dazugehöriger Hardware 

Produktbezeichnung Menge 
Einzelpreis  

netto 

Gesamtpreis 

netto 

DINOB Modul Heckenkataster (3 Nutzer) 1 1.560,- € 1.560,- € 

Datenübernahme 1 1.600,- € 1.600,- € 

Installation Software incl. Einweisung 1 850,- € 850,- € 

DINOB Tab2 Getac RX10 1 2.800,- € 2.800,- € 

KFZ Ladeadapter 1 140,- € 140,- € 

Bürodockingstation 1 300,- € 300,- € 

Modul Mobile Karten ( Kataster ) 1 800,- € 800,- € 

DINOB Mobile Kataster Lizenz 1 600,- € 600,- € 

Monatliche Bereitstellungskosten Cloud (3 Benutzer) 3 75,90 € 227,70 € 

Einrichtungsgebühr 1 900,- € 900,- € 

Gesamt 9.777,70 € 
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5.4 Konfiguration der Software, Dateneinspeisung und Testphase 

5.4.1 Konfiguration 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Software DINOB von der WfjM für die Arbeit im Land-

schaftsholz-Management konfiguriert wurde bzw. welche Hardwarekomponenten zusätzlich zur 

Software verwendet wurden. 

Server 

Zur Datenspeicherung (Bilder, Dokumente etc.) wurde ein Cloudserver mit Windows Server 2019 

Betriebssystem und SQL Datenbank 2019 angemietet und eingerichtet. Zugriff auf die Arbeitsober-

fläche des Servers wurde per Terminalserverzugriff gewährleistet. 

Clients 

Ebenfalls wurde ein mobiles Gerät (Getac RX10) auf Windows 10 Basis über die Firma DINOB zur 

Erfassung der Daten im Bestand durch die WfjM erworben. Dieses Gerät wurde sowohl mit der 

Clientsoftware DINOB als auch einer VPN Software zur sicheren Übertragung der Daten versehen. 

Parallel wurde ein weiterer stationärer Windows 10 PC mit der DINOB Software und den notwen-

digen Komponenten eingerichtet. 

Sicherheit 

Sowohl auf dem Server als auch auf den Clients wurde eine VPN-Verbindung zur sicheren Über-

mittlung der Daten eingerichtet.  

Support 

Auf allen Geräten wurde zusätzlich eine Fernwartungssoftware zur Unterstützung der Anwender 

installiert. 

GPS 

Hier wurde auf die eingebaute Technik des mobilen Tablets gesetzt. Standardmäßig arbeiten Tab-

lets oder Handys mit einer Genauigkeit von ungefähr 6 m zum aktuellen Standort. Es wurde in 

Betracht gezogen, eine zusätzliche externe GPS Antenne für das mobile Tablet zu kaufen, um eine 

Genauigkeit des aktuellen Standorts im Außenbereich von 2 cm zu erreichen (RTK-Signal). Diese 

Möglichkeit wurde aus Kostengründen und technischen Gegebenheiten (es wurden u. a. Gesprä-

che mit Fachfirmen vom Autobahnbau geführt – Aussage: Antenne arbeitet ungenau bei Verschat-

tungen, bei schlechtem Empfang) verworfen. Leider gibt es im WMK sehr viele Standorte, an denen 

kein Internetempfang bzw. keine Datenverbindung besteht. Die erstere Variante war somit vollkom-

men ausreichend für die Datenaufnahme. Bei Grenzfeststellungen o. ä. muss die zuständige Fach-

behörde eingeschaltet werden. 

5.4.2 Datenübernahme 

Im ersten Schritt wurden der Firma DINOB alle erzeugten Gehölzkataster-Datensätze (ca. 500.000 

Objekte) in Form von Shapedateien mit den gesamten Daten der 17 Teilgebiete des WMK zum 

Import übermittelt. In Tab. 12 sind zur Veranschaulichung die Mengen der Einzelobjekte pro Kom-

mune dargestellt. 



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

Tab. 12: Anzahl an Einzelobjekten (Gehölze) des Gehölz-Katasters (siehe Kapitel 5.2.2) pro 

Kommune des WMK zur Übernahme in die Software DINOB 

Stadt/ Gemeinde Anzahl Einzelobjekte 

Bad Sooden-Allendorf 36.079 

Berkatal 11.431 

Eschwege 34.093 

Großalmerode 27.279 

Herleshausen 23.413 

Hessisch Lichtenau 45.101 

Meinhard 23.192 

Meißner 20.773 

Neu-Eichenberg 10.034 

Ringgau 29.055 

Sontra 54.477 

Waldkappel 38.277 

Wanfried 20.049 

Wehretal 18.979 

Weißenborn 10.756 

Witzenhausen 80.587 

Gutsbezirk Kaufunger Wald 1.387 

Werra-Meißner-Kreis 484.962 

 

Für diesen Datenbestand musste seitens der Softwareentwickler eine Importroutine erstellt werden, 

um die Daten in die Software einzuspielen. Parallel wurden zur Darstellung im Programm die Text-

felder und deren Zuordnung zu den importierten Stammdaten definiert und angepasst.  

Da die Software in der Kartendarstellung mit dem Layerprinzip arbeitet (zusätzlichen Karten, Infor-

mationen zum entsprechenden Objekt können ein- und ausblendet werden), wurde weiteres Kar-

tenmaterial wie FFH-Gebiete, Naturschutzflächen, Wasserschutzgebiete sowie Ausgleichsgebiete 

in Form von Shapedateien bereitgestellt. Dies ist für die Funktion des Landschaftsholz-Manage-

ments wichtig, um schnell vor Ort erkennen zu können, ob man sich in einem Schutzgebiet befindet 

und daher besondere Regeln im Umgang mit den zu erfassenden Objekten gelten. Eine Übersicht 

der Menge von Einzelobjekten für diese besonderen Gebiete gibt Tab. 13.  
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Tab. 13: Einzelobjekten des Gehölzkatasters, die in besonderen Schutzgebieten liegen 

Besondere Gebiete Anzahl Einzelobjekte 

Kompensationsflächen 1.542 

Öko-Vorrangflächen 134 

FFH-Gebiete 37 

Landschaftsschutzgebiete 10 

Naturschutzgebiete 38 

Vogelschutzgebiete 6 

Wasserschutzgebiet Zone 1 127 

Wasserschutzgebiet Zone 2 115 

Wasserschutzgebiet Zone 3 182 

Heilquellen 10 

Schutzgebiete gesamt 2.201 

 

Erste zusätzliche Objektattribute, welche nicht in den Stammdaten vorhanden waren, wie z. B. Zu-

wegbarkeit, Flächenneigung, Vorkommen seltener Pflanzen oder Habitatelemente, wurden festge-

legt und in die Datenstruktur implementiert sowie gleichzeitig in die Erfassungsmasken aufgenom-

men. Zwei Beispiele der Arbeitsoberfläche der Software DINOB zeigen die mobile Version (Abb. 

38) und die stationäre Version (Abb. 39). 

 

Abb. 38: Darstellung eines Einzeldatensatzes in der mobilen Version der Software DINOB 
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Abb. 39: Darstellung eines Einzeldatensatzes in der stationären Version der Software DINOB 
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Nachdem die ersten Daten in die Datenbank eingespielt waren und die Clientsoftware angepasst 

war, wurde eine Einweisung in das Programm und dessen Funktionen durch die Firma DINOB 

durchgeführt.  

5.4.3 Testphase 

Im Anschluss an die Konfiguration der Software DINOB, die Übernahme der Daten des Gehölzka-

tasters in die Software und die Einweisung in die Software durch die Firma DINOB wurden zunächst 

erste Tests am Arbeitsplatz, später dann auch in der Feldflur mit den Realdaten durchgeführt. Nach 

kurzer Zeit fiel auf, dass beim Import der Daten Zuordnungen von Objekten zu Gemarkungsflächen 

nicht korrekt durchgeführt wurden, sodass die Importroutine nochmals angepasst werden musste. 

Die Datenbank wurde daraufhin nochmals neu erstellt (Abb. 40, Abb. 41). 

 

Abb. 40: Listenansicht Gehölzkataster 



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

 

Abb. 41: Kartenansicht eines Einzeldatensatzes 

In der Testphase wurde die Software immer wieder angepasst. So wurden die zu erfassenden 

Objektattribute in den Erfassungsmasken angepasst, indem z. B. ein Textfeld zu einem Auswahl-

feld umgewandelt wurde (Abb. 42). Weitere wichtige Objektattribute wurden während der Arbeit am 

Objekt definiert und der Software hinzugefügt. 

 

Abb. 42: Angepasste Erfassungsmaske des Tablets 
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Neben den bereits vorhandenen Standardattributen (Tab. 10, Kapitel 5.2.2) eines Objektes wurden 

die in Tab. 14 aufgelisteten zusätzlichen Attribute hinzugefügt: 

Tab. 14: Auflistung und Beschreibung der neu in der Software DINOB hinzugefügten 

Objektattribute des Gehölzkatasters 

Attribut Beschreibung 

Medien_Bild1 Bilddokumentation des Objekts 

Medien_Bild2 Bilddokumentation des Objekts 

Sprachnotiz Sprachaufnahme  

Datei(en) Hinterlegung von Dokumenten ( Officedokumente, PDF Dateien ) 

Festgest_Gehölztyp Tatsächlich festgestellter Gehölztyp 

Vorkommende_Baumarten Vorkommende Baumarten im Objekt ( z.B. Buche , Eiche, Birke oder 

Wildobst – Kirsche, Pflaume, Birne ) 

Vorkommende_Sträucher Vorkommende Sträucher im Objekt ( z.B. Schwarzdorn , Weißdorn, Ho-

lunder, Hartriegel etc ) incl. Angabe zum Bewuchs 

Zuwegbarkeit Erreichbarkeit des Objekts ( Feld, Wegeart ( Grasweg, Schotterweg ), 

Strasse ) 

Flächenneigung Beschreibung der Geländeformation vom Objekt 

Tierbeobachtungen Vorkommen besonderer Tiere ( z. B. Greifvogelhorst ) 

Habitatelemente Vorkommen besonderer Habitatelemente im Objekt ( z. B. Ameisen-

bulte, Totholz, Trockenmauern o. ä. ) 

Vorkommen_Pflanzen Vorkommen von seltenen Pflanzen ( z. B. Orchideen ) 

Sonst_Vegetation Vorkommen von zusätzlicher Vegetation im Objekt (z.B. Gräser, Kräuter) 

Wassernähe Angaben zu Gewässervorkommen 

Aktuelle Nutzung Beschreibt den Pflegezustand bzw. Nutzung des Objekts 

Nutzung_angr_Fläche Nutzung auf unmittelbar angrenzenden Flächen 

Hindernisse_Probleme Erkennbare Hindernisse und Probleme (z. B. Müllablagerungen, einge-

wachsene Weidezäune, Flutgraben ) 

Neophyten Vorkommen von Neophyten 

Vorkommen_Gefahren Erkennbare Gefahren oder Beeinträchtigungen im Arbeitsbereich 

 

Über die zusätzlichen Attribute können wichtige zusätzliche Informationen zu einem Objekt gesam-

melt werden, die einerseits die tatsächlich vorgefundene Situation im Bestand so gut wie möglich 

beschreiben und andererseits im Hinblick auf zu erstellende Ausschreibungsunterlagen und später 

anfallende Arbeiten wichtige Indikatoren für eine genaue Beschreibung des Objektes sind. 

Leider gab es auch immer wieder starke Probleme mit dem mobilen Tablet in Bezug auf die Arbeit 

mit dessen interner GPS Technik, sodass oft im Außenbereich kein Standort ermittelt werden 

konnte und somit die Arbeit am richtigen Objekt nicht gewährleistet war. Daraufhin wurde das Gerät 
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zum Hersteller geschickt und dort ein Austausch sämtlicher Komponenten vorgenommen. Dies war 

ein sehr zeitaufwendiger Prozess, da der Vorgang mitten im ersten Lockdown der Corona-Pande-

mie stattfand. Auch die Bearbeitung von Objekten in der Kartendarstellung gestaltete sich weiter 

schwierig. DINOB hatte in diesem Bereich eine eigene GIS-Engine entwickelt, die aber in ihren 

Funktionen sehr eingeschränkt blieb (Abb. 43).  

 

Abb. 43: Angepasste GIS-Engine der Software DINOB 

Es bleibt festzuhalten, dass die Firma DINOB sehr bemüht war, die Anforderungen an das Land-

schaftsholz-Kataster umzusetzen. Leider fehlte aber am Ende die Zeit, um auf eine gänzlich neue 

Programmversion inklusive neuer GIS-Engine zu warten. Zusätzliche Kosten für die Erneuerung 

der Module wurden ebenfalls angekündigt, die allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht näher benannt 

werden konnten.  

Als Fazit der Testphase wurde festgestellt, dass die Software vom Aufbau her prinzipiell geeignet 

wäre, um die Anforderungen an das Landschaftsholz-Management zu erfüllen, aber im Detail zu 

viele Probleme auftraten, die nur mit einem erheblichen Mehraufwand an Zeit und Kosten zu lösen 

gewesen wären. Neben den genannten Problemen gab auch die Tatsache, dass DINOB eine  

Standalone-Lösung war, also keine Anbindung an andere Anwendungen der Kreisverwaltung (z. B. 

Fachbereich 8 - Landwirtschaft, Landschaftspflege, Natur- und Landschaftsschutz oder UNB) mög-

lich waren, den Ausschlag für eine insgesamt negative Bewertung der Software nach der Test-

phase. 

So wurde im Oktober 2020 nach mehrmonatiger Testphase der Entschluss gefasst, auf eine andere 

Software umzusteigen, die bereits erprobt und kompatibel zu den Anwendungen der Kreisverwal-

tung bzw. anderer wichtiger Akteure in diesem Bereich (z. B. Geo-Naturpark Frau-Holle-Land) sein 

sollte. Als Software wurde schnell ArcGIS identifiziert, die dann beschafft und konfiguriert wurde, 

um damit das Landschaftsholz-Kataster zu optimieren (siehe Kapitel 6.1). 
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6 Umsetzung des Landschaftsholz-Managements 

Die Umsetzung des Landschaftsholz-Managements erfolgte maßgeblich durch die WfjM über die 

Arbeit mit dem Landschaftsholzkataster bzw. dessen Erweiterung und Optimierung durch Aufnah-

men im Feld. 

Parallel dazu entwickelte Dr. Hubertus Hofmann von der Universität Kassel im Auftrag der W-I eine 

Anleitung für die näherungsweise Bestimmung holziger Biomassen im Bestand. Diese soll 

einerseits dazu dienen, die über Laserscan-Daten entwickelten Abschätzungen der Holzvorräte der 

Gehölzobjekte im Landschaftsholzkataster zu validieren und andererseits für neue Gehölzobjekte 

Abschätzungen vorzunehmen. Diese Anleitung findet sich im Anhang wieder. 

6.1 Erweiterung/Optimierung des Landschaftsholz-Katasters 

Die Software ArcGIS Online (Onlinezugang auf Webportal, ArcGIS Pro und ArcMap) wurde von 

der WfjM aus eigenen Mitteln über die Organisation „Stifter Helfen“ gekauft*. Die Software wurde 

parallel schon gesichtet und es hatten erste Tests mit dem ArcGis Paket stattgefunden. Verringe-

rung der Softwarekosten und Entfall eines eigenen zu unterhaltenden Serversystems waren wei-

tere auschlaggebende Argumente für den Wechsel zum neuen System. Die Möglichkeit zur Erstel-

lung eigener Karten sowohl online als auch offline und zur Erstellung eigener Surveys (d. h. Um-

fragen, also Erfassungsmasken in einer eigenen App) gestalten die Software sehr flexibel, sodass 

Anpassungen selbstständig und schnell durchgeführt werden können, ohne dass man auf eine ex-

terne Firma angewiesen ist. 

Da ein weiteres Projekt des WMK („Schaf schafft Landschaft“, www.schafland17.de) schon mit  

ArcGIS arbeitete, konnte man neben den eigenen Testerfahrungen auch schnell Einblicke in die 

Arbeit mit Kartenmaterial und Objekten aus diesem Projekt erlangen. Hier wird u. a auch im Bereich 

der Landschaftspflege und mit Objekten, ähnlich wie es das Landschaftsholz-Kataster nutzt, gear-

beitet. Erste Ansätze konnten also schnell für eine mögliche Zusammenarbeit beider Projekte ge-

funden werden. Der in der Gründung befindliche Landschaftspflegeverband wird als dritter Nutzer 

der Software Ende 2021 bzw. Anfang 2022 seine Arbeit mit dem Programm aufnehmen. Ein wei-

terer Aspekt, eine softwaretechnische Standalone-Variante nicht weiter zu verfolgen, sondern auf 

eine gemeinsame Datenbasis bzw. Software zu setzen. 

In ArcGIS gibt es die Möglichkeit, sowohl am Arbeitsplatz (ArcGIS Pro) als auch mobil (ArcGIS 

Online) im eigenen Onlineportal die Daten zu bearbeiten, Ansichten zu erstellen, Offline-Karten zu 

erstellen usw. Die Daten werden dabei in einer zentralen Cloud gespeichert (Abb. 44).  

 

 

*Siehe Aktualisierung im Nachtrag am Ende des Berichts (Seite143) 
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Abb. 44: Grundlegendes Schema zum Aufbau und Struktur ArcGis Plattform 

Die Erfassung der Daten findet mobil über eigens erstellte Surveys in ArcGIS Survey 123 connect 

mit einer App (ArcGIS Survey 123) auf einem Mobilgerät (Tablet, Handy o. ä.) statt. Die Karten aus 

ArcGIS Pro werden im Online Portal bereitgestellt und können z. B. über ArcGIS Fields Maps auf-

gerufen werden. Für Bereiche, in denen kein Internet vorhanden ist, können separat erzeugte Off-

line Karten auf dem mobilen Gerät gespeichert werden. Somit ist ein Arbeiten ohne Internetverbin-

dung am Objekt ebenfalls gewährleistet. Die Dateninformationen werden über die Attributtabellen 

der Karten bereitgestellt. 

       

Abb. 45: Screenshots zum Arbeiten mit ArcGIS Fields Maps, App Field Maps wird gestartet 

(links), Auswahl Kartendarstellung Kommune (Mitte), Auswahl Einzelobjekt mit Link zur 

Pflege am aktuellen Standort (rechts) 
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Über den Link des Objektes wird die App ArcGIS Survey123 auf dem mobilen Gerät gestartet. 

Vorhandene Attribute des Objektes werden über den Link als Parameter übergeben und in der 

Erfassungsmaske der App bereitgestellt (Abb. 46). Popups, wie in der ganz rechten Bildschirm-

maske in Abb. 46 zu sehen, können eigenständig erstellt werden und mit den vorhandenen Attri-

buten versehen werden.  

    

Abb. 46: ArcGIS Survey 123 Erfassungsmaske: Flurdaten, Flächenangaben, Medien, 

Attributerfassung (v. l. n. r.) 

Die erfassten Daten werden in einer Onlinedatenbank gespeichert. Die Darstellung der Daten wird 

in einem eigenen Kartenlayer umgesetzt. ArcGIS arbeitet auch mit dem Layerprinzip, sodass auch 

hier verschiedenste Kartenlayer ein- bzw. ausgeblendet werden können (Abb. 47). Von der Kreis-

verwaltung des WMK wurden dem Landschaftsholz-Management zudem neueste Luftbildkarten 

mit 20 m Genauigkeit zur Ansicht der Landschaft bereitgestellt (Abb. 48). 

Die Anwendung ist insgesamt sehr benutzerfreundlich aufgebaut und, mit einer Vielzahl von Funk-

tionen versehen, sodass die meisten Anforderungen des Landschaftsholzkatasters abgedeckt sind 

oder durch eigene Darstellungen Surveys realisiert werden können. 
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Abb. 47: Darstellung Kartenlayer der zu bearbeitenden Objekte inklusive Attributtabelle über den 

original Kartenlayer der 3D Katasterdaten gelegt (Layerprinzip). 

 

Abb. 48: Kartendarstellung von Einzelobjekten in ArcGis Pro als Popup mit kurzem Anleser zu 

den Objektdaten inklusive Link für Aufruf zur Pflege der Realdaten 
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6.2 Durchführung des softwaregestützten Landschaftsholz-
Managements 

6.2.1 Testphase während der Projektlaufzeit 

Neben der Erprobung und Durchführung eines softwaregestützten Katasters während der Pro-

jektphase zählte unter anderem auch der Aufbau von Netzwerken aus Eigentümern, Dienstleistern, 

Naturschutzbehörden, Kommunen, Vereinen sowie Verbänden zu den Aufgaben des Landschafts-

holz-Managements.  

Das Handling von Eigentümerdaten wurde aus Datenschutzgründen schnell verworfen und an die 

Zuständigkeit der Behörden übergeben, da die Besitz- sowie Bewirtschafterverhältnisse dort be-

kannt sind. Da die Maßnahmenplanung auch von der Behörde auf naturschutzfachliche Richtigkeit 

geprüft werden muss, können entsprechende Prüfungen und Genehmigungen auch durch den Be-

sitzer bzw. Bewirtschafter eingeholt werden. Diese Vorgehensweise wurde im Projekt „Schaf 

schafft Landschaft“ so umgesetzt und erwies sich als praktikabel. Der Zugang zu den Daten wurde 

über spezielle Zugriffsberechtigungen für die Behördenmitarbeiter auf die Onlinedaten geregelt. 

Die Umsetzung erfolgt im Landschaftsholz-Management in gleicher Weise, war zum Projektende 

aber noch nicht fertiggestellt. 

Im Bereich Dienstleistung wurde im Februar 2020 mit der Arbeitsgruppe der WfjM eine praktische 

Maßnahme auf einem bei der Maßnahmenplanung festgelegten Pflegeabschnitt durchgeführt. Ziel 

war es, sowohl die Parameter der Maßnahmenplanung als auch deren Wirtschaftlichkeit zu über-

prüfen. In diesem Beispiel wurde die Verwertung des Materials über einen der Sammelplätze des 

Grüngutkonzeptes abgewickelt. Folgende Gegebenheiten wurden an dem Standort vorgefunden: 

 Fläche (4.200 m²) nahe Weidenhausen (Verbuschungsgrad 35-60 %) 

 Entbuschung Schwarzdorn, Schlehe, Stockausschlagmahd 

 Materialtransport zur Sammelstelle Weidenhausen ( ca. 3 km einfache Fahrtstrecke ) 

  

Abb. 49: Entbuschung eines Pflegeabschnitts im Rahmen der Überprüfung verschiedener 

Parameter für die Planung von Landschaftspflegemaßnahmen 
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Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass das Material sehr sperrig war, daher wenig Menge 

geladen werden konnte und somit viele Fahrten nötig waren. Die Gesamtmenge betrug 6,17 Mg 

und die Entsorgungskosten 60 €/Mg. Mit 12 Ladungen wurden insgesamt 72 km gefahren, sodass 

sich die Gesamtkosten aus Entsorgung und Transport auf ca. 450 € beliefen. Deutlich höhere Kos-

ten entstanden aber aus dem Mehraufwand an Arbeit im Vergleich zur sonst üblichen Praxis des 

Verbrennens von Landschaftspflegematerial auf der Fläche. Dieser betrug  ca. 90 Stunden (ein 

Fachanleiter, ein Helfer, zwei Arbeiter) und verursachte Mehrkosten von ca. 1.400 €. 

Aus den ermittelten Zahlen wurde klar, dass über relativ kleine Lose recht hohe Kosten entstehen. 

Auch bei einer Aufbereitung des Materials mit einem Schredder und Verkauf des angefallenen 

Häckselgutes hätte man beim aktuellen Marktpreis keine positive Bilanz der Maßnahme erreicht. 

Dies ist eine wichtige Erkenntnis in Bezug auf die Auswahl von Flächengrößen, Mengen und anfal-

lenden Qualitäten des Erntegutes, die bei der Planung von Losen mit Betracht auf die Gesamtwirt-

schaftlichkeit zu beachten ist.  

Um zukünftig Stoffströme wie aus dem vorherigen Beispiel aus dem Landschaftsholz zu verwerten, 

wurde seitens der WfjM ein Konzept erarbeitet.  

Zusammengefasst sieht das Konzept wie folgt aus: 

1. Ernte/Verarbeitung des Materials auf der Fläche mit Kleinhacker 

2. Verwertung des Materials in einer Kleinfeuerungsanlage am Standort der WfjM in der Thü-

ringer Str. 22 in Eschwege 

2. Integration der Verarbeitungsschritte/Verwertung in das konzeptionelle Tagesgeschäft der 

Werkstattangebote 

Dieses Konzept wurde der HessenEnergie als Förderantrag vorgelegt. Ausschlaggebend für die 

Vergabe von Fördermitteln wäre allerdings eine positive Vororteinschätzung seitens der Hessen-

Energie gewesen. Dieser Termin konnte leider aufgrund der Corona-Pandemie bislang nicht statt-

finden. 

6.2.2 Verstetigung des Landschaftsholz-Managements 

Mit der geplanten Zusammenarbeit des Projekts „Schaf schafft Landschaft“, dem Landschaftspfle-

geverband, der Kreisverwaltung (Fachbereich 8 - Landwirtschaft, Landschaftspflege, Natur- und 

Landschaftsschutz) sowie dem Landschaftsholz-Management wird die Nutzung der Daten zukünf-

tig auf eine noch breitere Basis gestellt. Hiermit soll das Ziel erreicht werden, einen großen, aktu-

ellen, umfassenden und gemeinsamen Datenbestand aufzubauen. Aktuell werden von den betref-

fenden Partnern Strategien für die gemeinsame Datennutzung konzipiert. Diese führt zu Synergie-

effekten bei der Datenaufnahme und gleichzeitiger Einsparung von Kosten in Bezug auf doppelt 

geführte Datenbestände sowie anfallende Arbeit im Gelände. 

Eine alleinige Weiterführung bei der WfjM wird aus deren Sicht als nicht zielführend angesehen, 

sondern es sollte versucht werden, alle relevanten Akteure (wie oben beschrieben) zusammenzu-

führen. Aktuell ist für die Verstetigung des Landschaftsholzmanagements u. a. zunächst eine ko-

operative Zusammenarbeit der WfjM mit dem Landschaftspflegeverband geplant. Wichtige Aspekte 

für die Verstetigung des Projektes werden allerdings auch wirtschaftliche Komponenten für die Auf-

traggeber sowie die Verwertungs- und Nutzungsmöglichkeiten des anfallenden Materials sein. 
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Weiterhin sind erste Abstimmungsgespräche zur konkreten Ausgestaltung einer Verstetigung des 

Landschaftsholz-Managements geplant, an denen neben den genannten Akteuren auch die poten-

ziellen Auftraggeber für Landschaftspflegemaßnahmen (Naturschutzbehörden, Kommunen) teil-

nehmen. 
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7 Synergien von Grüngut- und Landschaftsholz-Management 
durch Zusammenführung der Stoffströme 

Ein wesentlicher Bestandteil des Modellprojekts war die Bestrebung, Synergien bei der Verwertung 

der Stoffströme holziges Grüngut und Landschaftspflegeholz zu nutzen. Dies geschieht einerseits 

bei der Erfassung/Sammlung, indem die Infrastruktur des Grüngutkonzepts mit dezentralen Grün-

gutplätzen auch für die Sammlung von Landschaftspflegeholz genutzt werden kann. Ein zusätzlich 

positiver Effekt ist hierbei, dass eine vorhandene Infrastruktur von Grüngutplätzen Motivation dafür 

sein kann, Landschaftspflegeholz nicht, wie bisher häufig praktiziert, durch Verbrennung zu besei-

tigen, sondern im Sinne des Klimaschutzes und der Kreislaufwirtschaft einer hochwertigen Verwer-

tung zuzuführen.  

Eine weitere Synergie besteht darin, dass aus den verschiedenen Holzsortimenten der Input-

stoffströme durch eine gemeinsame Aufbereitung auf den Aufbereitungsplätzen wiederum ver-

schiedene Output-Stoffströmen generiert werden. Für die Holzbrennstoffe können damit je nach 

Verwendung (z. B. Biomasseheizkraftwerk oder kommunale Hackschnitzelheizung) verschiedene 

Qualitäten durch unterschiedliche Mischungen von qualitativ hochwertigem Material (Landschafts-

pflegeholz) und qualitativ geringer wertigem Material (holziges Grüngut) erzeugt werden.  

In der Praxis wird es allerdings häufig so sein, dass bei Landschaftspflegearbeiten mit einem gro-

ßen Anfall an Landschaftspflegeholz ein Zerkleinerungsaggregat (z. B. Hacker) das Material direkt 

an der Fläche zerkleinert. Von dort kann es dann unmittelbar zur Verwertung, beispielsweise in 

einem Biomasseheizkraftwerk, transportiert werden. Bei kleineren Landschaftspflegemaßnahmen 

ist aber unter Umständen die Anfahrt eines Zerkleinerungsaggregats zur Fläche wirtschaftlich 

und/oder technisch nicht sinnvoll. Dann wäre die Anlieferung des entstandenen Pflegematerials an 

einem Grüngutplatz die geeignetere Lösung. 

Da die Verwertung des holzigen Grünguts, das im Rahmen der Sammelkampagnen von Privat-

haushalten angeliefert wurde, über deren Abfallgebühren finanziert wird, ist die kostenfreie Abgabe 

von Landschaftspflegematerial zur gemeinsamen Verwertung mit dem holzigen Grüngut nicht mög-

lich. Die zusätzlichen Kosten für die Aufbereitung und Verwertung des Landschaftspflegeholzes 

müssen also „verursachergerecht“ durch den Anlieferer des Materials bzw. den Auftraggeber der 

Pflegemaßnahme gedeckt werden. 

Hier bietet sich eine Kostenersatzregelung im Einzelfall an, bei der das Material zunächst auf einem 

der Grüngutplätze angenommen wird und die angenommene Menge bzw. das Volumen in m³ do-

kumentiert wird. Die bei der folgenden Aufbereitung und Verwertung des gesamten Materials ent-

stehenden Kosten werden anschließend anteilig anhand der dokumentierten Menge dem Anlieferer 

des Landschaftspflegematerials bzw. dem Auftraggeber der Pflegemaßnahme in Rechnung ge-

stellt. 

Daraus ergibt sich - für die höherwertige Verwertung - insgesamt ein höheres Kostenvolumen für 

Landschaftspflegemaßnahmen als dies der Fall ist, wenn das Pflegematerial durch Verbrennen auf 

der Fläche beseitigt wird. Diese Kosten müssen bei der Planung von Maßnahmen einkalkuliert 

werden. Hier muss zum Teil im Sinne des Klimaschutzes und der Kreislaufwirtschaft noch ein Um-

denken stattfinden, für das Modellprojekte wie dieses unterstützend wirken sollen.  
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8 Übertragbarkeit auf andere Landkreise 

Im Sinne der Abfallhierarchie (Verwertung vor Beseitigung) und des Klimaschutzes (Erzeugung 

erneuerbarer Energie und Rückführung von Kohlenstoff in den Boden) sind die Umsetzung eines 

Grüngutkonzepts und eines Landschaftsholz-Managements wichtige Maßnahmen, die auch an-

dere Landkreise umsetzen sollten. 

Die hier gezeigten innovativen Ansätze, wie die Erstellung eines kreisweiten Landschaftsholz-Ka-

tasters oder die Nutzung von Synergien bei der gemeinsamen Aufbereitung qualitativ unterschied-

licher Holzsortimente verschiedener Herkünfte zur Erzeugung von Brennstoffen für verschiedene 

Anwendungen, können dabei die Attraktivität dieser Umsetzungsmaßnahmen steigern. 

Generell sind die in diesem Modellprojekt erfolgten Umsetzungsschritte auf andere hessische 

Landkreise übertragbar und können auch dort umgesetzt werden. Vor allem in Bezug auf das Grün-

gutkonzept sind im Zuge der dreijährigen Projektlaufzeit jedoch zahlreiche Hürden zutage getreten, 

die eine zeitlich und ökonomisch effiziente Umsetzung erschwert haben. Da diese Hürden vor allem 

in den rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. der Auslegung dieser Rahmenbedingung durch die 

zuständigen Behörden begründet liegen, können andere hessische Landkreise, die den gleichen 

Hürden gegenüberstehen, von den gewonnenen und in diesem Endbericht dokumentierten Er-

kenntnissen sehr profitieren.  

In diesem Zusammenhang wurde durch die Projektbeteiligten die Erstellung eines Merkblatts bzw. 

einer Handlungsempfehlung mit wichtigen Informationen zur leichteren Umsetzung von vergleich-

baren Projekten in Hessen als Hilfestellung für andere Landkreise oder Kommunen vorgeschlagen. 

Ein solches Dokument mit kurzer übersichtlicher Darstellung der Ergebnisse wäre für eine weitrei-

chende Verbreitung dieser Ergebnisse sicher besser geeignet als der vorliegende Endbericht. 



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

9 Fazit 

9.1 Umsetzung des Grüngutkonzepts: 

 Eine Sammlung, Aufbereitung und Verwertung von holzigem Grüngut im Werra-Meißner-

Kreis ist abfallrechtlich erforderlich, klimapolitisch sinnvoll und wird von Bürgerinnen und 

Bürgern als Serviceleistung gefordert. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, 

dass der Werra-Meißner-Kreis eine geringe Siedlungsdichte aufweist, sodass einerseits 

viele große Hausgärten mit entsprechend hohem Mengenaufkommen an Grüngut existieren 

und andererseits die Wege zu entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten für diese Grün-

gutmengen bislang sehr weit waren. 

 Der Aufbau eines Netzes an dezentralen, temporären Sammel- und Aufbereitungsplätzen 

für holziges Grüngut gestaltete sich deutlich schwieriger und langwieriger als erwartet, was 

vor allem an den bauleitplanerischen Voraussetzungen (Flächennutzungsplan, Bebauungs-

plan) für die Genehmigung (immissionsschutzrechtlich oder naturschutzrechtlich) und dem 

dadurch erhöhten Aufwand für die Errichtung dieser Plätze lag. 

 Die kreisweite Sammlung begann im Herbst 2020 mit der ersten Kampagne an zwei Sam-

melterminen auf zunächst acht der 13 geplanten Grüngutplätzen. Insgesamt wurden durch 

rund 1.000 Anlieferungen ca. 270 Mg holziges Grüngut erfasst, was einer durchschnittlichen 

Menge von 12 kg pro Einwohner im Sammelgebiet (acht Kommunen) entsprach. In der 

Konzeptphase war für den Beginn der Umsetzung des Grüngutkonzepts eine durchschnitt-

liche Sammelmenge von 15 kg pro Einwohner bei der Herbstkampagne abgeschätzt wor-

den. Abschätzung und erste Ergebnisse stimmen somit gut überein. 

 Im Frühjahr 2021 fand die zweite Kampagne mit drei zusätzlichen Grüngutplätzen (insge-

samt elf der 13 geplanten Grüngutplätze) statt. Insgesamt gab es rund 2.100 Anlieferungen, 

was einer durchschnittlichen Anzahl von 46 Anlieferungen pro 1.000 Einwohnern im Sam-

melgebiet (elf Kommunen) entsprach. Da das gesammelte Material erst im Herbst 2021 

aufbereitet wird, kann keine Angabe zu den Sammelmengen gemacht werden. Da aber bei 

der Herbstkampagne 2020 ebenfalls 46 Anlieferungen pro 1.000 Einwohnern stattfanden 

ist davon auszugehen, dass die durchschnittliche Sammelmenge ebenfalls bei 10-15 kg pro 

Einwohner lag. 

 Die Erfahrungen des Zweckverbands Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis mit dem Boden-

verband Werra-Meißner, der als regionaler Dienstleister mit der Logistik und Aufbereitung 

des gesammelten Materials beauftragt wurde, wurden als positiv beurteilt. Es sind aber 

noch weitere Optimierungen geplant, um die einzelnen Arbeitsschritte noch effizienter zu 

gestalten. 

 Für die Verwertung der Holzfraktion war die Marktlage während der Projektlaufzeit sehr 

schwierig, da ein über die deutschen Grenzen hinausgehendes Überangebot an Waldholz 

aufgrund von Trockenheit und Käferbefall sowohl die Vermarktung an Verwertungsanlagen 

(Biomasseheizkraftwerke) an sich erschwerte, als auch die Preise bei dieser Vermarktung 

negativ beeinflusste. Eine Entspannung dieser Marktlage ist aber derzeit in Sicht. 

 Für die Verarbeitung der Feinfraktion zu Kompost und die anschließende Verwertung gibt 

es bereits erste Ideen und regionale Interessenten, was die regionale Wertschöpfung weiter 
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steigen ließe und zusätzlich zum Klimaschutz durch die Kompostanwendung beitrüge. Ins-

besondere im ökologischen Landbau sind Grüngutkomposte gefragt und können dort einen 

wichtigen Beitrag zum Ausgleich von Nährstoffdefiziten und zum Humusaufbau leisten.  

9.2 Landschaftsholz-Management: 

 Das im Rahmen dieses Modellvorhabens entwickelte Landschaftsholz-Management ist 

bundesweit einzigartig, trägt zur regionalen Wertschöpfung bei und nutzt Synergien, die 

sich aus der Kooperation mit dem umgesetzten Grüngutkonzept ergeben, für die Brennstof-

ferzeugung aus biogenen Reststoffen. 

 Mit dem Landschaftsholz-Kataster wurden alle Gehölzstandorte der Offenlandschaft (au-

ßerhalb des Waldes und der bebauten Ortschaften) automatisiert in ihrer räumlichen Lage 

erfasst und mit weiteren Attributen (Gehölztyp, Holzvorrat, natur- und wasserschutzfachli-

cher Status, Zuordnung zu einem Flurstück, Flächengröße) katalogisiert. Damit liegt dem 

Werra-Meißner-Kreis ein sehr aussagekräftiges und detailliertes geografisches Informati-

onssystem für den Bereich der Landschaftspflege vor. 

 Entscheidend für ein gut funktionierendes Landschaftsholz-Management zur nachhaltigen 

Landschaftspflege und Nutzung des Pflegematerials ist eine stabile, anwendungsfreundli-

che, vielseitige, schnittstellenorientierte und selbst zu organisierende Software, in die das 

Landschaftsholz-Kataster integriert ist. 

 Der Arbeitsaufwand für die technischen Umsetzungen mit der zunächst ausgewählten Ma-

nagementsoftware (Einrichtung, Integration des Landschaftsholz-Katasters, Erfassung von 

Daten im Gelände und Übertragung an den Server) wurde unterschätzt. 

 Aufgrund technischer Restriktionen der zunächst ausgewählten Software und der mangel-

haften Möglichkeit der Vernetzung mit anderen wichtigen Akteuren (Kreisverwaltung, Land-

schaftspflegeverband), wurde der Umstieg auf eine andere Managementsoftware realisiert, 

die den oben gennannten Anforderungen entsprach. Dieser Wechsel wurde im Nachhinein 

als positiv und richtig bewertet.  
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10 Ausblick 

10.1 Weitere Umsetzung des Grüngutkonzepts 

 Die noch nicht abgeschlossenen Änderungen von Flächennutzungsplänen und Aufstellun-

gen von Bebauungsplänen sollen so zügig wie möglich zum Abschluss gebracht werden. 

 Die noch nicht abgeschlossenen immissions- und naturschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahren sollen so zügig wie möglich zum Abschluss gebracht werden. 

 Die für die Bürger entgeltfreie Sammlung von holzigem Grüngut auf dezentralen Sammel-

plätzen im WMK wird verstetigt und umfasst eine Herbstkampagne mit zwei bis drei Termi-

nen im Oktober/November und eine Frühjahrskampagne mit zwei bis drei Terminen im Feb-

ruar/März. 

 Die Zusammenarbeit mit dem Bodenverband Werra-Meißner als Dienstleister wird als er-

weiterte Testphase fortgeführt. Dabei stehen die Optimierung der Logistik (z. B. Bereitstel-

lung von Containern zu Sammelterminen auf reinen Sammelplätzen) sowie die Optimierung 

der Aufbereitung (z. B. Auswahl der Zerkleinerungs- und Siebaggregate) zur Steigerung der 

Effizienz und zur Senkung der Kosten im Vordergrund. 

 Mittelfristig werden die Aufgaben in den Bereichen Logistik, Aufbereitung und Verwertung 

neu ausgeschrieben. 

10.2 Landschaftsholz-Management 

 Die neue Management-Software wird durch Testläufe bei der Arbeit im Gelände und am 

stationären Arbeitsplatz fortlaufend optimiert. 

 Der Datenbestand wird durch Erhebungen im Gelände kontinuierlich erweitert. Dabei wer-

den neue Attribute zu den Gehölzen ermittelt (z. B. Zuwegbarkeit, Entwicklungsziel) und 

vorhandene Attribute (z. B. Biomassevorrat) aktualisiert. Das bisher einzigartige Land-

schaftsholz-Kataster bedarf der kontinuierlichen Pflege und Ergänzung, damit es auch in 

Zukunft eine wichtige Management-Unterstützung darstellt. 

 Bei der Planung von Landschaftspflegemaßnahmen und bei deren Durchführung wird zu-

künftig die Management-Software angewendet. 

 Bei der Durchführung solcher Landschaftspflegemaßnahmen, bei denen das Pflegematerial 

nicht vor Ort zerkleinert und anschließend direkt verwertet wird, wird eine Zusammenarbeit 

mit dem ZVA stattfinden, um die Infrastruktur der Grüngutplätze zu nutzen und damit Sy-

nergien bei der gemeinsamen Aufbereitung und Verwertung von holzigem Grüngut und 

Landschaftspflegematerial zu schaffen.   

 Für eine Zusammenarbeit und gemeinsame Datennutzung mit den drei weiteren maßgeb-

lichen Akteuren im WMK, der Kreisverwaltung (FB 8 Landwirtschaft, Landschaftspflege, 

Natur- und Landschaftsschutz), dem Landschaftspflegeverband sowie dem Projekt „Schaf 

schafft Landschaft“, wird die Verstetigung des Landschaftsholz-Managements abgestimmt.  
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10.3 Verwertung der holzigen Biomasse 

 Die Aufbereitung und Verwertung der auf den Grüngutplätzen gesammelten holzigen Bio-

masse soll flexibel gestaltet werden. Dabei kann in Abhängigkeit von der vorhandenen Ma-

terialqualität sowie von den aktuellen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen beispiels-

weise ein größerer Anteil an Brennstofffraktion (bei guter Nachfrage auf dem Energieholz-

markt) oder alternativ ein größerer Anteil an Kompostfraktion (bei schlechter Nachfrage auf 

dem Energieholzmarkt) erzeugt werden. Eine positive Klimaschutzwirkung ist sowohl bei 

der energetischen Nutzung durch Ersatz fossiler Brennstoffe als auch bei Kompostierung 

durch Torf- und Düngerersatz gegeben.  

 Wünschenswert im Sinne des Gesamtkonzepts wäre, wie bereits in der Konzeptphase des 

Modellvorhabens erörtert, die Schaffung von Verbrennungskapazitäten für diese holzige Bi-

omasse im WMK. Dies wäre z. B. ein Biomasseheiz(kraft)werk, das ein größeres Industrie-

unternehmen oder über ein Nahwärmenetz mehrere Liegenschaften mit Wärme versorgt. 

Hierzu besteht eine enge Vernetzung mit dem Modellprojekt "Quartierssanierung im Werra-

Meißner-Kreis" zur Förderung solcher Konzepte. Darüber hinaus will der WMK weitere 

Schulzentren mit Hackschnitzel-Feuerungsanlagen ausstatten. 

 Alternative Verwertungsmöglichkeiten für das gesammelte Material, wie z. B. die Erzeu-

gung von Pflanzenkohle, die Nutzung in Biomeilern (Kompostheizungen) oder die Nutzung 

als Mulchmaterial werden weiterhin beobachtet und, sofern ökonomisch und/oder ökolo-

gisch vorteilhaft, in Betracht gezogen. Dabei sind die jeweiligen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen zu beachten. 

 Übergeordnetes Ziel bleibt weiterhin die vollständige Verwertung aller Stoffströme im WMK. 

10.4 Modellvorhaben „Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis“ 

 Als Modellvorhaben soll das Projekt „Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis“ bzw. sol-

len die bei seiner Durchführung gewonnenen Erkenntnisse andere hessische Landkreise 

bei der hochwertigen Nutzung vergleichbarer Biomassen unterstützen. Zur Verbreitung die-

ser Erkenntnisse besteht die Empfehlung, eine Handreichung für Kommunen zu erstellen, 

welche Wege zur Umsetzung bzw. Optimierung von Grüngutkonzepten mit besonderem 

Augenmerk auf die notwendigen Schritte zur Bauleit- und Genehmigungsplanung weist. 

 Des Weiteren wird ein mehrjähriges Monitoring der Umsetzungserfolge sowohl des Grün-

gutkonzepts als auch des Landschaftsholz-Managements empfohlen. Folgende Aspekte 

könnten dabei betrachtet werden: 

o Entwicklung der Akzeptanz bei Bürgern, Kommunen und Naturschutz 

o Mengen, Qualitäten und Verwertungswege der Stoffströme (Grüngut, Brennstoff-, 

Kompostfraktion) 

o Eingliederung zusätzlicher Stoffströme (z. B. Material der Straßenmeistereien)  

o Jährlich eingesparte CO2-Menge 

o Verstetigung des Landschaftsholz-Managements 

o Förderung der Übertragung in andere Regionen Hessens 
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Anhang 

Materialien der Öffentlichkeitsarbeit 

 
Abb. 50: Projektflyer, Außenseite 
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Abb. 51: Projektflyer, Innenseite 
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Abb. 52: Zeitungsbericht HNA, 17.10.2018 
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Abb. 53: Zeitungsbericht HNA, 16.01.2020 
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Abb. 54: Zeitungsbericht HNA, 06.11.2020 
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Abb. 55: Informationsplakat zur ersten Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020  



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

 

 

Abb. 56: Informationspostkarte zur ersten Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 mit 

Vorderseite (oben) und Rückseite (unten) 
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Abb. 57: Gewinnspielpostkarte zur ersten Grüngut-Sammelkampagne im Herbst 2020 

 

  

  

Abb. 58: Screenshots aus dem Erklärfilm „Holzige Biomasse“ 
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Anleitung für die näherungsweise Bestimmung holziger Biomassen im 
Bestand  

Dr. Hubertus Hoffmann 

1 Hintergrund 

Durch die zunehmende Mechanisierung in der Landwirtschaft und gleichzeitigem Rückgang der 

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe werden Flächen in steileren Lagen, auf ertragsschwachen 

Standorten und Kleinflächen immer öfter brach fallen gelassen. In den höheren Lagen des WMK 

siedeln sich oftmals an den Rändern von Grünlandstandorten, je nach Vorhandensein von Gehölz-

strukturen in der Offenlandschaft oder Waldrandnähe, diverse Strauch- aber auch einzelne Baum-

arten an, die sich bei Nichtbewirtschaftung einer Fläche durch natürliche Sukzession ausbreiten.  

Fehlen entsprechende Baumarten im Umfeld einer sehr extensiv oder nicht mehr bewirtschafteten 

Fläche, breiten sich u. U. nur einzelne Straucharten aus, die in nicht wenigen Fällen über einen 

längeren Zeitraum Reinbestände ausbilden können. Sofern sich jedoch Baumarten in der Folgezeit 

mit ansiedeln, werden diese zunächst von den Strauchgehölzen bedrängt. Im weiteren Verlauf wer-

den dennoch einzelne Kleinbäume durch das Kronendach der Sträucher hindurchwachsen und 

nach einigen Jahren die Strauchschicht beschatten. Es entsteht ein mehrstufig aufgebautes Feld-

gehölz. Unter unseren mitteleuropäischen klimatischen Verhältnissen, einem gemäßigten Klima, 

würden sich aus einem Feldgehölz nach und nach waldähnliche Strukturen ausbilden, die bei grö-

ßerer Flächenausdehnung in einem von Bäumen dominierten Wald enden würden. 

In nicht wenigen Regionen gibt es Bestrebungen, zur Offenhaltung der Kulturlandschaft Flächen, 

die mit Sträuchern und Bäumen besiedelt sind, von der aufgewachsenen Gehölzvegetation zu be-

freien oder zumindest in Teilbereichen Pflegemaßnahmen durchzuführen, die hinsichtlich ihrer In-

tensität unterschiedlich ausfallen können. In einigen Naturschutzgebieten, z. B. Heideflächen, Ma-

gerrasen etc., wird der Aufwuchs von Gehölzen in regelmäßigen Zeitintervallen zurückgedrängt. 

2  Zielsetzung 

Sofern nicht langjährige Erfahrungen bei den ausführenden Arbeitsgruppen oder Dienstleistern vor-

handen sind, ist es meistens sehr schwierig, nicht nur das Arbeitsvolumen einer Pflege- oder Ent-

buschungsmaßnahme abzuschätzen und die einzusetzenden Techniken auszuwählen, sondern 

auch die Mengen anfallender Pflegematerialien, d. h. holziger Biomassen, zu quantifizieren.  

Zielsetzung ist es, an Hand weniger Parameter stichprobenartige Erhebungen an stehenden Be-

ständen durchzuführen, um die Menge aufwachsender Biomassen näherungsweise zu bestimmen 

und auf entsprechende Flächengrößen hochzurechnen. Mit der Kenntnis der anfallenden Mengen 

sollen im Vorfeld nicht nur die späteren Möglichkeiten zur Verwertung der Materialien, sondern 

auch das Arbeitsvolumen besser abgeschätzt werden, um Rückschlüsse für die Optimierung tech-

nischer, logistischer und ökonomischer Belange ziehen zu können.  

Im Folgenden wird auf die Charakteristik der Gehölzvegetation und auf Aufnahmemethodiken ein-

gegangen. Zudem werden beispielhaft verschiedene Wuchsstadien hinsichtlich der ermittelten Bi-

omassen dargestellt. Weiterhin wird ein vereinfachter Dendromassen-Rechner vorgestellt, mit dem 

sich nach Eingabe von gemessenem Brusthöhendurchmesser (BHD – gemessen in 1,3 m Höhe) 

und Wuchshöhe entsprechende Holzmassen ermitteln lassen. 
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3 Wachstumsbeeinflussende Faktoren 

Das Wachstum von Gehölzen ist – ähnlich wie bei anderen Pflanzenarten – abhängig vom Stand-

ort, insbesondere von der Geologie, dem Ausgangssubstrat für die Bodenbildung, der Bodenart 

und der Bodenmächtigkeit, wodurch auch die Höhe des für die Pflanzen verfügbaren Bodenwas-

sers bestimmt wird.  

Daneben spielt der Witterungsverlauf während der Vegetationsperiode – insbesondere die Tempe-

raturen und die Intensität und Häufigkeit der Niederschläge – eine ebenso wichtige Rolle. Verschie-

dene Expositionen können Temperaturverläufe, z. B. durch Beschattung oder Besonnung, durch 

geringere oder höhere Verdunstungsraten, gleichfalls beeinflussen. Auch Wetterextreme können 

wachstumsfördernden oder -hemmenden Einfluss haben: So haben sich die trockenen Sommer 

der Jahre 2018 bis 2020 z. T. vehement auf den Biomassezuwachs ausgewirkt: Während manche 

Individuen sogar abgängig waren, konnten andere zwar überleben, entwickelten aber nur relativ 

geringe Zuwächse.  

Einzeln stehende Gehölze entwickeln sich nahezu unbeeinflusst durch konkurrierende Nachbarn. 

Aufgrund ihrer zahlreich entwickelten Äste können sie nicht nur nach allen Seiten wachsen, son-

dern weisen auch eine entsprechende Schnellwüchsigkeit auf – dies allerdings bei mäßigem Hö-

henwachstum. Durch Konkurrenzsituationen hingegen verändert sich das Wachstum: Siedeln meh-

rere Individuen einer Art auf einer Fläche nebeneinander, so reagiert jede Pflanze aufgrund des 

sogenannten „Seitendrucks“ mit schnellerem Höhenwachstum, um das begrenzt vorhandene Licht 

auszunutzen. Da die Kronen innerhalb des Bestandes relativ dicht nebeneinander positioniert sind, 

ist ihr Wachstum seitlich eingeschränkt, sodass eine gewisse Kleinkronigkeit mit eingeschränkter 

Blattentwicklung feststellbar ist. Eine damit einhergehende verringerte Assimilationstätigkeit führt 

zu geringerem Durchmesserzuwachs. Kommen noch weitere Arten in einem Bestand vor, wirken 

sich verstärkt die artspezifischen Lichtbedürfnisse, Wuchsdynamiken, unterschiedliches Alter und 

die Individuendichten auf den Biomassezuwachs aus. Wegen teils stark bedrängender Konkurrenz 

werden manche Individuen abgängig. 

Während Bäume in der Regel einen durchgehenden Stamm ausbilden, zeichnen sich Strauchge-

hölze durch ihre Mehrtriebigkeit aus, wobei häufig 5 bis 10 Triebe gebildet werden. Bei älteren 

Strauchgehölzen sind durch die Abgängigkeit unterdrückter Individuen oftmals nur 3 bis 5 Triebe 

festzustellen. Erfahren Strauchgehölze jedoch in mehr oder weniger regelmäßigen Zeitfenstern ei-

nen Rückschnitt, wird das Austriebsverhalten deutlich unterstützt, sodass oftmals deutlich mehr als 

10 Triebe gezählt werden können. 

4 Qualitätsaspekte aufwachsender Gehölzvegetation 

Die Individuendichte steuert maßgeblich die Astigkeit: Stehen relativ wenige Individuen auf einer 

Parzelle, ist die Astigkeit sehr viel intensiver ausgeprägt. Dies geht einher mit gedrungenerem Hö-

henwachstum, aber größeren Kronen, wobei bei Bäumen die tief angesetzte Astigkeit zusätzlich 

hervorzuheben ist. Bei hoher Individuendichte hingegen sind die unteren stammähnlichen Ab-

schnitte von Strauchgehölzen und Stammbereiche von Bäumen oftmals astfrei und damit auch 

weniger abholzig (geringe Durchmesserabnahme pro Längeneinheit). Mit Zunahme der Astigkeit 

steigt auch der Aufwand einer eventuellen Pflegemaßnahme, da zusätzliche Sägeschnitte erfor-

derlich werden, sich der Transport schwieriger gestaltet und die Zerkleinerung der Materialien meist 

mehr Zeit beansprucht. 
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Die Biomasse-Qualität von Bäumen und Sträuchern ist aufgrund ihrer Dimensionen, bedingt durch 

unterschiedliches Höhen- und Dickenwachstum sowie durch Astigkeit und Kronenanteile, oftmals 

stark voneinander abweichend. Da vor allem die Strauchgehölze dünner dimensioniert sind und 
meist viele Feinäste besitzen, ist der Rindenanteil im Vergleich zu dickeren Durchmessern deutlich 

höher: Während Baumstämme durchschnittlich rd. 10 % Rindenanteil und ansonsten nur Holz auf-

weisen, liegt der Rindenanteil von Ästen und Strauchgehölzen deutlich darüber. Darauf weist Kup-

ferschmid (2001) hin und nennt Anteile von 20 %, was ungefähr einem Millimeter Rindenstärke bei 

einem Zentimeter Gesamtdurchmesser eines Astes entspricht. 

Je nach Gehölzart ist die Rohdichte, die das Verhältnis von Zellwandsubstanz zum Hohlraum im 

Holz widerspiegelt, zum Teil sehr unterschiedlich. Während die Darrdichte im absolut trockenen 

Zustand angegeben wird, bezieht die eigentliche Rohdichte (nach DIN 52 182) die Ausgleichs-

feuchte des Holzes, die sich im sogenannten Normalklima bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte ein-

stellt, mit ein; sie liegt in Abhängigkeit von der Holzart zwischen u = 12-15 %. Die Rohdichte einer 

Gehölzart ist zudem abhängig von ihrer Herkunft (Provinienz), aber auch vom Standort, der jewei-

ligen Konkurrenzsituation und den Umweltbedingungen, denen der Baum oder Strauch während 

der Vegetationsperiode ausgesetzt ist. Auf ärmeren Standorten ist der Holzzuwachs geringer und 

damit die Rohdichte höher – ebenso bei dichter Bestockung und in trockeneren Phasen einer Ve-

getationsperiode. In den folgenden Tabellen (Tabelle 1, Tabelle 2Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.) sind die wichtigsten Strauch- und Baumarten mit ihren durchschnittli-

chen Rohdichten sowie Trockenmassegewichten aufgeführt.  

Tabelle 1: Mittlere Rohdichten und Trockenmassegewichte (atro) verschiedener Straucharten. 

(Quelle: Grabner, 2017) 

 

Artnamen - wissenschaftlich Artnamen - deutsch Rohdichte (g/cm3) kg/m3 (atro)

Straucharten Cornus mas Kornelkirsche 0,94 770

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 0,86 705

Corylus avellana Haselnuss 0,60 492

Crataegus spec. Weißdorn 0,77 631

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 0,64 525

Frangula alnus Faulbaum 0,53 434

Juniperus communis Gewöhnlicher Wacholder 0,50 410

Ligustrum vulgare Liguster 0,82 672

Prunus spinosa Schlehe 0,86 705

Rhamnus cathartica Pugierkreuzdorn 0,76 623

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 0,70 574

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 0,87 713

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 0,72 590
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Tabelle 2: Mittlere Rohdichten und Trockenmassegewichte (atro) verschiedener Baumarten. 

(Quellen: Grabner, 2017; Steuer, 1985; Kollmann, 1982) 

 

 

5 Gehölzbestände und Biomassen 

Literaturquellen über anfallende Aufwuchsmengen im Bereich der Landschaftspflege sind zwar vor-

handen, jedoch nur in relativ geringem Umfang. Sie beziehen sich zudem in der Regel auf weniger 

differenzierte Erhebungen. Häufig sind die Mengen erst nach einer flächigen Entnahme von Ge-

hölzen und durch Wiegen oder Volumenermittlung nach einer Zerkleinerung erhoben bzw. berech-

net worden. In vielen Fällen fehlen Angaben über Flächengrößen und Charakteristik der zu pfle-

genden bzw. zu entnehmenden Gehölzbestände.  

Vor diesem Hintergrund sind auf einigen Flächen im WMK mit vorwiegend strauchartigem Auf-

wuchs stichprobenartige Aufnahmen durchgeführt worden. Dabei wurden nicht nur locker ver-

buschte Randbereiche von Grünländerein beprobt, sondern auch bereits vollflächig bestockte 

Standorte sowie auch solche mit Feldgehölzcharakter, bei denen Bäume einen entsprechenden 

Anteil ausmachen. Unter Bezugnahme auf unterschiedliche Vegetationszusammensetzungen und 

Alter sind Differenzierungen vorgenommen worden. Daraus resultiert folgende Vorgehensweisen 

bei den Aufnahmen: 

Artnamen - wissenschaftlich Artnamen - deutsch Rohdichte (g/cm3) kg/m3 (atro)

Baumarten Abies alba Weißtanne 0,45 369

Acer pseudoplatanus Bergahorn 0,59 484

Alnus glutinosa Schwarzerle 0,49 402

Betula pendula Birke 0,61 500

Carpinus betulus Hainbuche 0,79 648

Fagus sylvatica Buche 0,68 557

Fraxinus excelsior Esche 0,65 533

Juglans regia Walnuss 0,64 525

Larix decidua Lärche 0,56 459

Malus spec. Apfel 0,74 607

Picea abies Rotfichte 0,46 377

Pinus sylvestris Waldkiefer 0,53 434

Populus spec. Pappel 0,41 336

Prunus avium Vogelkirsche 0,55 451

Prunus domestica Zwetsche 0,77 631

Pseudotsuga menziesii Douglasie 0,49 402

Pyrus spec. Birne 0,68 557

Quercus spec. Eiche 0,65 533

Robinia pseudoacacia Robinie 0,71 582

Salix spec. Weide 0,52 426

Sorbus aria Mehlbeere 0,77 631

Sorbus aucuparia Eberesche 0,65 533

Tilia spec. Linde 0,49 402



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

 In (sehr) jungen Beständen, die aufgrund ihrer Struktur sehr viele Einzelindividuen aufwei-

sen und damit kaum begehbar sind, erfolgt die näherungsweise Bestimmung der Aufwuchs-

mengen über die visuelle Ansprache von Individuendichte, Wuchshöhe und Einordnung der 

Durchmesser. Grundlage für diese Bestimmung sind die aufgezeigten Aufwuchsmengen in 

Vergleichsbeständen. 

 In mittelalten und alten Beständen, die aus Sträuchern und beigemischten Bäumen beste-

hen, werden dagegen mit Hilfe von Stichproben auf Kleinflächen, in denen Durchmesser – 

Brusthöhendurchmesser – und Höhen der Individuen erhoben werden, berechnet, die Indi-

viduendichte pro Stichprobenfläche wird dabei mit erfasst. 

5.1 Aufwuchsmengen in von Sträuchern geprägten Beständen 

In vielen Jungbeständen sind Entnahmen der aufgewachsenen holzartigen Biomasse erfolgt, um 

sie anschließend zu vermessen und zu wiegen. Die ermittelten Gewichte sind oftmals auf Hektar-

werte hochgerechnet worden, um die Aufwuchsmengen verschieden strukturierter Strauchbe-

stände vergleichend in Beziehung setzen zu können.  

Dabei sind bei Untersuchungen an Vegetationsbeständen mit dominierender Schlehe (Prunus spi-

nosa), die sich an Rändern von Grünländereien hauptsächlich durch Wurzelbrut vermehrt, folgende 

Aufwuchsmengen innerhalb verschiedener Wuchsstadien nachgewiesen worden: 

 In der ersten Phase der Verbuschung etablieren sich einige Wurzelschösslinge, die, je nach 

Standort, meist nach zwei Vegetationsperioden eine Höhe um 0,8 m erreicht haben (Abbildung 

1). Diese Schösslinge bilden eine Aufwuchsmenge von rd. 0,6 kg/m2, was einer Frischmasse 

(FM) von 6 Mg/ha entspricht. Bei einem angenommenen Wassergehalt von 50 % ergibt sich 

eine Trockenmasse (TM) von ca. 3 Mg/ha. 

 

Abbildung 1: Beginnende Verbuschung durch Wurzelbrut von Schlehe (Prunus spinosa). 
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 Hat die Wurzelbrut eine Höhe von bis zu 1,3 m erreicht, haben nicht nur die Höhen, sondern 

auch die Durchmesser zugenommen. Nebenbei haben sich in den zurückliegenden Jahren ei-

nige Seitenzweige pro Schössling ausbilden können. Innerhalb dieses Höhenkorridors hat sich 

mittlerweile eine Aufwuchsmenge zwischen 12 und 15 Mg FM/ha entwickeln können, was wie-

derum einer Trockenmasse zwischen 6 und 7,5 Mg/ha entspricht. 

 Bei Beständen, die rd. 1,8 m hoch gewachsen sind, haben die Durchmesser der Individuen 

weiter zugenommen, ebenso die Intensität der Verzweigung. In diesem Stadium werden 

rd. 25 Mg FM/ha an Biomasse erreicht bzw. 12,5 Mg Trockenmasse. 

 Bei einer Zunahme des Höhenwachstums auf mindestens 2,5 m haben die Schlehen mittler-

weile Durchmesser von 5 bis 6 cm oberhalb des Wurzelanlaufs entwickelt (Abbildung 2). Dies 

wirkt sich im besonderen Maße auf die gebildete Biomasse aus: Gut 60 Mg FM/ha sind beim 

Verwiegen derartiger Stichproben nachgewiesen worden, was eine Trockenmasse von 

rd. 30 Mg/ha ergibt. Eng korrelieren die relativ hohen Gewichte der Aufwuchsmengen mit der 

hohen Holzdichte der Schlehe. Einzelne beigemischte Individuen von Hartriegel (Cornus san-

guinea) oder Hundsrose (Rosa canina) wirken sich nicht nennenswert auf die erhobenen Bio-

massen aus. Sofern durch weiteres Höhenwachstum der Hartriegel jedoch deutlich über das 

Kronendach der Schlehe hinauswächst, ist mit einer Zunahme der Biomassen zu rechnen. 

 

Abbildung 2: Schlehe – Wuchsstadium von ca. 2,5 m Höhe 

Nach Erlbeck (1998) erreicht die Schlehe in der Regel Höhen zwischen 2 und 3 m, auf gut geeig-

neten Standorten können bis zu 5 m entwickelt werden. Beim Erreichen von 3 bis 5 m Höhe sind 
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somit noch deutlich höhere Aufwuchsmengen als die nachgewiesenen (Abbildung 3) möglich, auch 

wenn einzelne Individuen möglicherweise abgängig sind und Verkahlungserscheinungen an der 

Basis sichtbar werden. 

Auf kargen Standorten, vornehmlich auf Kalk, erreicht die Schlehe kaum 1,5 m an Höhe. Sofern 

dann die Wurzelhalsdurchmesser aufgrund vorangeschrittenen Alters noch stärker entwickelt sind, 

muss von höheren Biomassemengen im Vergleich zu den Werten für o. g. Wuchshöhen ausge-

gangen werden. Häufig ist dann die Verzweigung der Individuen stärker ausgeprägt.  

 

Abbildung 3: Biomassen unterschiedlicher Wuchsstadien von schlehendominierten Beständen. 

Rückschnitte regen bei Strauchgehölzen grundsätzlich die Bildung von neuen Austrieben an, was 

auch für die Regeneration der Wurzelstöcke dienlich ist. Es ist anzumerken, dass nach einem 

Rückschnitt die Zahl der gebildeten Triebe deutlich über der ursprünglichen Triebzahl liegen kann. 

Je weiter der Abstand der Wurzelstöcke ist, desto mehr Triebe können sich ungestört entwickeln.  

Folgende Biomassen sind beispielsweise bei Haselnuss (Corylus avellana) ermittelt worden: 

 Werden 10 Austriebe pro Wurzelstock, der einen Standraum von ca. 5 m2 einnimmt, unterstellt, 

ergibt sich bei einer jeweiligen Trieblänge von knapp einem Meter eine Frischmasse von rd. 

2 Mg/ha, was wiederum einer Trockenmasse von ungefähr 1 Mg/ha entspricht. 

 Unter denselben Rahmenbedingungen können Wurzelstöcke am Ende der 2. Vegetationsperi-

ode (Höhe ca. 2 m, BHD 1 cm) eine Biomasse durch Triebentwicklung von über 5 Mg/ha (FM), 

nach 3 Jahren (Höhe ca. 2,5 m, BHD ) 8 t/ha (FM) oder 4 Mg/ha an Trockenmasse gebildet 

haben (Abbildung 4).  

 Nach doppelter Standzeit der Triebe (6 Jahre) erhöht sich die Biomasse um das 3 bis 4-fache. 

(Höhe: 2,5 m) 

(Höhe: 0,8 m) 
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Abbildung 4: Dreijährige Haselnusstriebe 

In der Regel vermehrt sich die Haselnuss generativ über Samenfall. Sie wird oftmals durch ver-

schiedene Tierarten ins Umfeld verbracht und kann sich dort zunächst als Sämling etablieren. Häu-

fig sind diese an Waldrändern zu finden, siedeln aber auch in Randbereichen landwirtschaftlicher 

Flächen und spielen damit eine wichtige Rolle in den Gehölzstrukturen der Offenlandschaft. Nach 

Ansiedlung der Haselnuss werden von jedem Strauch mehrere Triebe gebildet, die sich alle bezüg-

lich Höhe und Durchmesser weiterentwickeln. Mit zunehmendem Alter jedoch sterben aufgrund 

von Konkurrenzdruck einzelne, schwach entwickelte Triebe ab. Auch einzelne, schwächer wüch-

sige Sträucher können mangels Licht vergehen. Somit bleiben längerfristig nur die vorwüchsigsten 

Triebe erhalten. Insgesamt nimmt die Zahl der Strauchgruppen mit zunehmendem Alter ab. 

Verschiedene Straucharten weisen unterschiedliche Architekturmodelle hinsichtlich ihrer Verzwei-

gung auf. Während manche Arten, wie Haselnuss oder Roter Hartriegel, aufgrund von Dichtstand 

enorme Wuchshöhen mit relativ geringem Kronenanteil entwickeln, verzweigen andere frühzeitig 

sehr intensiv und benötigen mehr Standraum. Steht ihnen dieser nicht zur Verfügung, reagieren 

unterdrückte Individuen mit Abgängigkeit.  

Eine Art, die aufgrund ihrer Verzweigung einen weiträumigeren Standraum benötigt und relativ ge-

drungen wächst, ist der Gewöhnliche Schneeball (Viburnum opulus). Nach Rösler (1998) handelt 

es sich bei dieser Art um einen meist flach wurzelnden Strauch, der zahlreiche Stockausschläge 

und Wurzelbrut ausbildet und Höhen bis zu 4 m erreicht. In einem Bestand mit dieser Art sind – 5 
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Triebe pro Wurzelstock angenommen – Gewichte zwischen 0,33 kg (Höhe: 1,2 – 1,4 m) und 3,6 kg 

(Höhe: 2,4 – 2,8 m) pro Individuum ermittelt worden, was bei einem Standraum von 2 x 2 m Auf-

wuchsmengen zwischen 0,8 und 9 Mg/ha (FM) entspricht (Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Triebe des Gewöhnlichen Schneeballs 

Relativ schlank, zugleich auch zahlreich entwickeln sich die Austriebe von dem Roten Hartriegel 

(Cornus sanguinea) und dem Faulbaum (Frangula alnus) nach einer Rückschnittmaßnahme 

(Abbildung 6). Hier bleiben die Mitteldurchmesser selbst bei 2 m langen Austrieben noch unter 

einem Zentimeter, bei Höhen bis zu 1,5 m erreichen sie maximal die Hälfte des zuvor genannten 

Mitteldurchmessers. Somit fallen die ermittelten Biomassen pro Individuum, wenn das Gewicht von 

5 Austrieben in Ansatz gebracht wird, entsprechend gering aus: Beim Faulbaum sind bei einer 

Wuchshöhe bis zu 1,5 m nur 0,1 kg FM und bei 2 m Höhe 0,3 kg FM ermittelt worden. Aufgrund 

der höheren Holzdichte fallen die Gewichte beim Roten Hartriegel etwas höher aus: 0,4 kg bei einer 

Höhe bis zu 1,5 m, 0,9 kg bei einer Höhe von 2 m. 
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Abbildung 6: Austriebe vom Roten Hartriegel (links), Faulbaum (rechts) bei einer Höhe von 2 m 

Bei flächenhaftem und damit relativ gleichmäßigem Auftreten von Sämlingen oder von Austrieben 

nach Rückschnitt können die o. g. ermittelten Gewichte unter Berücksichtigung entsprechender 

Individuenzahlen auf eine Kleinfläche bezogen und dann pro Hektar hochgerechnet werden. Sind 

vergleichbare Vegetationsbestände dichter oder lichter aufgebaut, müssen entsprechende Zu-

schläge oder Abschläge mit eingerechnet werden. 

Beispiel:  5 Austriebe/m2 [Höhe 2 m, BHD 1 cm] = 0,3 kg     (entspr. 3 Mg/ha FM) 

Mittelalte Bestände sind aufgrund ihres Höhenwuchses und vereinzelt abgestorbener Individuen 

relativ gut begehbar, sodass hier verschiedene Wachstumsparameter, wie oben bereits genannt, 

und der Dichtstand erhoben werden können.  

Als ziemlich formenreich ist das Wachstum des Holunders, vor allem das des Schwarzen Holun-

ders (Sambucus nigra) anzusehen, wie dies auch Waldherr (1998) beschreibt. Höhen von 4 bis 

5 m werden als strauchartig wachsendes Gehölz erreicht, in Feldgehölzen können einzelne bis zu 

10 m hohe Individuen stocken, die in einigen Fällen oberhalb des Wurzelstocks Durchmesser zwi-

schen 10 und 20 cm, seltener auch darüber, aufweisen können. Somit können Biomasse-Volumina 

zwischen 0,05 und in Einzelfällen 0,1 m3 pro Individuum erreicht werden.  

Im folgenden Beispiel (Abbildung 7) erlaubt der Haselnussbestand die Aufnahme von Strauchab-

ständen, Triebzahlen je Strauch sowie deren Höhen und Durchmesser. Der mittlere Strauchab-

stand liegt bei 2 m, somit kann eine Grundfläche von 4 m2 je Strauch errechnet werden, was eine 

Strauchanzahl – rein rechnerisch – von 2.500 Stck./ha ergibt. Im Durchschnitt weisen die Sträucher 

vier Triebe auf, die wiederum einen Brusthöhendurchmesser von 6 cm und eine durchschnittliche 

Höhe von 6 m besitzen. Aufgrund vorangegangener Volumen- und Gewichtsmessungen ergibt sich 
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ein durchschnittliches Volumen von 0,012 m3 pro Trieb, sodass eine gesamte Aufwuchsmenge von 

120 m3/ha errechnet werden kann, wie durchgeführte Untersuchungen gezeigt haben.  

 

Abbildung 7: Haselnussbestand mit einem mittleren Strauchabstand von rd. 2 m 

Mit zunehmendem Alter wird sich im Laufe der Zeit die Anzahl der Sträucher pro Hektar weiter 

reduzieren, da schwächere Individuen nach und nach ausfallen. Die verbleibenden Sträucher ha-

ben dann mehr Standraum, sodass die Triebe kräftigeres Höhen- und Durchmesserwachstum ent-

wickeln können. Hagen (1998) beschreibt bei der Haselnuss eine reguläre Höhenentwicklung, die 

zwischen 2 und 6 m liegt, maximal jedoch 8 m erreicht. 

In alten Beständen diverser Standorte sind bei zurückliegenden Untersuchungen deutlich höhere 

Exemplare dieser Art festgestellt worden als von Hagen (1998) beschrieben: In einem Alter von rd. 

40 Jahren können auf geeigneten Standorten Höhen von gut 12 m und Brusthöhendurchmessern 

(Höhe in 1,3 m) bis ca. 25 cm (Abbildung 8) erreicht werden.  

Nach einer Entnahme von 35- bis 40-jährigen Haselnusssträuchern auf einer Fläche von knapp 

0,08 ha ergab sich allein ein Derbholzvolumen (Durchmesser mind. 7 cm, dünnere Dimensionen 

wurden nicht mit eingerechnet) von gut 20 Raummetern, was einem reinen Holzvolumen von über 

170 m3/ha und einer ebenso hohen Tonnage an frischem Haselholz entspricht. Unter Berücksich-

tigung der schwächeren Dimensionen, wozu auch die Kronenanteile gehören, kann bei etwas über 

600 Sträuchern pro Hektar mit jeweils 3 bis 4 Trieben von einer gesamten Aufwuchsmenge von 

über 200 m3/ha ausgegangen werden. Dies entspricht einem Volumen von etwas über 0,1 m3 pro 

Trieb. 
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Abbildung 8: Haselnusstrieb mit über 25 cm Durchmesser (links) – Derbholzanfall in einem 

älteren, flächig genutzten Haselnussbestand (rechts) 

Je nach Bestandsdichte und Standortverhältnissen können Strauchhasel auch noch älter als 50 

Jahre werden. Auf kargen Böden allerdings ist nicht nur die Lebenserwartung deutlich geringer, 

sondern auch die Wuchshöhen und Durchmesser sind vermindert. 

Nicht gerade einfach ist die Biomassenermittlung in heterogenen Strauchbeständen, in denen 

diverse Straucharten aufgrund ihrer Wuchsformen und Standraumansprüche nebeneinander in un-

terschiedlicher Dichte und mit verschiedenen Wuchshöhen siedeln. Häufig gestaltet sich eine Be-

gehung der Fläche als schwierig (Abbildung 9), sodass oftmals nur eine Abschätzung der Biomasse 

auf einer Kleinfläche erfolgen kann und anschließend eine Hochrechnung auf die Gesamtfläche 

durchgeführt wird.  

Hierbei empfiehlt es sich, Standräume der Arten bzw. Individuen und deren Einzelbiomassen in die 

Abschätzung mit einzubeziehen. Dabei können bereits vorgestellte Aufwuchsmengen verschiede-

ner Vegetationsbestände herangezogen werden. 

Beispiel: 

 Anteil Schlehe im 1. Entwicklungsstadium (< 0,8 m):  10 % x 5 t =    0,5 Mg/ha 

 Anteil Schlehe, Hartriegel (2–2,5 m):    85 % x 50 t =  42,5 Mg/ha 

 Anteil Weißdorn (ca. 4,5 m) –Vol. 0,08 m3/Stck.:    5 %        8 Mg/ha     

(Dichte: 100 Stck./ha) 

                   51 Mg/ha (FM) 

Da es sich im aufgezeigten Beispiel um Gehölzarten mit hohen Holzdichten handelt, die im frischen 

Zustand bei rd. 1,5 g/cm3 liegen, kann von einem Volumen von ca. 34 m3 ausgegangen werden. 

Im Allgemeinen kann man unterstellen, dass die durchschnittliche Holzdichte der vorkommenden 

Arten im Frischezustand bei rd. 1 g/cm3 liegt. Nach einer Zerkleinerung durch Häckseln ergibt sich 

ein Schüttraummetergewicht von durchschnittlich 375 kg, sodass mit einer Menge von ca. 

136 Srm/ha gerechnet werden kann. 
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Abbildung 9: Heterogener Bestand mit verschiedenen Straucharten bei unterschiedlichen 

Wuchshöhen 

Für die Ermittlung von Biomassen in von Strauchgehölzen geprägten Beständen kann empfohlen 

werden: 

 In dichten Beständen, die häufig schlecht zu begehen sind, ist unter Zuhilfenahme vorge-

nannter Vergleichswerte eine näherungsweise Bestimmung der Holzmassen möglich. 

 In begehbaren Beständen erfolgt die Aufnahme im Rahmen von Stichprobenflächen, wobei 

von den Bestandsindividuen BHD und Höhen ermittelt werden. Mit Hilfe des Dendromas-

sen-Rechners (s.u.) können dann die Holzmassen näherungsweise bestimmt werden. 

5.2 Aufwuchsmengen in von Bäumen geprägten Beständen 

Ähnlich wie bei Strauchgehölzen unterscheiden sich auch die Baumarten hinsichtlich ihrer Stand-

ort- und Lichtbedürfnisse. Gänzlich anders ist jedoch die Wuchsform – in der Regel entwickeln 

Bäume nur einen Stamm, der sich im weiteren Verlauf zur Krone hin mehr oder weniger intensiv 

verzweigt. Während Nadelbäume meist einen durchgehenden Stamm mit relativ dünn dimensio-

nierten Seitenästen ausbilden, neigen die meisten Laubbäume zur Entwicklung einer deutlich grö-

ßeren Krone, bei der sich Starkäste in Stammnähe zu geringer dimensionierten Ästen Richtung 

Kronenaußenbereich verjüngen. 

Bäume, die in dichteren Beständen aufwachsen, besitzen geringere Kronenanteile (oftmals weni-

ger als 30 %), die in lockeren Verbänden stehenden entwickeln entsprechend höhere Anteile (30-

50 %). Bestände mit relativ wenigen Individuen neigen insgesamt zu intensiverer Verzweigung oder 
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auch Zwieselbildung, wobei letzteres auch artenspezifisch oder genetisch bedingt sein kann. Au-

ßerordentlich hoch ist der Kronenanteil bei quasi frei stehenden Exemplaren (Abbildung 10). Im 

Extremfall sind diese fast bis zum Boden beastet.  

 

Abbildung 10: Besonders tief angesetzte Kronen bei Randbäumen. 

Aufgrund der großen Blattfläche ist die Assimilationsleistung sehr hoch, sodass selbst lang-

samwüchsige Arten relativ breite Jahreszuwächse aufweisen können. Wegen des Einzelstands 

und fehlenden Seitendrucks durch konkurrierende Bäume sind diese Individuen meist nicht so 

hochwüchsig. 

Besonders hervorzuheben sind die unterschiedlichen Wuchsdynamiken verschiedener Baumar-

ten: Während manche Arten, wie z. B. Buche und Weißtanne, durch ihr relativ langsames Jugend-

wachstum auffallen, zeigen andere in dieser Altersphase einen deutlich stärkeren Höhen- und 

Durchmesserzuwachs (z. B. Eiche, Esche, Ahorne, Birke, Erle), was sich bezüglich der Biomasse 

widerspiegelt: Während die Rotbuche erst im Alter von ca. 40 Jahren unter normalen Standortver-

hältnissen rd. 80 m3/ha an Biomasse gebildet hat, erreicht die Erle dieses Niveau bereits nach 20 

Jahren.  

Bei den zur Verfügung stehenden Übersichten mit Angaben über Holzvorräte in stehenden Wald-

beständen handelt es sich hauptsächlich um Ertragstafeln für ausgewählte Baumarten, die im Be-

reich der Forstwirtschaft im Zuge der Forsteinrichtung Anwendung finden. Allerdings sind diese 

Angaben nur ab gewissen Bestandsaltern verfügbar und beziehen sich nur auf Derbholz, also auf 

Holzdimensionen mit einem Mindestdurchmesser von 7 cm. Folglich gibt es in diesen Tafeln keine 

Angaben zur Gesamtbiomasse.  
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Ein älteres Werk von Schober (1952) weist für einzelne Baumarten – und damit nur für Einzelbäume 

– ab bestimmten Wuchshöhen und Durchmessern Vorräte an Baumholz aus, die auch das Volu-

men von Ästen beinhalten. Beispielhaft sind in Abbildung 11 die Baumvolumina bei der Baumart 

Eiche dargestellt, die bei entsprechenden Brusthöhendurchmessern (BHD) und Baumhöhen er-

reicht werden. Es wird deutlich, dass bei einem BHD von 5 cm und einer Höhe von 6 m rd. 100 

Individuen benötigt werden, um einen Kubikmeter Baumholz-Volumen zu erhalten, dagegen nur 5 

Exemplare, sofern diese einen BHD von 17 cm und eine Höhe von 15 m aufweisen. 

 

Abbildung 11: Baumholz-Volumina bei Eiche in Abhängigkeit von BHD und Baumhöhe 

(Datengrundlage: Schober, 1952) 

Für die Baumart Buche hingegen sind bei Schober (1952) erst Werte ab einer Baumhöhe von 9 m 

vorhanden. 

Vergleicht man die Baumholz-Volumina verschiedener Baumarten bei einer Höhe von 10 m mitei-

nander (Abbildung 12), so wird ersichtlich, dass die Erle bei gleichen BHD und Höhen deutlich 

weniger Holzmasse bildet. Dies ist vor allem damit zu begründen, dass diese in der Jugend sehr 
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schnellwüchsige Art eine Höhe von 10 m bereits im Alter zwischen 10 und 12 Jahren erreicht. 

Mehrere Baumarten hingegen ähneln bezüglich der Biomassenentwicklung dem Baumholzvolu-

men von Eiche, wenngleich auch die Holzmassen der Arten in unterschiedlichen Baumaltern er-

reicht werden. Die Baumart Buche bildet zwar mit zunehmendem BHD im Stangenholzalter deutlich 

mehr Holz als andere Arten, dies jedoch erst in einem Alter zwischen 40 und 50 Jahren. 

 

Abbildung 12: Baumholzvolumina verschiedener Baumarten in Abhängigkeit von BHD und einer 

Baumhöhe von 10 m (Datengrundlage: Schober, 1952) 

Auch hier fällt auf, dass nur für einige Baumarten entsprechende Tabellen für Baumholzvolumina 

verfügbar sind, sodass andere Arten unter Berücksichtigung von deren Wuchsdynamiken bzw. 

Wachstumsentwicklungen mit vorhandenen Datensätzen verglichen werden müssen. 

Vergleich: Baumholzvolumen von verschiedenen Baumarten 

bei einer Höhe von 10 m und unterschiedlichen BHD (cm)
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Um nun die gesamten Vorräte an holziger Biomasse pro Hektar berechnen zu können, sind die 

Ertragstafelwerte von Schober (1987), in denen Derbholzmassen aufgeführt sind, mit den Baum-

holzvolumina von Einzelbäumen und deren Individuenzahl pro Hektar in Beziehung gesetzt worden 

(Abbildung 13).  

 

Abbildung 13: Hektar-Holzvorräte an Derbholz (DH) und Baumholz (BH) von verschiedenen 

Laubbaumarten (Datengrundlage: Schober (1952, 1987), eigene Berechnungen) 

Da es sich bei den zu pflegenden Beständen außerhalb des Waldes in der Regel nicht um sehr 
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für die Baumarten Erle und Birke nur Datengrundlagen bis zum Alter von 90 bzw. 80 Jahren, au-

ßerdem sind Daten für jüngere Alter als 30 meist nicht verfügbar. 

Im Vergleich zu den Baumarten Eiche und Birke kann die Erle im Alter von 30 Jahren bereits ein 

Baumholzvolumen von über 140 m3/ha bilden (Tabelle 3). In den Folgejahrzehnten jedoch ist ihr 

Zuwachspotenzial deutlich geringer als das der Eiche, die wiederum, im Vergleich zum Volumen 

im Alter von 30 Jahren (94 m3/ha), die Biomasse auf fast das Dreifache bis zum 80. Standjahr (273 

m3/ha) anwachsen lässt. 

Tabelle 3: Baumholzvolumina (m3/ha) bei den Laubbaumarten Eiche, Erle und Birke in 

Abhängigkeit vom Baumalter 

 

Es fällt zudem auf, dass in jüngeren Beständen der Anteil von Ästen und schwach dimensionierten 

Stamm- bzw. Kronenbereichen z. T. sehr hoch ist und mit zunehmendem Alter deutlich abnimmt 

(Tabelle 4). Bei Eiche ist dieser Anteil mit 56,4 % im Alter von 30 am höchsten. Dieser reduziert 

sich jedoch in den nächsten 3 Jahrzehnten um rd. 70 %. Etwas niedriger liegen die Anteile bei 

Birke. Deutlich anders ist die Situation bei der Baumart Erle: Hier liegt der schwächer dimensio-

nierte Anteil der Biomasse im Alter von 30 Jahren bei nur 11 % und geht zum Ende des Betrach-

tungszeitraums auf 5 % zurück. Es muss angemerkt werden, dass bei allen Baumarten im jüngeren 

Alter (< 30 Jahren) der Anteil der schwächer dimensionierten Biomassen in jedem Fall höher liegt. 

Tabelle 4: Prozentualer Anteil schwach dimensionierter Stamm- und Kronenbereiche (< 7 cm 

Durchmesser) bei den Laubbaumarten Eiche, Erle und Birke in Abhängigkeit vom 

Baumalter 

 

Sofern bei Pflegemaßnahmen keine Differenzierung zwischen schwächeren und stärkeren Dimen-

sionen erforderlich ist, ist es ausreichend, nur die Gesamtmassen zu betrachten. 

5.3 Heterogene Bestände mit strauch- und baumartigem Aufwuchs 

In heterogenen Beständen, in denen neben Strauchgehölzen auch einzelne Bäume siedeln 

(Abbildung 14), wird bei den Erhebungen auf Stichprobeflächen hinsichtlich der Auswertung wie 

folgt differenziert: Während bei der näherungsweisen Berechnung der Aufwuchsmenge die Masse 

niedrig wachsender Sträucher über bekannte Gewichtsgrößen verschiedener Arten, die aufgrund 

von Untersuchungen in Vergleichsbeständen zur Verfügung stehen, ermittelt wird, werden die Bio-

massen höher wüchsiger Sträucher mittels erhobener Brusthöhendurchmesser und Höhen berech-

net. 

Baumholz (m3/ha)

Baumart 30 40 50 60 70 80 90 100

Eiche 94 135 175 215 246 273 298 314

Erle 145 186 214 231 245 254 262

Birke 80 123 147 160 164 167

Alter in Jahren

Baumart 30 40 50 60 70 80 90 100

Eiche 56,4 31,9 21,1 17,2 13,4 11,0 9,1 6,7

Erle 11,0 8,1 7,5 6,5 6,5 5,5 5,0

Birke 41,3 26,8 19,7 15,0 11,6 10,2
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Für die näherungsweise Ermittlung der Holzmasse eines stehenden Baumes werden die beiden 

vorgenannten Parameter ebenfalls genutzt. Dabei erfolgt die Aufnahme auf ausgewählten Stich-

probeflächen, deren Anzahl von der Bestandsstruktur abhängig ist: Auf Flächen mit nahezu homo-

genen Vegetationsbeständen sind möglicherweise 2 bis 3 Stichproben ausreichend, in sehr unter-

schiedlich strukturierten Beständen ist die Anzahl entsprechend zu erhöhen. Für eine möglichst 

genaue Berechnung der Biomassen sind auch die Flächenanteile der unterschiedlichen Strukturen 

mit einzubeziehen. 

 

Abbildung 14: Bestand mit Strauchgehölzen und Einzelbäumen 

5.4 Biomassen mit strauch- und / oder baumartigem Aufwuchs im Vergleich 

Aufgrund der vielfältigen Erhebungen in unterschiedlichen Gehölzbeständen, die nachfolgend kurz 

charakterisiert werden, und der Zuhilfenahme des Dendromassen-Rechners sind folgende Biomas-

sen ermittelt worden und können für eigene Aufnahmen als Anhaltswerte dienen:  

1. Schlehe: Höhe ca. 0,8 m – beginnende Verbuschung, lockerer Bestand      4 m3/ha 

2. Schlehe: Höhe ca. 1,3 m – geschlossener Bestand       10 m3/ha 

3. Schlehe: Höhe ca. 1,8 m – geschlossener Bestand       20 m3/ha 

4. Schlehe: Höhe ca. 2,5 m – geschlossener Bestand       40 m3/ha 

5. Haselnuss – einjährige Triebe            2 m3/ha 

6. Haselnuss – zweijährige Triebe            5 m3/ha 

7. Haselnuss – dreijährige Triebe          12 m3/ha 

8. Haselnuss – Höhe 6 m, BHD 6 cm – 5-triebig      125 m3/ha 

9. Haselnuss – Höhe 10 m, BHD 16 cm       208 m3/ha 

10. Mischbestand – verschiedene Straucharten         51 m3/ha 

11. Mischbestand – Sträucher (90 %), Bäume (10 %)       95 m3/ha 

(Annahme: 85 Bäume, Höhe: 16 m, BHD: 20 cm, Einzelstand) 

12. Mischbestand – Sträucher (50 %), Bäume (50 %)     183 m3/ha  
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(Annahme: 425 Bäume, Höhe: 16 m, BHD: 20 cm, Einzelstand) 

13. Mischbestand – Sträucher (20 %), Bäume (80 %)     243 m3/ha 

(Annahme: 680 Bäume, Höhe: 16 m, BHD: 20 cm, Einzelstand) 

14. Wald (Baumholzvolumen – über Holzvorrat lt. BWI3 hergeleitet)   395 m3/ha 

Die folgende Grafik (Abbildung 15) verdeutlicht die unterschiedlichen Aufwuchsmengen in den ver-

schiedenen Gehölzbeständen im Vergleich zum Wald.  

Es ist anzumerken, dass Strauchgehölze mit höherer Holzdichte ein etwas geringes Gesamtvolu-

men im Vergleich zum Gewicht aufweisen. Weiterhin können sehr gut wüchsige Sträucher aufgrund 

ihrer Höhe und erreichten Durchmesser mit viel Biomassevolumen aufwarten. Sie machen fast die 

Hälfte vom durchschnittlichen Bestandsvolumen in hessischen Wäldern aus. In Feldgehölzen mit 

höheren Anteilen von Bäumen (vorwiegend Einzelstand, Stangenholz, bis 20 cm BHD) erreicht das 

Biomassevolumen über 60 % des Bestandsvolumens von Wäldern. Mit zunehmendem Baumalter 

nimmt das Biomassevolumen in Feldgehölzen stetig zu, auch wenn einzelne Strauchgehölze auf-

grund von Beschattung abgängig sind.  

 

Abbildung 15: Unterschiedliche Aufwuchsmengen holziger Biomassen in verschiedenen 

Gehölzbeständen im Vergleich zum Wald (eigene Erhebungen und 

Berechnungen) 
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Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass die erhobenen Aufwuchsmengen z. T. deutlich 

zu- oder abnehmen werden, sofern die in den Beständen vorhandenen Anteile an Bäumen und / 

oder deren Dimensionen (Höhe, Durchmesser) von den aufgezeigten Bestandscharakteren abwei-

chen. 

6 Näherungsweise Bestimmung von Aufwuchsmengen mittels  
Dendromassen-Rechner 

Ausgehend von der Zielsetzung, mit einem relativ einfachen Aufnahmeverfahren Daten in stehen-

den Gehölzbeständen zu erheben und diese dann für die Massenberechnung nutzen zu können, 

wird im Folgenden der eigens entwickelte Dendromassen-Rechner vorgestellt.  

Für die näherungsweise Ermittlung der Massen bei Strauchgehölzen wurden nach dem Abschnei-

den der Individuen die Gesamtlängen, die Längen des Stammes und des Kronenanteils gemessen. 

Daneben wurden auch der BHD und Mittendurchmesser eines Stammes sowie dessen Einzelge-

wicht ermittelt. Nach der Volumenermittlung des Stamms wurde an Hand des Gewichts die Holz-

dichte ermittelt, über die dann die Berechnung des Volumens vom Kronenanteil erfolgte. Nach der 

Kenntnis des Gesamtvolumens wurde der Korrekturfaktor bestimmt, mit dem mittels BHD und Höhe 

das Gesamtvolumen näherungsweise errechnet werden kann. Es hat sich bei Individuen über 3 m 

Höhe gezeigt, dass in jüngeren Beständen bei Höhen bis rd. 7 m der BHD für die Volumenermitt-

lung nur um 10 % abzusenken ist, während es in höheren und dicker dimensionierten Beständen 

einer Korrektur von 15 bis z. T. über 20 % bedarf. 

Für die Ermittlung des Baumholzvolumens sind Daten der forstlichen Ertragskunde (Schober, 

1987) sowie von Schober (1952) zur Hilfe genommen worden. Ähnlich wie bei den höher wüchsi-

gen Strauchgehölzen, sind nach Feststellung des Baumholzvolumens die Korrekturfaktoren für die 

Berechnung bestimmt worden. Auch hier hat sich gezeigt, dass für die Berechnung der Volumina 

jüngerer Bäume bei Höhen bis 7 m ein ebenso hoher Korrekturfaktor (F = 0,9) wie bei den Strauch-

gehölzen anzuwenden ist. Mit zunehmender Baumhöhe und Dickenwachstum muss der BHD ent-

sprechend stärker abgesenkt werden; bei älteren Bäumen liegt der Korrekturfaktor um 0,7. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Anzahl und die Größe der gewählten Stichproben-

räume den Gesamtbestand einer Fläche möglichst realitätsnah repräsentieren müssen, um mög-

lichst genau die tatsächliche Holzmasse ermitteln zu können. Gegebenenfalls können über Luftbil-

der die Flächenanteile abgeschätzt oder über das „Geoportal Hessen“ Flächen aufgerufen und 

Messungen an Hand zur Verfügung stehender Werkzeuge durchgeführt werden. 

Bezüglich der Eingaben im Denrdromassen-Rechner ist anzumerken, dass Eintragungen nur in 

den gelb markierten Zellen vorgenommen werden dürfen. Sollen aufgrund von größeren Daten-

mengen weitere Zeilen in ein Tableau eingepflegt werden, dürfen diese nur zwischen bereits vor-

handenen, gelb markierten Zellreihen positioniert werden, damit Zellbezüge erhalten bleiben. 

6.1 Aufwuchsmengen von Strauchgehölzen (nach Abschätzung des Gewichts) 

Da junge Bestände, die aus Strauchgehölzen bestehen, häufig nicht oder nur beschwerlich begeh-

bar sind und Messungen bezüglich Höhe und Durchmesser kaum möglich sind, werden die Auf-

wuchsmengen diese Bestände mittels Gewichtsabschätzung näherungsweise bestimmt. Dabei ist 

eine Orientierung an den in Kapitel 5.1 in unterschiedlichen Strauchgehölzbeständen erhobenen 

Daten zu Aufwuchsmengen notwendig.  
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Nach Eingabe der Daten von der zu bearbeitenden Fläche – Angaben zu Lage, Flur, Flurstück und 

Größe – werden die Stichproben und ihre jeweilige Größe unter dem Block „Stichproben“ eingetra-

gen. Im Block „Aufnahmen“ werden die Stichprobennummern eingegeben, dann die jeweilige(n) 

Hauptart(en) sowie die abgeschätzten Hektar-Gewichte der Bestände und die jeweilige Stichpro-

benflächengröße eingetragen. Danach wird das in der jeweiligen Stichprobe errechnete Volumen 

an Holzmasse angezeigt, ebenso die auf dem Flurstück errechnete Gesamtbiomasse. Nachricht-

lich ist die Biomasse pro Hektar aufgeführt (Tabelle 5).  

Tabelle 5: Tableau des Dendromassen-Rechners zur näherungsweisen Bestimmung der 

holzigen Biomasse von Sträuchern nach Gewichtsabschätzung 

 

Bei der Volumenermittlung der strauchigen Biomasse aus dem abgeschätzten Hektar-Gewicht wird 

ein durchschnittliches Frischmassegewicht von 1.200 kg/m3, unterstellt. 

6.2 Aufwuchsmengen von höheren, begehbaren Strauchgehölzbeständen 

In etwas höheren, meist auch älteren Beständen mit Strauchgehölzen, die nicht nur begehbar sind, 

sondern in denen auch Messungen von Brusthöhendurchmessern (BHD) und Höhen vorgenom-

men werden können, werden geeignete und damit repräsentative Stichprobenflächen festgelegt, 

auf denen dann die Datenaufnahme erfolgt. Im aufgezeigten Beispiel wird davon ausgegangen, 

Aufwuchsmengen Sträucher - nach Abschätzung des Gewichts

Fläche Verbuschung Flur 7

Gemarkung Musterdorf Flurstück 2

Fläche      

(m
2
)

Stichproben-
fläche       

(m
2
)

Flächen-
Faktor        

erhobene 

Biomasse (m
3
)

Gesamt-
biomasse 

(m
3
)

2678 60 44,6 0,1542 6,9

 nachrichtlich pro ha: 25,7

Stichproben

Nr. Größe (m
2
)

1 10

2 20

3 30

Flächen-Sa. 60

Aufnahmen

Art t/ha (FM) Stichprobe (m
2
) Vol. (m

3
)

1 Schneeball 5 10 0,0042

2 Haselnuss 15 20 0,0250

3 Schlehe 50 30 0,1250

0,0000

Sa. Biomasse 0,1542
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dass es sich um strauchartige Aufwüchse handelt, deren Trieblängen sich zwischen 3 und 7 m 

bewegen. 

Nach der Eingabe der Daten der zu bearbeitenden Fläche (Tabelle 6) – Angaben zu Lage, Flur, 

Flurstück und Größe – werden die Stichproben und ihre jeweilige Größe unter dem Block „Stich-

proben“ eingetragen. Im Block „Aufnahmen“ werden die Stichprobennummern eingegeben, dann 

die jeweiligen Strauchgehölz-Individuen mit BHD und Höhe eingegeben.  

Tabelle 6: Tableau des Dendromassen-Rechners zur näherungsweisen Bestimmung der 

Biomasse von Sträuchern (3-7 m Höhe) nach Datenerhebung (BHD, Höhe) 

 

Aufwuchsmengen Sträucher - nach Datenerhebung

Fläche Feldgehölz Flur 7

Gemarkung Musterdorf Flurstück 4

Fläche      

(m
2
)

Stichproben-
fläche       

(m
2
)

Flächen-
Faktor        

erhobene 
Biomasse 

(m
3
)

Gesamt-
biomasse 

(m
3
)

5367 27 198,8 0,1399 27,8

 nachrichtlich pro ha: 51,8

Stichproben

Nr. Größe (m2)

1 6

2 9

3 12

Flächen-Sa. 27

Aufnahmen

Art BHD (cm) Höhe (m) Vol. (m3)

1 Haselnuss 5 7 0,0112

Haselnuss 5 6 0,0096

Haselnuss 6 7 0,0161

Haselnuss 6,5 7 0,0189

2 Weißdorn 4 3 0,0031

Weißdorn 5 4 0,0064

Haselnuss 6 5 0,0115

Haselnuss 5 5 0,0080

Kornelkirsche 6 4 0,0092

3 Hartriegel 4 6 0,0061

Haselnuss 3,5 6 0,0047

Haselnuss 5 6 0,0096

Haselnuss 4,5 5 0,0065

Haselnuss 3,5 6 0,0047

Hartriegel 4 5 0,0051

Haselnuss 5 6 0,0096

Sa. Biomasse 0,1399
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Mit den weiteren Stichprobenräumen wird analog verfahren. Auch hier können zusätzliche Zeilen 

zwischen den gelb markierten Zeilenblöcken eingepflegt werden. Zur Volumenermittlung aus den 

Daten der eingeschobenen Zeile wird die darüber liegende Zelle angeklickt und der angezeigte 

Zellenrahmen in die noch freien Zellen nach unten erweiternd gezogen, sodass auch hier die Vo-

lumenberechnung erfolgt; die Gesamtsumme der Einzelvolumina bindet den hinzutretenden Volu-

menwert automatisch mit ein. Nach der Anzeige der errechneten Einzelvolumina ist zugleich auch 

die daraus resultierende Gesamtbiomasse auf dem Flurstück sichtbar. Nachrichtlich ist die Bio-

masse pro Hektar aufgeführt. 

Dieser etwas einfacher gestaltete Biomasserechner kann für Strauchgehölze mit Höhen zwischen 

3 und 7 m verwendet werden, sofern Individuen in diesem Höhenkorridor vorhanden sind. 

6.3 Aufwuchsmengen in heterogenen Beständen mit Sträuchern und Bäumen 

Etwas umfangreicher gestaltet sich die Aufnahme in heterogenen Beständen: Diese können aus 

Strauchgehölzen verschiedenen Alters und verschiedener Höhen bestehen, aber auch einzelne 

Bäume oder Baumgruppen können beigemischt sein. Nach einer Inaugenscheinnahme des Ge-

samtbestandes müssen auch in diesen Fällen repräsentative Stichprobenflächen gefunden wer-

den, die den differenzierten Bestandsaufbau widerspiegeln. 

Wie vielfältige Messungen an Gehölzen verschiedener Durchmesser und Höhen gezeigt haben, 

müssen bei den Biomassenberechnungen Faktoren mit einbezogen werden, die, je nach Höhen-

kategorie (Tabelle 7), unterschiedlich ausfallen. Bis zu einer Gehölzhöhe von 10 m ist die Biomas-

senberechnung von Sträuchern und Bäumen relativ ähnlich, sodass hierbei einheitliche Kategorien 

angewendet werden. 

Tabelle 7: Verwendete Höhenkategorien im modifizierten Dendromassen-Rechner 

 

Die in den unterschiedlichen Höhenkategorien verwendeten Reduktionsfaktoren sind in einem mo-

difizierten Tableau des Dendromassen-Rechners mit eingepflegt worden, welches in Tabelle 8 dar-

gestellt ist. 

In dem modifizierten Tableau werden zwar auch die Stichprobeflächen einzeln im Block “Stichpro-

ben“ ausgewiesen, jedoch erfolgt die Berechnung der Biomassen nicht mehr getrennt nach einzel-

nen Aufnahmeflächen, sondern die Aufnahmedaten der einzelnen Individuen werden innerhalb der 

einzelnen Höhenkategorien eingetragen. Um die näherungsweise Berechnung der Biomassen 

möglichst genau durchführen zu können, sind innerhalb der einzelnen Höhenkategorien verschie-

dene Faktoren verwendet worden. Die über die einzelnen Höhenkategorien ermittelten Biomassen 

werden in der Schlusszeile summarisch ausgewiesen. Im Kopf des Tableaus wird die summari-

sche, innerhalb der Stichprobeflächen erhobene Biomasse auf die Gesamtfläche hochgerechnet, 

nachrichtlich der Hektarbezug hergestellt.  

Höhenkategorien

Sträucher 3-5 m 5-7 m 7-10 m > 10 m

Bäume 3-5 m 5-7 m 7-10 m 10-20 m > 20 m
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Tabelle 8: Tableau für die Berechnung von Biomassen in heterogenen Beständen 

 

Aufwuchsmengen - Mischbestände nach Datenaufnahme

Fläche Feldgehölz Flur 7

Gemarkung Musterdorf Flurstück 3

Fläche      

(m
2
)

Stichproben-
fläche       

(m
2
)

Flächen-
Faktor        

erhobene 
Biomasse 

(m
3
)

Gesamt-
biomasse 

(m
3
)

7384 175 42,2 3,4141 144,1

 nachrichtlich pro ha: 195,1

Stichproben

Nr. Größe (m2)

1 25

2 50

3 100

Flächen-Sa. 175

Aufnahmen

Art BHD (cm) Höhe (m) Vol. (m
3
)

Sträucher Birke 3 3 0,0020

Bäume Haselnuss 4 5 0,0058

Höhe 3-5 m Haselnuss 3 4 0,0026

0,0000

Sträucher Birke 5 5 0,0080

Bäume Haselnuss 7 6 0,0187

Höhe 5-7 m Haselnuss 8 7 0,0286

0,0000

Sträucher Haselnuss 12 9 0,0719

Bäume Haselnuss 11 8 0,0537

Höhe 7-10 m Eiche 12 10 0,0799

0,0000

Sträucher Haselnuss 19 11 0,1946

Höhe > 10 m Haselnuss 22 12 0,2846

0,0000

Bäume Salweide 18 12 0,1818

Höhe 10-20 m Eiche 21 17 0,3505

0,0000

Bäume Eiche 26 25 0,7267

Höhe > 20m Eiche 33 30 1,4048

0,0000

Sa. Biomasse 3,4141



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

Im Folgenden werden zwei Beispiele aufgezeigt, wie mit dem zuvor dargestellten Rechentableau 

die Biomassen berechnet werden können. Der Bestand besteht überwiegend aus Strauchgehöl-

zen, in der Hauptsache aus Haselnüssen. Nur einzelne Bäume, meist Hainbuchen, sind beige-

mischt (Abbildung 16). Auf einer Fläche von 18 m2 sind die Individuen aufgenommen worden. Der 

Großteil der Haselnusstriebe ist noch relativ schwach dimensioniert; einige, etwas stärkere befin-

den sich in der Höhenkategorie 5-7 m. 

 

Abbildung 16: Bestand mit Strauchgehölzen und einzelnen Bäumen 

Wie das Berechnungstableau (Tabelle 9) zeigt, entfällt auf den Einzelbaum „Hainbuche“ mehr als 

die Hälfte der gesamten Biomasse, auf relativ viele Haselnusstriebe hingegen eine geringere 

Masse. Ob solche Einzelbäume regelmäßig auf der Fläche vorkommen, muss bewertet werden, 

damit die errechnete Gesamtbiomasse nicht zu hoch ausfällt. Im Bedarfsfall kann die Einzelbio-

masse eines Baumes separat berechnet und mit der auf der Fläche tatsächlich vorkommenden 

Individuenanzahl multipliziert werden. 
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Tabelle 9: Beispielbestand mit Strauchgehölzen und wenigen Einzelbäumen 

 

Aufwuchsmengen - Mischbestände nach Datenaufnahme

Fläche Feldgehölz Flur 7

Gemarkung Musterdorf Flurstück 6

Fläche      

(m2)

Stichproben-
fläche       

(m2)
Flächen-
Faktor        

erhobene 
Biomasse 

(m3)

Gesamt-
biomasse 

(m3)

3489 18 193,8 0,2209 42,8

 nachrichtlich pro ha: 122,7

Stichproben

Nr. Größe (m2)

1 18

2

Flächen-Sa. 18

Aufnahmen

Art BHD (cm) Höhe (m) Vol. (m3)

Sträucher Haselnuss 2,5 3,5 0,0016

Bäume Haselnuss 3 4 0,0026

Höhe 3-5 m Haselnuss 3 4 0,0026

Haselnuss 3 4 0,0026

Haselnuss 2,5 3,5 0,0016

Haselnuss 3 4 0,0026

Haselnuss 2,5 3,5 0,0016

Haselnuss 3 4 0,0026

Haselnuss 2,5 4 0,0018

Haselnuss 3 4 0,0026

Haselnuss 2,5 3,5 0,0016

Haselnuss 3 4 0,0026

0,0000

Sträucher Haselnuss 4,5 5 0,0065

Bäume Haselnuss 5 7 0,0112

Höhe 5-7 m Haselnuss 4 5 0,0051

Haselnuss 5 6 0,0096

Haselnuss 4,5 6 0,0077

Haselnuss 4 5 0,0051

Haselnuss 3 5 0,0029

Haselnuss 3 5 0,0029

0,0000

Bäume Hainbuche 16 12 0,1436

Höhe 10-20 m 0,0000

0,0000

Sa. Biomasse 0,2209



Holzige Biomasse im Werra-Meißner-Kreis – Umsetzungsphase  

Der zweite Beispielbestand besteht überwiegend aus Einzelbäumen, vorwiegend Kirsche, und nur 

wenige Sträucher, meist Haselnüsse, sind beigemischt (Abbildung 17). Die Bäume besitzen nicht 

nur einen deutlich stärkeren Brusthöhendurchmesser als die einzelnen Strauchgehölze, sondern 

haben auch bereits respektable Höhen erreicht. 

 

Abbildung 17: Bestand mit Bäumen und wenigen Sträuchern 

Nach Eingabe der Daten in das Berechnungstableau (Tabelle 10) fällt auf, dass die Masse der 

wenigen Strauchgehölze unter 5 % liegt. Der Schwerpunkt bei der berechneten Biomasse liegt 

deutlich auf den im Bestand stockenden Bäumen. 

Insgesamt wird deutlich, dass auch die Auswahl der Stichprobenräume sorgsam erfolgen sollte, 

um möglichst genau die Biomassen bestimmen zu können. Da kann es entscheidend sein, ob ein 

einzelner Baum noch mit erfasst wird oder nicht. 
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Tabelle 10: Beispielbestand mit wenigen Strauchgehölzen und einigen Bäumen 

 

7 Anwendung verschiedener Einheiten bei Aufwuchsmengen 

Bei einer gewichtsmäßig erhobenen Frischmasse (FM) ist davon auszugehen, dass der Wasser-

gehalt im Holz in der Regel bei 50 % liegt, sodass die Trockenmasse (TM) die Hälfte des Frisch-

gewichts ausmacht. Verbleibt frisches Holz zunächst am Anfallsort und hat dementsprechend Mög-

lichkeit abzutrocknen, kann die tatsächliche Trockenmasse nur über die Bestimmung oder Ver-

dunstung des Restwassergehalts quantifiziert werden.  

Sollen hingegen erhobene Gewichte oder Volumina in die jeweils andere Einheit umgerechnet wer-

den, muss die Dichte des Holzes mit einbezogen werden (Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Hier hat sich die 

Aufwuchsmengen - Mischbestände nach Datenaufnahme

Fläche Feldgehölz Flur 7

Gemarkung Musterdorf Flurstück 7

Fläche      

(m2)

Stichproben-
fläche       

(m2)
Flächen-
Faktor        

erhobene 
Biomasse 

(m3)

Gesamt-
biomasse 

(m3)

4588 35 131,1 0,7181 94,1

 nachrichtlich pro ha: 205,2

Stichproben

Nr. Größe (m2)

1 35

2

3

Flächen-Sa. 35

Aufnahmen

Art BHD (cm) Höhe (m) Vol. (m3)

Sträucher Haselnuss 3 3 0,0020

Bäume Haselnuss 4 5 0,0058

Höhe 3-5 m Haselnuss 3 4 0,0026

0,0000

Sträucher Haselnuss 5 5 0,0080

Bäume 0,0000

Höhe 5-7 m 0,0000

0,0000

Bäume Kirsche 18 15 0,2272

Höhe 10-20 m Kirsche 17 14 0,1892

Kirsche 17 15 0,2027

Feldahorn 12 12 0,0808

0,0000

Sa. Biomasse 0,7181
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Raumdichte als Maßeinheit bei Biomassen durchgesetzt – vergl. Wittkopf (2005) und Kollmann 

(1982), da sie das tatsächliche Holzgewicht in kg/m3 (trocken) in einem gequollenen Holzkörper 

angibt. Dieser Wert liegt niedriger als der der Darrdichte, die das Gewicht eines definierten, absolut 

trockenen Holzkörpers angibt. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass jede Holzart 

eine spezifische Dichte besitzt, die jedoch aufgrund von Standortqualitäten, Witterung und geneti-

schem Potenzial von dem aufgezeigten Durchschnittswert abweichen kann. 

Werden Festmaße, wie z. B. Kubikmeter [m3] (entspricht dem forstlich verwendeten Festmeter 

[fm]), in Raummeter [rm] (gestapeltes Holz mit Luftzwischenräumen) umgerechnet, ist mit dem 

Faktor 1,4 zu multiplizieren. Bei der Umrechnung von Kubikmeter in Schüttraummeter ist der Faktor 

2,5 anzuwenden, da das Festmaß, z. B. ein Holzstamm, zu Holzhackschnitzeln zerkleinert wird und 

damit sich das Volumen erheblich vergrößert. Durch Rütteleffekte bei Transporten können ur-

sprüngliche Volumina geschütteter Holzhackschnitzel abnehmen, womit die Lagerdichte des Ma-

terials zunimmt. 

Wittkopf (2005) weist darauf hin, dass gering dimensionierte Gehölze nach der Zerkleinerung ein 

noch größeres Volumen einnehmen können. Hier ist besonderes Augenmerk auf den Anteil der 

gering dimensionierten Äste bzw. Zweige zu richten, die in jedem Fall das Schüttgutvolumen bei 

geringerer Dichte erhöhen. Je nach Art des Zerkleinerungsaggregats besteht die Möglichkeit, dass 

sich das Schüttgutvolumen nochmals vergrößert. 

8 Abschließende Hinweise für die praktische Anwendung 

Die Mengen an holziger Biomasse in stehenden Beständen mit Sträuchern und Bäumen kann mit 

den aufgezeigten Vorgehensweisen näherungsweise bestimmt werden. Dies stellt eine deutliche 

Verbesserung gegenüber früheren Erhebungsmodalitäten dar. 

Werden nicht begehbare Bestände mit Strauchgehölzen über erreichte Wuchshöhen und somit 

über das Gewicht abgeschätzt, müssen Zu- oder Abschläge mit einbezogen werden, sofern die 

Bestände hinsichtlich Wuchshöhen und Bestandsdichte von den dargestellten Orientierungsgrö-

ßen abweichen. Ein älterer Schlehenbestand beispielsweise, der auf einem kargen Standort nur 

die halbe Wuchshöhe des beschriebenen Vergleichsbestands erreicht hat, muss um die Hälfte des 

dafür aufgezeigten Gewichts reduziert werden.  

Für die Messung von Gehölzen ist die Verwendung einer Kluppe für die Durchmesserermittlung 

und einer Teleskopmesslatte für die Höhenmessung zu empfehlen. Für eine einfache Höhenmes-

sung (bei Gehölzen < 2 m) ist die Verwendung eines Gliedermaßstabs (Zollstock) ausreichend. Bei 

der Durchmessermittlung ist darauf zu achten, dass die Messung tatsächlich in 1,3 m Höhe erfolgt. 

Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass stärkere Bäume (ab 20 cm Durchmesser) zweifach (um 90 

Grad versetzt) gekluppt werden, um daraus den mittleren BHD zu ermitteln. 

Bezüglich der Nutzung des Dendromassen-Rechners muss nochmals angemerkt werden, dass die 

sorgfältige Auswahl repräsentativer Stichprobenräume sehr wichtig ist, da die darin erhobenen Da-

ten nicht nur der Berechnung der dort stockenden Biomasse dienen, sondern auch für die Hoch-

rechnung auf die Gesamtfläche verwendet werden. 
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Nachtrag zu Kapitel 6.1 (Seite 90) 

Aktualisierung vom 31.05.2022 

Die Software ArcGIS Online (Onlinezugang auf Webportal, ArcGIS Pro und ArcMap) wurde von 
der WfjM aus eigenen Mitteln über die Organisation „Stifter Helfen“ gekauft. Der WMK hat die 
Kosten für die Software ArcGIS Online der WfjM erstattet, wodurch Software und gespeicherte 
Daten in das Eigentum des Werra-Meißner-Kreises übergegangen sind. 




